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Fünfzehntes Buch .

Deutſchlands Zuſtand während dieſes Zeit⸗
raumes , nämlich vom weſtphaͤliſchen
Frieden bis zu Karls VI . Tode .

Erſtes Kapitel .

Neues Syſtem des Gleichgewichts in Euro⸗

pa . Verhaͤltniß des deutſchen Reichs zu

auswärtigen Maͤchten. Veraͤnderte Ge⸗

ſtalt deſſelben ſeit dem weſtphaͤliſchen
Frieden .

E ſt ſeit der Zeit des Kaiſers Maximilian I . hoͤrte

man beſonders laut von Ethaltung des politiſchen

Gleichgewichts in Europa ſprechen , und ſowohl der⸗

jenige , welcher es zu ſidren , als , der es zu erhalten

bemützt war , hieng dieſen Schild aus , um hinter

demſelben die Vergroͤßerung ſeines Nachbars zu ver⸗

hindern , oder auch bei guter Gelegenheit ſeine eigene
zu bewirken . Eigentlich war es nur das zu einer

außerordentlichen Macht emporſtrebende Haus Oeſt⸗

reich , welches zuerſt die Aufmerkſamkeit der üͤbrigen
Maͤchte auf ſich zog. Gegenſeitiges Mißtrauen ,
und gegenſeitige Eiferſucht , die unzertrennlichen Ge⸗

faͤhr⸗
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faͤheten dieſes nun einmal an genommenen Syſtems ,

brachten Verbindungen verſchiedener Maͤchte mitein⸗

ander , und dieſe brachten Kriege , beſonders zwiſchen

Oeſtreich und Frankreich , hervor , wodurch mancher

Staat in ſeinem Innerſten erſchuͤttett wurde , und

auch das deutſche Reich vieles litt , indem es theils

wegen ſeiner Verhaͤltniſſe mit demjenigen Hauſe wel⸗

ches ihm ſeit vielen Jahren ſeine Kalſer gab, theils

wegen ſeiner natürlichen Lage , meiſtens unverſchul⸗
det in dieſe Kriege gezogen , und gemeiniglich ſogar
der Kampfplaz der ſtreitenden Partheien wurde .

Selbſt der verheerende dreißigjaͤhrige Krieg , wenn

er gleich nicht aus detſelben Veranlaſſung angefan⸗
gen worden , wurde doch um derſelben Utſache wil⸗
len fortgeſezt . Es war in der Folge nicht mehr blos

darum zu thun , den Proteſtanten ihre freie Religi⸗
onsuͤbung , und den Genuß der eingezogenen geiſt⸗
lichen Güter , noch viel weniger dem Kaiſer Ferdi⸗
nand II die Krone Boͤhmen zu ſichern ( dieſe erſte

Veranlaſſung des Krieges war laͤngſt gehoben ) , ſon⸗
dern auch darum , die Uebermacht des Hauſes Oeſt⸗

reich zu hindern . Der Unterſchied beſtand nur darin ,

daß es ſonſt nur auswaͤrtige Mächte waren , welche

ſich den Fortſchritten dieſes Hauſes widerſezten ; dieß⸗
mal aber ein großer Theil der Deutſchen ſelbſt mit

ieuen ſich um dieſes Zwekes willen vereiniget hatte ,
indem es ihnen um die Rettung politiſcher , entwe⸗

der in der That , oder in der Einbildung gekraͤnkter
Gerechtſamen zu thun war . Selt
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Seit derſelben Zeit , da das hochgeprieſene Sy⸗

ſtem des Gleick gewichts, und die Rivalität waͤchti⸗

ger Staaten Eukopens eine ſo große Veraͤnderung in

lbren Verhaͤltniſſen hetvorgebracht hatte , ſieng die

Geſchichte Deutſchlands an , mehr eine allgemeine

Geſcbichte der europaͤiſchen Staaten zu werden . Mau

haͤtte das deutſche Reich noch glüklich preiſen können ,

wenn dadurch deſſen Ruhm und Anſehen waͤre befor⸗
dert , oder befeſtiget worden ; obwohl mit der Befdr⸗

derung , oder Befeſtigung des aͤußerlichen Anſehens

nicht jederzeit auch die Aufnahme det innern Wohl⸗

fahrt verbunden iſt . Allein es gewann weder von

dieſer , noch von jener Seite . Wenn es in die aus⸗

waͤrtigen Haͤndel meiſtens nur unwillkuͤhrlich gezogen

wurde , ſo folgt von ſich ſelbſt daraus , daß es nicht

die glaͤnzende Rolle einer Hauptperſon ſpielte , ſon⸗

dern ſich immer nur leidend verhielt .
Das ſchlimmſte war , daß die deutſche Nation

ihre Schwaͤche ſelbſt gewiſſermaaßen beurkundete , in⸗

dem ſie von der Zeit an , da ſie ſich in zwei Religi⸗

onsparthelen getrennt hatte , dieſe ihre innere Strei⸗

tigkeit ſowohl , als auch die Klagen des einen Theils

gegen das Benehmen der Ferdinande in politiſchen

Dngen durch fremde Maͤchte enlſcheiden ließ . Wenn

die Reichsſtaͤnde dadurch den Vortheil erlangten ,

daß ihnen durch den kraͤftigen Beiſtand auswaͤrtiger

Maͤchte ihre politiſchen Reichte , und die freie Ver⸗

faͤſſung des deutſchen Reiches fuͤr alle Zukunft ge⸗

ſichert
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chert wurden ; ſo wurden ſie zugleich auf der andern
Seite von eben dieſen Maͤchten abhaͤngig , und es
war ſchon demuͤthigend genug , daß Deutſchland ſeine
Stlaatsverfaſſung nicht aus eigenen Kraͤften behaup⸗
ten konnte , oder wollte , ſondern , daß es fremde
Maͤchte ſeyn mußten , die ihm dieſelbe retteten , und
die ſie ihm garantirten .

Deutſchland verlohr dadurch ſichtbar ſowohl an
aͤußerlichem Anſehen , als an innerer Kraft , und die
fremden Maͤchte, beſonders Frankreich , gewannen .
Daß dieſelben ſich die Mühe , ſich eine Superioritaͤt
über ſie zu verſchaffen , theuer genug bezahlen ließen ,
haben wir bereits gehoͤrt. Beſondets waren die dem
Koͤnige von Frankreich abgetretenen Beſizungen und
Rechte im Elſaß , und in Lothringen eine maͤchtig
reizende Lokſpeiſe nach mehrern Leberbiſſen dieſer Art ,
und wurden ſeitdem der beſtaͤndige Zankapfel zwi⸗
ſchen Frankreich und Deutſchland . Eine traurige
Folge dieſer Erwerbungen , welche Deutſchland
ſchmerzlich fühlte , waren die be ichtigten Reunio⸗
nen , und der daraus erfolgte verdecbliche Krieg g) .

Eben ſo nachtheilig , wo nicht noch ſchaͤdlicher,
war der eine geraume Zeit forldauernde Einfluß in
Angelegenheiten des deutſchen Reiches , den ſich bei⸗

de
8) Schon zu derſelben Zeit fehlte es nicht an Leuten ,welche die wahre Quelle dieſes Uebels richtig erkann⸗ten , und laut dagegen klagten . Man ſehe 3. B.das im Jahr 1682 erſchienene Buch : HippophiliGaleacii de Corneliis francopolitae Bericht vondem alten Königreich Auſtraſien .

Hgt

Wet

ſlit

N8
g,

ſc
und

zug

ſund

ib0

W.

G̃n



Verhaͤltniß des deutſchen Rejchs zu . 77

ubn de Maͤchte, Schweden und Frankreich , durch die
159 übernommene Garantie des weſtphaͤliſchen Friedens
0fh verſchaft hatten . Es war bald kein Gegenſtand von

1 Bedeutung denkbar , in welchen ſich nicht beſonders
die Krone Frankreich miſchte . Bald ſuchte ſie die
Kaiſerwahlen nach ihrem Gefallen zu lenken , und
die kaiſerliche Würde dem Hauſe Oeſtreich zu entzie⸗

ln hen , bald einen erzbiſchöflichen Stuhl , wie jenen zu
0 de Cöͤlln , mit einer ihr ergebenen Perſon zu beſezen .

nne, Kaum waren die ſogenannten correſpondirenden Fuͤr⸗

oth ſten gegen die neu errichtete neunte Kurwuͤrde in Be⸗

16 wegung gerathen , als auch der Koͤnig von Frankreich
dieſe Sache zu Herzen nahm , und ihnen ſeinendelt

110 Schaz zuſicherte , den er ihnen auch unfchlbar gelei⸗

10 ſtet haben wuͤrde , wenn ihn nicht eine wichtigere

10 Angelegenheit , naͤmlich die ſpaniſche Succeſſionsſa⸗
che , daran gehindert haͤtte. Sogar zu den Berath⸗wi⸗

1 ſchlagungen einiger Kurfuͤrſten über das Commerz⸗

100
und Zollweſen am Rhein draͤngte er ſich zu , und

zwar nicht blos als Herr eines Theiles von Elſaß ,
9 ſondern auch , — was freilich alle Erwartung weit

üͤbertraf, als Garant des weſtphäͤliſchen Ftiedens k) .

10
Aber kein ſichtbares Einmiſchen in dentſche Reichsſa⸗
chen , und keine offenbare Gewalt konnte dem deut⸗

ſchen ,
*) Der bei der Verſammlung anweſende franzöſiſche

, Geſandte ſagte in ſeiner Propoſition ausdriiklich :
1„ a la quelle , discussion nul des princes . , n' a
5• Plus d' intersts que ca Majesté comme Souverain

Alsace et garant de la paix de Westphalis .
Im monatl . Staatsſpiegel . Jul . 1699 . S . 3.
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ſchen Reiche ſo ſchaͤdlich ſeyn , als der Umſtand , daß

jenes Vethaͤltniß , in welches der weſtphäliſche Friede

ihn mit demſelben geſezt hatte , ihm moͤglich machte ,

unter dem Vorwande der Sorge fuͤr die Auftechihal⸗

tung der den Reichsſtänden garantirten Gerechtſamen

die Un inigkeit zwiſchen Haupt und Gliedern zu naͤh⸗

ren , und ſie dadurch von patrfotiſcher Vereinigung ,

und gemeinſchaftlicher Vertheidigung des Vaterlands

abzuhalten . Dieſes hieß in der That nichts anders ,

als denjtnigen , welchen man plündern will , zuvor

auf eine gute Art entwaffnen ; aber lelder ereignete

ſich dieſer Fall ofter , als einmal .

Im Grunde waten es keine neuen Gerechtſa⸗

men und Freiheiten , welche die deutſchen Reichs⸗

ſtaͤnde im weſtphaͤliſchen Frieden mit Hülfe der frem⸗

den Kronen ethlelten . Sowohl diejenigen Rechte ,

welche die Landeshoheit begreifet , hatte jeder Stan

des Reiches in ſeinem Lande ſchon zuvor ausgeübt ,

als auch ſeinen Antheil an der Regierung des ges

ſammten deutſchen Reiches durch Ausuübung des

Stimmtechis behauptet . Der weſtphaͤliſche Friede

harte daher nur das Verdienſt , daß er dieſe Gerecht⸗

ſamen genauer beſtimmte , und ditienigen , die zuvor

auf ein bloßes Herkommen ſich gegründet hatten ,

den Reichsſtaͤnden vermittelſt einer ſchrifilichen Ut⸗

kunde als geſezmaͤßig zuſicherte . Der ganze Vor⸗

theil , den die Reichsſtaͤnde dadurch erhielten , biſtehl

in der Hauptſache darin , daß dasjenige , was vor

die⸗
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dieſem Frieden den Staͤnden von den Kaiſern zuwti⸗
len war beſtritten , zuweilen wohl gar auf eine kurze
Zeit war entzogen worden , ihnen ſeit dieſer neuen

ſchriftlichen Anordnung nicht mehr eutzogen , oder

beſtritten weiden konnte .

Daß jedoch das deutſche Reich deſſen ungeachtet
ſeit dem weſiphaͤliſchen Frieden nicht mehr ganz die⸗

ſelbe Geſtalt hatte , die es noch zur Zeit des Kaiſers
Marimilian 1 gehabt , faͤllt jedem leicht in die Au⸗

gen . Der Uanterſchied liegt hauptſaͤchlich darin , daß
nun zwei Paitheien , in welche ſich die deutſche Na⸗

tion ſeit der Reformation getrennt hatte , als vei⸗

faſſungsmaͤßig erſcheinen .

Der weſtphaͤliſche Friede hatte verordnet , daß
unter den Reiche ſtaͤnden von beiden Religionen eine

vollkommene Gleichheit herrſchen , folglich die evan⸗

geliſchen eben dieſelben Rechte , Freiheiten und Vor⸗

zuͤge genießen ſollten , wie die katholiſchen . Dieſe

Gleichheit ſollte beſonders auch alsdann beobachtet

werden , wenn es darauf ankaͤme , bei Reichsdeputa⸗

tionen , Commiſſionen , Reichsgerichten , und in an⸗

dern Faͤllen eine beſtimmte Zahl Perſonen anzuſtellen .

Soviel , als moͤglich, ſollte in ſolchen Faͤllen darauf

geſehen werden , daß immer gleich virle Perſonen von

beiden Religionspartheien zu Geſchaͤften dieſer Art

ernannt werden moͤgen. In der That war dleſe Ver⸗

ordnung beiden Theilen vortheilhaft , indem ſie ſich

dadurch in ein glükliches Gleichgewicht gegen einan⸗

der
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der ſezten . Nicht leicht konnte bei einer ſolchen Ver⸗

faſſung eine Parthei durch die Mehrheit der Stim⸗

men ein Uebergewicht uͤber die andere bikommen .

Die Staͤnde beider Religionen hielten auch ſeitdem

mit ſo vleler Stand haftigktit uͤber der Beobachtung

dieſer Vorſchrift , daß ſie dieſelbe ſogar auf die mili⸗

taͤriſche Verfaſſung des deuiſchen Reiches aus dehn⸗
ten . Als es vor dem Anfange des Reichskrieges
mit Flankreich im Jahre 1672 darauf ankam , eine

Reichsgeneralltaͤt aufzuſtellen , und es ſich eben ereig⸗
nete , daß vier Subjecte , die ſich um die zu beſezen⸗

den Stellen meldeten , die Meh ' heit der Stimmen

ethielten , der Herzog von Weimar , und der Mark⸗

graf von Bayreuih , um als Generalwachtmeiſter zu

Pferd , ferners ein Herr von Leyen und ein Herr von

Stauf , um als Generalmajors zu Fuß angeſtellt zu

werden , beſannen ſich die katholiſchen Staͤnde auf
einmal , daß dieſes nicht angehen koͤnne, indem von

den Generalwachtmeiſtern beide der evangeliſchen ,
von den Generalmajors hingegen beide der katholi⸗

ſchen Religion zugethan waͤren. Ihrer Meinung nach

ſollten nicht blos beide Stellen übeihaupt , ſondern ,

damit eine vollkommene Religionsgleichheit nach dem

Sinne des weſtphaͤliſchen Friedens beobachtet werde ,

jede dieſer beiden Stellen ins beſondere mit einem

Evangeliſchen und einem Katholiken beſezt werden .

Sie ruhten auch nicht , bis man endlich eine Abaͤnde⸗

rung genehmigte , und ſich dahin verſtand , daß man

an⸗
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änſtatt vier nunmehro ſechs Generalmajors ernannte ,

ſo , daß den beiden evangeliſchen Generalmachtmei⸗

ſtern ein katholiſcher , und den zwei katholiſchen Ge⸗

netalmajors ein evangeliſcher beigeſtellet wurde i ).

0 Eben ſo hielt man es in der Folge mit der Beſezung

A der Generalfeldmarſchallsſtelle . Doch hiermit war

Alitgt
man noch nicht zufrieden . Da es einmal durch einen

„ e Reichsſchluß feſtgeſezt war , daß man zwei General⸗

144 feldmarſchaͤlle : einen katholiſchen , und einen eban⸗

% , geliſchen , haben ſollte , ſo wollten die proteſtantiſchen
Staͤnde beiden Feldherrn auch eine gleiche Gewaltumen

eingeraͤumt wiſſen K) , nicht andeis , als kaͤme es

10 f
hier nicht auf die Frage , was zwekmaͤßiger und nuz⸗

von licher , ſondern nur darauf an ,was man zu fordern

1
berechtigt ſey ; oder als wenn es ein Eintrag in die

uf Gerechtſamen der Proteſtanten waͤre, wenn ihre Re⸗

un gimenter unter dem ausſchließlichen Commando des

a0
geſchiktern Feldherrn ſtehen : vorausgeſezt , daß eben

der katholiſche zufaͤlliger Weiſe der geſchiktere iſt .

Au Nur mit vieler Muͤhe konnte der Kaiſer die evange⸗
z ,

ſchen Stände durch das Verſprechen , daß künftig
0

ſeiner Einleitung zu Folge keiner von den beiden Feld⸗
0

herrn etwas wichtiges ohne Zuziehung und Rath des
„

andern unternehmen werde , beruhigen .
fl .

Wenn
505

1 i ) Pachners v. Sammlung der
i Reichsſchlüſſe ꝛc. Th. J.

un k ) Theatrum Europaeum 9 5 1706 . pag . 2.

110 Schm. N. Geſch . XXIV. B. F
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Wenn derweſtphaͤliſche Friede beiden Religions⸗

theilen gleiche Rechte und Vorzuͤge, wie aus dem

bisher Erzaͤhlten erhellet , ausdruͤklich zuerkannt hat ,

ſo folgt nothwendig daraus , daß auch die Exiſtenz

zweier verſchiedener Corporationen im Reiche dadurch

anerkannt worden . Es leuchtet aber ohne Schwie⸗

tigkeit ein , daß eben dadurch die Einheit des Staats⸗

korpers fuͤr immer zerriſſen war . Derſelbe beſtand

nun nicht mehr aus Mitgliedern von einerlei Att ; es

waren zwei von einander abgeſonderte Gemeinden ,

wovon jede ihre beſondern Meinungen , Intereſſe
und Abſichten hatte .

Dieſe Trennung ward noch mehr dadurch befe⸗

ſtiget , daß der weſtphaͤliſche Friede den Reichsſtaͤn⸗

den in denjenigen Faͤllen , in welchen ſie zwei entge⸗

gengeſezte Meinungen haben wurden , das Recht ein⸗

raͤumte , in Theile zu gehen , ſo , daß alsdann nicht

die Mehtheit der Stimmen , wodurch eine Parthei

leicht ein Uebergewicht uͤber die andere erhalten koͤnn⸗

te , ſondern blos die guͤtliche Uebereinkunft beider

Theile , wovon jeder als ein fuͤr ſich beſtehendes Gan⸗

zes zu betrachten ſey , entſcheiden ſollte 1) . Dadurch

wurde gewiſſermaaßen eine Oppoſition im Reiche be⸗

gründet . Es iſt nichts narütlicher , als daß unter

zwei entgegengeſezten Partheien , welche gegenſeitf⸗
ges Mißnauen beſtaͤndig in geſpannter Aufmerkſam⸗

keit aufeinander haͤlt, jeder in der geringſten Bewe⸗

gung

) Instrum . Paeis Osnabr . Art , V. b. 52.
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gung der andern gefaͤhrliche Abſichten zu entdeken

glanbet , und eben darum derſelben Vorſch laͤge oder

Beſchluͤſſe zu hintertreiben fuchet . „ Wenn in de

weſtphaͤliſchen Frieden , ſaget einer unſcret neueſten

Schriftſteller , conſtitutionel geſtattet wuͤrde , daß die
katholiſchen und proleſtanliſchen Siaͤnde unter gewiſ⸗
ſen Umſtaͤnden den Geſamm ko 'ͤ per des Staats in

zwei Theile ſondern könnten , und in dieſen Faͤllen
keine Entſcheidung durch Mehrheit der Stimmen ,
ſondern nur durch fleundſchaftlichen Ve. gleich ſtatt

finden ſollte ; ſo wuͤrde dadurch offenbar die Einheit
des Ganzen fuͤr immer conſtitutionel vernichtet . Es

war vorauszuſehen , was der Erfolg leider ! nur zu
ſehr beſtaͤtigt hat — daß dieſe Sonderung faſt bei

allen allgemein zu verhandelnden Angelegenheiten
eintreten , und faſt kein gemeinſames Ve fahren mehr
Statt haben werde . Daß hierin ein Hauptgrund
der von jener Zeit an haupiſaͤchlich ſich ergebenen

Kraft , und Thalloſigkeit des deutſchen Reichsſtaats

zu ſuchen ſey , bedarf wohl keines naͤhern Bewei⸗

ſes m) . “

Freilich zog dieſe Anſtalt auch den Voitheil nach

ſich , daß nun jede dieſer zwei Hauptpartheien vor

Sckluͤſſen und Anordnungen der andern , die ihr nach⸗

heilig werden könnten , geſichert wurde , und hier⸗
mit för beide gewiſſermaaßen ein Damm gegen will⸗

8 tuᷣbr i⸗
m) Ueb. die Schikfale der deutſchen Reichs Staats⸗

verfaſſung ꝛc. von Chriſtian Dan Voß S . 577f .
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kuhrliche Gewalt geſezt war . Auf einer andern Sei⸗

te haͤtte aber das Recht , in Theile zu gehen , lelcht

gefaͤhrlich werden koͤnnen, indem dadurch ſowohl die

eine , als die andere Parthei das Mittel an die Hand

bekam , alles zu hindern , was ihr beliebte . So viel

iſt richtig , daß die Oppoſitkon , die vor dem weſi⸗

phaͤliſchen Frieden nur mit einer Art von Mißtrauen

in ihte Kraͤfte gewagt hatte , der kaiſerlichen Macht

entgegen zu arbeiten , ſeit der Zeit , da ſie auf eine

legale Att authorlſirt wurde , dieſes zu thun , mit

weit mehr Muth und Kraft handeln konnte .

Sonderbar iſt indeſſen , daß der weſtphaͤljſche
Friede bei aller Sorgfalt , daß keine von den zwei

Hauptpartheien bei Berathſchlagungen uͤber Angele⸗
genheiten des Reiches ein Uebergewicht uͤber die an⸗

dere erhalten moͤge, das Recht der Staͤnde , in Torile

zu gehen , doch nicht auf alle Faͤlle ohne Ausnahme

erſtrekte , ſondern die Entſcheidung der Fiage , ob es

auch in materia colectanti ausgeübt werden koͤn⸗

ne ? auf den naͤchſten Reichstag verwies , welcher

aber bekanntlich nichts hieröber entſchied . In der

That ein aͤußerſt fruchibarer Saamen zu weitausſe⸗

henden Streitigkeiten .
Gleichwie die beiden beſondern Corporalionen

der katholiſchen und der evangeliſchen Reichsſtaͤnde
bereits ihren rechtmaͤßigen Beſtand hatten , ſo gaben
die leztern in der Folge der ihrigen dadurch noch mehr

Vollkommenheit , daß ſie einen beſondern Direclor

in

I

6

Dum
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in der Perſon des Kuurfürſten von Sachſen ernannten ,
unter deſſen Leitung ſie uͤber alles , was ihr Intes

reſſe betraf , oder was ihnen eine gemeinſchaftliche
Angelegenheit des geſammten evangellſchen Religi⸗
onstheiles zu ſeyn ſchien , ſich berathſchlagten , und

Schluͤſſe faßten ; und alsdann erſt dieſen Schluͤßen
gemaͤß irgend einem Vorſchlage auf dem Reichstage
mit ihren Stimmen beltraten , oder ihn verwarfen ,

Dadurch erhielt das nun ſo genannte Corpus der

ebangeliſchen Reichsſtaͤnde eine ordentliche collegiali⸗

ſche Verfaſſung , und mit derſelben eiſt vollkommen

15
0 eines beſondern Koͤrpers . Anfaͤnglich

ob ſich gegen dieſe Benennung und Anſtalt von

der Katholiſchen ſo wenig ein Widerſpruch ,

daß vielmehr der Kaſſer und die katholiſche Reichs⸗

ſtaͤnde ſelbſt , ſie das Cotpus der evangeliſchen , oder

der augsburgiſchen Confeſſion nannten n) . Ja ſo⸗

01 die Katholiſchen legten ſich zuweilen den Namen

nes Corporis Catholicorum bei o) . In der

10 Ue aber fieng man doch hier und da an , dieſen

Titel , en ſo fein ſich die Evangeliſchen deſſelben be⸗

dienten , anzufechten , worauf dieſe in einer an den

Kaiſer Karl VII gerichteten Vorſtellung vom Jahre

1720 erklaͤtten; „ was die Benennung betreffe , kon⸗

ne

n) Schauroths Sammlung aller Conelusorum des
0 0 EP . evang . Th. II . S . 825 . und Fabers Euro⸗

06 päiſche Staatskanzlei . Th . XXXV . 566 .

6) Faber , Th . XV. S . 156 . Th . XVII . S . 46 .
und Th . XXXV . S . 569 .
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ne man wohl gleichgültig ſeyn , ob die getammten
evangeliſchen Reichsſtaͤnde ein Corpus , oder ein Re⸗

f
ligionstheil , oder eine Gemeinheit , und dergleichen
genannt werden ; allerdings ſey es aber um ſo bes H
denklicher , wenn die Abſicht waͤre, mit dem Namen

ſ
zugleich die Sache ſelbſt , und die einmal in dem g
weſtphaͤliſchen Frieden ſo theuer erworbenen Rechte

ugder gemeinſchaftlichen Berathſchlagung , und Zuſam⸗ 111
menhaltung zu untergraben p) . So viel erhellet al⸗

0lemal daraus , daß es weder dieſem , noch jenem 31
Theile blos um den Namen zu thun war , und daß nitdie nun einmal beſtehende Trennung beiderſeits eine 00
gewiſſe Animeſitaͤt erwekte und unterhielt , G0

Eine nothwendige Folge der Trennung der zn
Reichsſtaͤnde in zwei Hauptparthelen war , daß ſich 05
dadurch auch zwei Hauptgattungen von deutſchem ft.Staatstecht gruͤndeten : ein katholiſch⸗ kaiſerliches ,
und ein evangeliſch⸗reichsſtaͤndiſches, welches leztere
aber auch unter katholiſchen Staͤnden Beifall und An⸗ wuhänger fand . So ſehr diejenigen , auf die das Intereſſe Wder katholiſchen Religion am meiſten wirkte , ſich beei⸗

0ferten , dem Kaiſer den ſie als die vornehmſte Schuzweh⸗ ſihre derſelben betrachteten , eben darum ſo viel Rechte
und Macht , als moͤglich , beizulegen , ſo ſehr bemuͤh⸗ 4ten ſich im Gegentheile die andern , denen es um Er⸗

80haltung , oder Vergroͤßerung ihrer eigenen Macht zu
1thun war , ihm alles abzuſprechen . Zur Entſtehunt

die⸗

5) Schauroth . Th . II . S . 759 und 791 f.
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umnm. —dieſer leztern Art von Staatsrecht gaben ohne Zwei⸗

fel ſchon die ſeit Karl V. in Gang gekommenen Wahl⸗

capitulationen eine ſtarke Veranlaſſung , worin die

kaiſerliche Gewalt bereits in vielen Stuͤken einge⸗

ſchraͤnkt, und vieles von der Hoheit der deutſchen
l Reichsſtaͤnde geſprochen wurde . Das meiſte aber

1 trug unſtreitig eine im Jahr 1640 unter dem verkapp⸗
0 305 ten Namen Hippolithi a Lapide zu Stettin her⸗

hellal ausgekommene Schrift 4) bei , die eben zu einer

0 jnn Zeit erſchien , da der Kampfzwiſchen kaiſerlicher und

unddi reichsſtaͤndiſcher Macht auf ' s hoͤchſte geſtiegen , und

iis ei eben darum ein großer Theil der Fuͤlſten freierer

Grundſaͤze in Betreff dieſes Gegenſtandes mehr , als

ug K jemals , empfänglich war . Dieſer kuͤhne Schriftſtel⸗

u1l ſad ler ſtuͤrzte endlich die Meinung , an deren Richtigkeit

ſchem ſchon fruͤher hier und da gezweifelt worden , daß das

lichts, deutſche Reich eine ſolche Monarchie ſey , wie das

ehemalige roͤmiſche Reich geweſen , voͤllig um , und

wußte dafür unter einem großen Theile der Deutſchen

die Idee herrſchend zu machen , daß in Deutſchland

eigentlich eine ariſtokratiſche Regierungsform ſtatt

ſinden muͤſſe. Er ſtellte darin die Grundſaͤze auf ,

daß das Reich uͤber den Kaiſer ethaben , und dieſer

dem Reiche verantwortlich ſey ; daß nur derjenige ein

Souveraͤn geuannt werden koͤnne, den keine Geſeze

veibinden ; eine Eigenſchaft , die ſich bei dem Kaiſer

nicht

ꝗ) Fippolithi a Lapide Dissertatio de ratione sta -
tus in Imperio Romano germanico . Stett . et

f Hamb . 1640 . in 4.
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nicht finde , indem ſeine Gewalt durch die goldene
Bulle , und durch die Wahlcapitulation in Schran⸗
ken gehalten werde ; daß aber im Gegentheile das

Reich kein Geſez , und nicht einmal die Reichsgrund⸗
geſetze uͤber ſich erkenne , folglich dieſes allein recht⸗

maͤßiger Weiſe die Souveräͤnitaͤt beſitze. Daß ſolche

Aeuſſerungen bei vielen Reichsſtaͤnden um ſo mehr
Eingang finden mußten , je mehr dadurch ihrer Lei⸗

denſchaft und ihren eigenen Wuͤnſchen geſchm eich elt
war , laͤßt ſich leicht begreifen . Wahrſcheinlich wuͤr⸗
den ſie ihre Wirkung gethan haben , wenn ihnen auch
die Neuheit der Sache , und der feurige Vortrag des

Verfaſſers nicht ſo viel Reiz verſchafft haͤtten .

Welchen ſtarken Einfluß dieſe allgemeine ver⸗
breitete und mit Heißhunger verſchlungeneSchrift ge⸗
habt habe , ethellet ſchon daraus zur Genuͤge , daß ein

Theil der darin enthaltenen Meinungen wirklich beim

Schluß des weſtphaͤliſchen Friedens zum Grund ge⸗
legt worden iſt . Dieſer Einfluß war auch nichts

weniger , als etwas Voruͤbergehendes . Viele Pu⸗

bliciſten bauten ſeitdem auf aͤhnliche Grundſaͤze ein

Syſtem eines beſondern , dem kaiſerlichen entgegeu⸗
geſezten Staatsrechts , welches an vielen Fuͤrſtenhö⸗
fen foͤrmlich angenommen wurde . Es verſtrichen
aber wenige Jahre , ſo zerfiel auch das reichsſtaͤndi⸗

ſche Staatsrecht wieder in zwei beſondere Arten : in

ein kurfuͤrſtliches und fuͤtſtliches . Sobald naͤmlich
die fuͤrſtlichen Haͤuſer anfiengen , den Kurfuͤrſten nach⸗

zu
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zueifern , ſo waren ganz naluͤrlich ſie , und ihre Dfe⸗

ner bemuͤht , ihr Streben nach gleicher Gewalt mit

den Kurfuͤrſten durch neu aufgeſtellte , von dem ge⸗

woͤhnlichen reichsſtaͤndiſchen Staatsrecht abweichende
Grundſaͤze zu rechtfertigen , und daſſelbe dadurch

auf alle moͤgliche Art zu befoͤrdern . Im Grunde

war alſo auch die Entſtehung dieſes neuen fuͤrſtlichen

Staatsrechtes in ſo fern , als es dem kurfuͤrſtlichen

entgegengeſezt wurde , nichts weniger als bloſe Sa⸗

che der Schulen , oder der Gelehrten am Schrei⸗

bepult .

Zu denjenigen , im weſtphaͤliſchen Frieden ges

troffenen neuen Anordnungen , wodurch Deutſchlands

bishrige Verfaſſung einigermaſen veraͤndert worden ,

gehoͤret auch dieſe , daß die ſeit mehrern Jahrhunder⸗

ten beibehaltene Siebenzahl der Kurfuͤrſten aufhoͤrte,
indem eine achte Kurwuͤrde eingefuͤhrt wurde , wo⸗

durch nicht nur die kurfuͤrſtlichen Wahl⸗ und uͤbrigen

Collegialverſammlungen , ſondern auch das kurfuͤrſt⸗
liche Collegium auf dem Reichstage durch den Zu⸗
wachs einer Stimme , ſo , wie auch in Anſehung des

hisher beobachteten Ranges in Ruͤckſicht auf Siz
und Fuͤhrung der Stimme einige Veraͤnderung erlitt .

Der Kurfuͤrſt von Bayern , der nach der bekannten

Achtserklaͤrung des Kurfuͤrſten von der Pfalz deſſel⸗
ben Kurwürde erhalten hatte , behielt vermoͤge des

weſtphaͤliſchen Friedens dieſe alte Kur mit allen ihr

anklebenden Vorzuͤgen; und der Kurfuͤrſt von der

Pfalz ,
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Pfalz , der vermoͤge der in eben dieſem Frieden feſt⸗

geſezten Amneſtie wieder hergeſtellt werden ſollte ,

mußte ſichmit einer neuen , naͤmlich der achten Kur

begnuͤgen, die man zu ſeiner Entſchaͤdigung einfuͤhi⸗

te , wodurch er abet in Anſehung des Rauges of⸗

fenbar zurukgeſezt wurde .

Dieſe Verſuͤgung zog in der Folge eine Irrung
nach ſich , welcher der weſtphaͤliſche Friede durch ei⸗

ne vorlaͤufige deurliche Entſcheidung nicht vorgebeugt
hatte . Es war nicht ausgemacht , ob das rheiniſche
Reichsvicariat auf der pfaͤlziſchen Kurwurde , oder

auf der Pfalzgrafſchaft hafte , und eben darum war

es kein Wunder , daß beide Kurfurſten , der von

Bayern , und der von der Pfalz , auf dieſe Stelle

Anſpruch machten : jener , weil er das erſtere , die⸗

ſer weil er das leztere behauptete . Im Jahre 1724
ſchloſſen zwar beide Kurfmſten einen Vergleich , kuͤnf⸗
tig das Reichsoſcatiat gemeinſchaftlich zu verwal⸗

ten r ) . Da es aber dieſem Vertrage an der Geneh⸗

migung von Seite des Reiches fehlte , ſo konnte er

nicht zut Vollziehung kommen . Erſt im Jahre 1752
wurde ein neuer Bergleich beider Hoͤfe, worin ſie

ſich verbindlich machten , künftig in der Ausübung
des Vicariats mit einander abzuwechſeln , vom Kai⸗

ſer und Reiche genehmiget .

Zu der im weſtphaͤliſchen Frieden eingeführten
achten Kurwürde kam endlich noch eine neunte hin⸗

zu

1) Fabers Staatskanzlei Th. LXXX . S . 690 .
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zu , da der Kaiſer Leovold dieſelbe dem Herzoge von

Braunſchweig Luͤnnehurg⸗ Hannover verlieh . Wel⸗

chen ſtarken Wide ſpruch dieſe Neuerung nicht nur

von Seite einiger Ku fürſten , ſondern auch beſonders
von Seiten der Fuͤrſten erlitten habe , iſt bereits er⸗

zaͤhlt worden . Sie wurde aber endlich doch durch⸗
geſezt , und zog die Foſge nach ſich , daß man , um

ein Gleichgewicht zwiſchen den katholiſchen und pro⸗
teſtantiſchen Stimmen im kuffuͤſtlichen Collegium
herzuſtellen , auch der Koͤnig von Boͤhmen , der ſeit

Jahihunderten ſeine Kurrechte auf dem Reichstage
nicht mehr ausgeuͤbt hatte , in ſeine ihm daſelbſt ge⸗

buͤhrende Stelle wieder einfuͤhrte . Dadurch ward

alſo die reichstaͤgige Verfaſſung in ſo weit veraͤndert ,

daß das kurfuͤrſtliche Collegium , das zuvor nur ſie⸗

ben Stimmen gezaͤhlt hatte , nun aus neun Mitglie⸗
dern beſtand , wovon jedes ſeine beſondere Stimme

zu fuͤhren hatte .

In Anſehung der Fuͤrſten zeigte ſich im deut⸗

ſchen Reiche in dieſer Periode in ſo weit eine Ver⸗

aͤnderung , daß , da einige Bisthuͤmer ſich bereits

vor dem Schluſſe des weſtphaͤliſchen Friedens in den

Haͤnden der Proteſtanten befanden , andere erſt durch

denſelben in weltliche Furſtenthuͤmer waren verwan⸗

delt worden , die Zahl der geiſtlichen Fuͤiſtenthümer
in Deutſchland nun vermindert war . Nothwendig
mußte dieſes auch eine Veraͤnderung in der bisher

beſtandenen aͤuſſern Einrichtung der Reichsberſamm⸗

lung
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lung hervorbringen , indem die bisher beobachtete

Ordnung in Rülſicht auf Siz und Stimme im Reichs⸗

fuͤrſtenrath nicht mehr dieſelbe bleiben konnte . Den

cvangeliſchen Bisthuͤmern Luͤbek, Osnabruk und Mag⸗
deburg wies daher ſelbſt der weſtphäͤliſche Friede ei⸗

ne beſondere Querbank im fuͤrſtlichen Collegium an ,

ohne jedoch in der bisberigen Ordnung der Stim⸗

menführung etwas zu aͤndern s) . Fuͤr das ſaͤkula⸗
riſitte Stift Bremen beſtimmte eben dieſer Friede
den fuuften Plaz auf der weltlichen Bank t ) . Mag⸗
deburg trat aber im Jahre 1680 , da Kurbranden⸗

burg es in Beſi ; nahm , aus der bisher behaupteten
Stelle aus , und bekam den zweiten Plaz auf der

weltlichen Fuͤſtenbank . Dem Herzogthum Verden

wurden auch Siz und Stimme auf der weltlichen

Fuͤrſtenbank gleich nach Pommern eingeraͤumt. Fuͤr
die uͤbrigen ſaͤkulariſirten Laͤnder , die auch von der

geiſtlichen auf die weltliche Bank hinüber kamen ,

wurde der Plaz erſt auf dem Reichstage 1654 be⸗

ſtimmt . Vermdͤge der bei dieſer Gelegenheit getrof⸗

fenen Anordnung legten Halberſtadt ſeitdem ſeine
Stimme gleich nach den braunſchweigiſchen Stim⸗

men , Minden nach ee Schwerin ,

Ratzeburg und Hirſchfeld nach Henneberg ab . Nur

mit der Beſtimmung eines Plazes fuͤr Camin verzog
es ſich bis zum Jahre 1668 , da es dann denſelben

zwi⸗

5) Iustrum . Pac . Osnabr . Art . V. F. 22.
t ) Instr . Pac . Osnabr . Art . X. g. 9. —
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ſchen Schwerin und Ratzeburg nahm . Daß üuͤbri⸗

gens in dieſem Zeitraume die nun einmal beſtehende
Zahl der fuͤrſtlichen Sümmen nicht immer dieſelbe

blieb , ſondern nach und nach durch die Stimme

neun eingefuͤhrter Fuͤrſten vermehrt wurde , werden

wir in der Folge ſehen .

Eine ganz neue Erſcheinung , die der weſtphaͤ⸗
liſche Friede bewirkte , war endlich auch dieſe , daß
nun ſeiner Verordnung gemaͤß auch die Reichsſtaͤdte ,
denen man zuvor nur eine berathſchlagende Stimme

in der Reichsverſammlung zugeſtanden hatte , eben

ſo , wie die üͤbrigen Reichsſtaͤnde , eine entſcheidende
da⸗ Stimme fuͤhrten , und von dieſer Zeit an ein beſon⸗
aden deres Collegium bildeten , ſo , daß dieſelbe ſeitdem
ln aus drei Collegien beſtand . Doch konnten ſie in der

1 Folge es nicht dahin bringen , daß man ihnen ge⸗
der ſiattete , mit einem der beiden uͤbrigen Collegien ,

ln , wann es zu einem Concluſum , und zur Entwerfung
b eines allgemeinen Reichsgutachtens kam , die Mehr⸗

heit auszumachen , und folglich einen Schluß , wo⸗

mit eines der drei Collegien nicht verſtanden war ,

ungeachtet dieſes Widerſpruches vermoͤge der Mehr⸗
heit durchzuſezen u ) . Es blieb Grundſaz , daß un⸗

ter den Collegien ſelbſt keine Mehrheit gelten ſollte .

95 8 e Th . XILIX . B. IV . C.
5. S . 247 . f. und 285ff .

Zwei⸗
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Rechte der deutſchen Reichsſtaͤnde . Verwan⸗

delung des Reichstages in einen beſtaͤn⸗

digen . Auſſerordentliche Reichsdeputa⸗
tion . Reſervatrechte des Kaiſers . Be⸗

ſtaͤndige Wahlcapitulation .

J u der Hauptſache waren es zwei wichtige Rechte

welche die deutſchen Reichsſtaͤnde durch den weſtphaͤ⸗
liſchen Frieden zwar nicht erſt erhielten , deren recht⸗

maͤßigen Beſiz ihnen aber derſelbe fuͤr alle Zukunft
fbörmlich zuſicherte , und außer allen Widetſpruch

ſezte : das freie Stimmrecht in allen wichtigen An⸗

gelegenheiten des Reichs , und die vollkommene

Territorialhoheit in ihren Laͤndern .

Wenn den Staͤnden das freie Stimmrecht zuer⸗
kannt wurde , ſo verſtand ſich darunter nicht etwa

nur das Recht , berathſchlagende Stimmen zu geben .
Es mußte von dem Kaiſer zugeſtanden werden , daß
ihnen ein entſcheidendes Stimmrecht zukomme , und

wurde dieſes , wie geſagt , auch auf die Reichsſtaͤdte

ausgedehnt . Es wurde daher von dieſer Zit an die

Regel befeſtiget , daß , wenn gleich ein durch die

Mehrheit der reichsſtaͤndiſchen S ümmen ausgefalle⸗
nes Reichsgutachten ohne hinzugekommene kaiſetliche

Ras
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Ratification keine verbindliche Kraft hat , doch auch
der Kaiſer keinen wichtigen Schritt in Reichsſachen
thun , oder in irgend einer Angelegenheit von Bedeu⸗

tung eigenmaͤchtig zufahren kann , wenn nicht die

Reichsverſammlung zuvor ausdruͤklich eingewilliget
hat . Namentlich wurde die Nothwendigkeit ihrer

Einwilligung anerkannt , wenn es darauf ankömmt ,

neue , im Reiche verbindliche , Geſeze zu machen ,
.

oder alte Geſeze zu erklaͤren, Steuern aufzulegen ,
Krieg anzukuͤndigen , Buͤndniſſe einzug⸗hen , Frie⸗
den zu ſchlieſſen , und dergleichen mehr v) .

ab
Daß eben dadurch die Nothwendigkeit der allge⸗

meinen Reichsverſammlungen vorausgeſezt wurde ,
uu ſieht jedermann leicht von ſelbſt ein . Der weſtphäͤ⸗
ut liſche Friede ſelbſt hatte verſchiedene wichtige Gegen⸗

0 ſtaͤnde unerortert gelaſſen , und auf den naͤchſten
An. Reichstag verwieſen . So wenig Luſt auch der kai⸗

enk ſerliche Hof hatte , alles , was von großer Bedeu⸗

tung war , und darunter manches , was er gern ſei⸗
ful nen Abſichten gemaͤß nach ſeinem eigenen Sinne an⸗

5 geordnet haͤtte , der Entſcheidung des Reichstages zu

ket uͤberlaſſen , und ſo ſehr er anfaͤnglich mit der Aus⸗

d5 ſchreibung derſelben zauderte , ſo konnte er ſich deſ⸗
0 ſen , was nun einmal als nothwendig feſtgeſezt war ,

ſibke doch nicht mehr entledigen . Da in der Folge die

1 Reichsgeſchaͤfte ſolcher Art , die eine allgemeine Be⸗

rathſchlagung und Entſcheidung forderten , ſich immer
110 mehr
. v) Instrum . P. O. Art . VIII . b. 2.

1
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mehr haͤuften, mußte er ſogar geſchehen laſſen , daß

der für das Jahr 1663 nach Regensburg ausgeſchrie⸗

bene Reichstag gar nicht wieder aufhörte . Dadurch

bekam die Reichsverſammlung in mancher Betrach⸗

tung eine andere Geſtalt , als ſie zuvor gehabt hatte .

Die Relchsabſchiede , welche bisher am Ende eines

jeden Reichstages bekannt gemacht wurden , hoͤrten
eben darum auf , weil der Reichstag ſich in einen

immerwaͤhrenden verwandelt hatte ; der lezte Reichs⸗

abſchied war der vom Jahre 1654 . Eine andere ,

noch weit wichtigere Aenderung zeigte ſich aber da⸗

rin , daß nun dtr Kaiſer und die Fuͤrſten dem Reichs⸗

tag eben darum , weil er eine beſtaͤndige Dauer er⸗

hielt , nicht mehr perſoͤnlich , wie es bisher Sitte ge⸗

weſen war , beiwohnen konnten . Hatte man es zu⸗

vor billig nur als einen außerordentlichen Fall be⸗

trachten koͤnnen , wenn irgend ein Reichsſtand bei

ver allgemeinen Reichsverſammlung nicht in Perſon ,

ſondern durch einen Bevollmaͤchtigten erſchienen war ,

ſo wurde es ſeit dieſer Zeit zur Regel , daß die Kur⸗

fürſten , Fuͤiſten und Reichsſtäͤdte fuͤr beſtaͤndig nur

ihre Geſandten auf dem Reichstage hatten , welche

da ihre Stelle vertretten mußten . Der Kaiſer ſtellte

zu dieſem Ende einen Prinzipalcommiſſaͤr auf , wel⸗

cher in ſeinem Namen die Vortraͤge zu thun , oder

die ſo genannten kaiſerlichen Commiſſionsdecrete , und

die Ratificationen oder die Mißbilligung der Reichs⸗

gutachten bekannt zu machen hatte . Der Erzbiſchof
zu

.
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zu Salzburg aͤußerte ſich ſchon auf dem Reichslage
vom Jahre 1663 , auf welchem er die gedachten Ge⸗

ſchaͤfte fuͤr den Kaiſer beſorgte , daß er „ die kaiſerliche
Prinzipalcommiſſion auf ſich habe . Dem Prin⸗

zipalcommiſſaͤt wurde noch ein Geſchaͤftsmann zu

ſeinem Beiſtande zugeſellet , der anfaͤnglich als Mit⸗

bevollmaͤchtigter , im Jahre 1688 aber zum erſten⸗

male unter dem Namen eines kaiſerlichen Concom⸗

miſſatius auftrat . Nothwendig hatte dieſe neue

Einrichtung einen ſtarken Einfluß in den Gang der

Geſchaͤfte, indem nicht jeder Reichsſtand ſeinem Ge⸗

ſandten eine ſo unumſchraͤnkte , auf alle moͤgliche,

auch unvorhergeſehene Umſtände ſich ausdehnende

Vollmacht ertheilte , daß derſelbe es haͤtte wagen

konnen , oder wollen , in allen Stüken gleich auf
der Stelle ein entſcheidendes Votum zu geben , Hat⸗
ten die Fuͤrſten zuvor , ſobald irgend ein Gegenſtand

zur Sprache gekommen war , ohne Verzug erkläten

koͤnnen , was ihnen gefiel , oder mißfiel , ſo mußten

jezt die Commitialgeſandten , die uͤber manchen zur

Sprache gekommenen Punkt in Verlegenheit gerle⸗
then , erſt an ihre Hoͤfe berichten , und Verhaltungs⸗

befehle von denſelben erholen , wodurch nothwendig
der Geſchaͤftsgang gehemmet , und vieles in die Laͤn⸗

ge gezogen wurde . Indeſſen uͤberſahen auch in An⸗

ſehung dieſer Sache die meiſten Freunde derſelben die

ſchwache Seite , die ſie hatte, und faßten in der neuen

Einrichtung , wie gewoͤhnlich, nur die Vonheile ,
Schm . N . Geſch , XXIV . B . G oder
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oder dasjenige auf , was mit ihren vorgefaßten Mei⸗

nungen übereinſtimmte , oder ihren Abſichten ſchmei⸗

chelte . Mancher triumphirte ſchon uͤber dieſe neue

Verfaſſung , in der vollen Ueberzeugung , das dadurch

die Freiheit Deutſchlands wieder hergeſtelltt ſey , oder

wenigſt naͤchſtens vollkommen wuͤrde hergeſtellt , und

der Ruheſtand im Reiche befeſtiget werden Y) : ein

Ausbruch von Freude , der freilich um ſo mehr zu

verzeihen iſt , je ſeltener bereits die Reichstage unter

den Kaiſenn Ferdinand II . und Ferdinand III . ge⸗

wolden waren .

Obwohl der Reichstag ſeit dieſer Zeit ſeine be⸗

ſtaͤndige Dauer hatte , ſo fand man doch fuͤr gut ,

Sachen , die keinen Verzug litten , oder von denen

man glaubte , daß ſie durch einen Ausſchuß von

Reichsſtaͤnden leichter , oder beſſer , als von der gan⸗

zen Reichsverſammlung , würden beſorgt werden

können , außerordentlichen Reichsdeputationen zu

uͤbertragen. Eigentlich lag es ſchon in der Natur

mauches Geſchaftes , daß es nur durch eine geringe

Zahl von Reichsſtaͤnden verhandelt werden konnte .

Wenn

Iq) Triumphat jam serio Germaniae libertas , dum
Ssexcennalem sub ejus , ( des Kaiſers Leopold ) .
§ . Imperii ministerio adspicimus diaetam Ra -
tisbonensem , quod nunquam antea contigit ,
multi sibi jam persuasum habent , et quod ul -
timum solatium in politicis turbis , tantum non
desperant , navem Imperii hactenus tempesta -
tibus in alto agitatam in portum nunc deductam
tri . Constantini Germanici ad jus -
ium Sincerum . Epistola politica de

Perigrinationibus Germanorum etc -
In Moſers patriotiſchem Archib B. III . S. 265 .
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Wenn zum Beiſpiele das Reich bei einem Frledens⸗

congreß an den Unterhandlungen , und an dem Schluß

des Friedens Theil nehmen , oder eine Viſitation des

Kammergerichts vornehmen ſollte ; ſo konnte ſich na⸗

tuͤrlich nicht die ganze Reichsveiſammlung an Ort

und Stelle begeben . Es war aber keine Zahl von

Mitgliedern feſigeſezt , aus welchen die außerordent⸗

lichen Reichsdeputationen beſtehen ſollten ; ſondern

man waͤhlte dazu bald mehr , bald weniger Slaͤnde ,

nach Gutbefinden , und nach Beſchaffenheit der Sa⸗

che , die zu verhandeln war . Doch theilten ſich die

Mitglieder nicht , nach dem bei der Reichsverſamm⸗

lung beſtehenden Beiſpiele , in drei Collegien , ſon⸗

dern machten nur ein einziges aus , deſſen Schluͤſſe
aber keine verbindliche Kraft hatten , wenn ſie nicht
in Belſeyn einer kaiſerlichen Commiſſion waren ah⸗

gefaßt worden .

Schon im ſechzehnten Jahrhundert beſtand auch

eine ordentliche Deputation , die ſich von den außer⸗

ordentlichen Deputationen darin unterſchied , daß die

Mitglieder derſelben zwei Collegien , naͤmlich das

kurfuͤtſtliche und das fuͤrſtliche ausmachten , und eint

Res und Corelation unter dieſen beiden vor ſich gieng .
Cin von ihnen abgefaßtes Gutachten erwuchs nur⸗

alsdann zu einem Deputatkonsſchluß , wann die Ge⸗

nehmigung von Seite der kaiſerlichen Commiſſion hin⸗

zukam . Auch der weſtphaͤliſche Friede nahm den Be⸗
ſtand der ordenilichen Deputation als eine verfaſ⸗

G 2 ſungs⸗
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ſungsmäßige Sache . Da man ſich aber inderFol⸗
ge wegen Herſtellung der Religionsgleichbeit unter

den Mitgliedern des kurfüͤrſtlichen Collegiums , die

er ſowohl für dieſes , als fuͤr das fuͤrſtliche verordnet

hatte , nicht vereinigen konnte , ſo gieng die ganze

Deputation darüber ein . Seitdem der Reichstag ei⸗
ne beſtändige Dauer erhalten hatte , war ſie ohne -

hin entbehrlich geworden .
Die ungehinderte Ausübung der Landeshoheit

war das zweite Recht , welches der weſtphäliſche
Friede allen Reichsſtaͤnden ohne Ausnahme beſtaͤtig⸗

te à) . So unangenehm es dem kaiſerlichen Hofe

war , ſo konnte er doch nicht verhindern , daß jener

endlich ſeine lezte Entſcheidung in Betreff dieſes Ge⸗

genſtandes zum Vortheile der Reichsſiaͤnde gab. Mit
der Landeshoheit blieb ihnen alſo fuͤr alle Zukunft

nichtnur der unſtreitige Genuß aller Regalien in ih⸗

ren Ländern , ſondern auch die Freiheit , alles dasje⸗

nige zu thun , und zu verordnen , wozu je die höchſte

Gewalt im Staate berechtiget ſeyn kann . Ausdruͤk⸗

lich wurde ihnen das Recht zuerkannt , Buͤndniſſe

mit Auswaͤrtigen zu ſchließen , wenn ſie nur nicht

gegen den Kaiſer und das Reich gerichtet ſeyn , noch

gegen den Landfrieden und gegen die Pflicht , womit
jeder dem Kaiſer und Reiche zugethan iſt , laufen

wüurden . Natürlich war das Recht , Krleg zu fuͤh⸗

ren , und Frieden zu ſchliußen. darin ſchon begriffen .

3
2 ) Instrum . P. O. Art , VIII . 5 . 1 .

l

1



Reſervatrechte des Kaiſers . 10¹

Daß einige deutſche Fuͤrſten dieſes Recht in dem ge⸗

genwaͤrtigen Zeitraume wirklich ausgeuͤbt haben , hat

die Geſchichte des nordiſchen Krieges zur Genuͤge ge⸗

zeigt . Das Recht , Geſandte an andere Hdfe zu

ſchiken , ward ihnen gleichfals als ein der Landesho⸗

heit nothwendig anklebendes Recht zuerkannt .

Da es den Reichsſtaͤnden hierdurch unbenommen

blieb , in ihren Ländern nach ihrem Gutbefinden aus

landesherrlicher Macht Verordnungen ergehen zu laſ⸗

ſen , und innere Einrichtungen zu treffen , ſo folgt

hieraus nothwendig , daß alle kaiſerliche Concurrenz

in dieſem Punkt aufgehoben wurde . Hieraus ergiebt
ſich auch deutlich genug , daß Deutſchland aus eben

ſo vielen , von einander abgeſonderten Staaten be⸗

ſtand , als es daſelbſt Kurfurſten , Fuͤrſten , unmit⸗

zulutft telbare Grafen , Biſchdfe , reichsſtaͤndiſche Praͤlaten ,

. und Reichsſtaͤdte gab , und daß in eben dieſen ver⸗

da ſchiedenen Staaten ſehr verſchiedene Regierungsfor⸗

Ul men herköͤmmlich waren . Beinahe in jedem dieſer

b Staaten herrſchten andere Regzierungsgrundſaͤze ; bel⸗
diſt nahe jeder hatte ſeine eigenen Geſeze ſeine eigene Ju⸗

m ſtiz Polizel⸗Kriegsͥ⸗und Steuerberfaſſung wie auch

1,10 ſeine beſondern Muͤnzen.

veil Deſſen ungeachtet blieb das deutſche Reich im⸗

mtr ein einziges Ganzet , indem darin beſtaͤndig eine

1
10 allgemeine Verbindung aller einzelnen Theile oder

l , Staaten , als eben ſo vieler Glieder des ganzen Koͤr⸗

, pvers , unter einem gemejnſchaftlſchen Oberhaupi ſtatt

fanb ;

f0
u
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fand . Dieſer allgemeine Reichsverband , und die

Wirkſamkeit eines Oberhauptes zeigte ſich ununter⸗

brochen dadurch , daß der Kaiſer die Oberlehnsherrs

lichkeit , und die oberſtrichterliche Gewalt im Reiche

behlelt . Wenn auch die Reichsſtaͤnde geſezmaͤßlig die

Regalien in ihren Laͤndern genoſſen , und unbeſtrit⸗

ten alle Teritorialgerechtſamen ausübten , ſo blieben

ihre Haupilande darum doch ordentliche Reichslehen ,
womit ſich die Beſizer derſelben von dem Kaiſer muß⸗
ten belehnen laſſen , und die er im Falle der gaͤnzli⸗
chen Erledigung , wenn gar keine Nachkoͤmmlinge
und Seitenverwandten weiter uͤbrig waren , als ihm ,

und dem Reiche heimgefallen , vergab . Eben darum

behielt er die Macht , in allen Streitigkeiten , die

ſich uͤber Lehnſachen erhoben , als oberſter Lehens⸗

herr zu eniſcheiden . Den allgemeinen Rtichsgeſezen ,
und der oberſtrichterlichen Gewalt , welcher die Hand⸗

habung derſelben obliegt , blieb jeder Stand des Reſ⸗

ches , ungeachtet ſeiner Macht , Verordnungen in ſei⸗
nem Lande nach ſeinem Grundbefinden zu machen ,

ſo unterworfen , daß wenn er ſeine Gewalt miß⸗

brauchen wollte , das oberſte Richteramt ihm hierin

Einhalt that . Auch wurde die oberſtrichterliche Ge⸗

walt des Kaiſers durch die Einfuͤhrung des Kammer⸗

gerichts um ſo weniger vermindert , oder geſchwaͤcht,
da dieſes hoͤchſte Tribunal ſeine Gerichtsbankeit nicht
blos fuͤr ſich , oder nur im Namen des Reichts al⸗

lein , ſondern im Namen des Kaiſers und Reiches

zu⸗
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zugleich ſeitdem ausuͤbte , von denen es auch ſeine

ganze Gewalt erhielt .

Außer dieſen zwei wichtigen Reſervatrechten
blieben dem Kaiſer noch einige andere vorbehalten ,

als das Recht , verſchiedene Privilegien zu ertheilen ,

nbſftt, und Standeserhoͤhung⸗n vorzunehmen . Doch ſchraͤnk⸗
lichen te auch hierin der weſtphaͤliſche Friede den Kaiſer in

Alche, ſo weit ein , daß wenigſtens die Privilegien von groͤße⸗

nuß⸗ rer Bedeutung ſeitdem nicht mehr fuͤr gülüg erkannt

fr wurden , wenn nicht auch die Einwilligung der Kur⸗

umluſ⸗ furſten hinzukam . So war das Privilegium , Zolle

l6 lün, im Reich anzulegen , oder Muͤnzſtaͤtten zu errichten ,

(dem,. von jeher aus einem kaiſerlichen Reſetvatrecht gefloſ⸗

m, M ſer ; und noch heut zu Tage liegt die Befugniß , die⸗
,

fl , ſes zu thun , nicht in der Landeshoheit . Dennoch

wurde ſchon vor dem Schluſſe des weſtphaͤliſchen Frle⸗eſtzen,

0 dens zum rechtlichen Beſtande ſolcher Privilegien die

Einwilligung der geſammten Kurfürſten eifordett y) ⸗

11f In Betteff der Muͤnzfrelheiten mußte ſich ſogar der

0 Kai er Mathias verpflichten , „denjenigen Stand ,

f6 der die Muͤnzfreiheit erhalten , aber ſie dem Muͤnz⸗

ſint edict entgegen mißbrauche , nicht nur zu ſuspendiren ,

060% ſondern auch diejenigen , die dieſes Regal nicht mit

aunt Einwilligung der Kurfuͤrſten erhalten haben, deſſel⸗

10
ben ganz zu entſezen , beſonders aber bei den mittel⸗

5

600 „) In Betreff der Münzprivilegien : S . Wahlea⸗
vitulation des K. Rudolpb II . Art . 29⸗

060 In Betreff der Zollprivilegien : Wahlcapitul⸗

10
des K. Mathias Art . 25.
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baren Staͤdten zu widerrufen , zu caſſiren , und künf⸗
tig nicht wieder zu ertheilen , auch ſonſt den gerin⸗
gern Standen mit dergleichen , oder andern hohen

Privilegien ohne Miteinwilligung der Kurfuͤrſten nicht

zu willfahren 2 ) . “ Dieſe Verordnung wurde hier⸗

auf auch in den folgenden Wahlcapitulationen wie⸗

derholen . 5

Eine ganz andere Beſchaffenheit hatte es mit

dem kaiſerlichen Reſervatrecht , Privilegien zur Er⸗

richtung hoher Schulen zu ertheilen . Solche Pri⸗

vilegien , wodurch die Univerſitaͤten zugleich die Be⸗

fugniß erhielten , hoͤhere akademiſche Wuͤrden zu ver⸗

leihen , und die Juriſtenfacultäten ins beſondere , bei

Actenverſendungen als Spruchcollegien in Prozeßſa⸗

chen zu entſcheiden , hatten ſeit der Entſtehung der

deutſchen Univerſitaͤten immer nur die Kaiſer erthei⸗

let , und niemand machte ihnen bisher dieſes Recht

der ausſchließlichen Eitheilung ſtreitig . So erhielt

noch gegen das Ende dieſes Zeitraumes die Univerſi⸗

taͤt zu Gottingen durch ein kaiſerliches Privilegfum
ihr rechtmaͤßiges Daſeyn nebſt allen einer hohen

Schule anklebenden Rechten und Vorzuͤgen.
Die Ertheilung der Buͤcherprivilegien kounnte

3 man von jeher nur in ſofern zu den ausſchließlichen
Rechten des Kaiſers zaͤhlen , als durch dieſelben die

Einfuͤhrung der Nachdruͤke auf die Meſſe zu Frank⸗

furt

2) Wahltapitulat . des Kaiſer Mathias⸗
Ar' s . 54.
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furt verboten , und auf die Beſtrafung des Nachdru⸗

kers angetragen wurde . Sobald aber der deutſche

Buchhandel ſich vornehmlich nach Leipzig zog , ſchle⸗
nen die kaiſerlichen Dtukprivilegien ihren Zwek nicht

mehr vollkommen zu erreichen . Man ſuchte zwar

ſeit dieſer Zeit noch zuweilen kaiſerliche Privilegien

nach ; aber weit oͤfter und lieber ſuchten die Verleger

ſich ihr Eigenthum durch kurſaͤchſiſche Drukprivile⸗

gien zu ſichern .

Wenn man auf die Urkunden dieſes Zeitalters

ſieht , ſo ſollie man glauben , daß auch keine neue

Stadt ohne kaiſerliches Privilegium angelegt , und

mit den gewoͤhnlichen Freiheiten und Vorzuͤgen ver⸗

ſchen werden konnte . Als der Koͤnig Ftiederich III .

von Daͤnemark , als Herzog von Holſtein , den in der

Naͤhe von Hamburg gelegenen Ort Altona zu einer

Stadt erhob , und die Hamburger deswegen bei dem

Kaiſer Leopold klagten , ſchrieb dieſer unterm 1aten

November 1664 an den Koͤnig: „ Bei ihm haͤtten

Abgeordnete der Stadt in Unterthaͤnigkeit klagend

vorund angebracht , daß derſelbe aus einem ihm zu⸗

ſtaͤndigen , und nahe vor einem Thore genannter

Stadt gelegenen Orte , an welchem vor einigen Jah⸗

ren einige wenige Haͤuſer geſtanden , der aber mit

folgenden Jahren größer geworden , und dergeſtalten

zugenommen habe , daß er ein Fleken genannt wor⸗

den ſey , eine Stadt gemacht ; daſelbſt ein formirtes

Stadtweſen beſteut , auch dieſelbe mit Privilegien ,
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Freiheiten , und einem Praͤſidenten , nebſt zweien

Buͤrgermeiſtern verſehen habe . . . . . Wenn nun ſel⸗

ne kaiſerliche Hoheit und Reſervat auch in dem be⸗

ſtehe , daß ohne ſeine Verwilligung kein Stand einen

Ort zur Stadt machen , und derſelben das Siadt⸗

recht geben koͤnne, ſo habe er um ſo viel weniger der

Supplicanten Klagen von ſich weiſen wollen , ſon⸗

dern verſehe ſich zu dem Koͤnig ( als Herzog ) , daß

derſelbe auf dem , was gedachtem kaiſerlichen Reſer⸗
vat zuwider vorgenommen worden ſeyn moͤchte , zu

beharren nicht gemeint ſeyn , ſondern vielmehr ſolches

alles abſtellen , und zu keiner weltern Klage Urſache

geben werde aa ) . ““ Wenn aber je ein Beiſpiel be⸗

wies , wie wenig man zuweilen von den Aeußerun⸗

gen , die in oͤffentlichen Urkunden vorkommen , einen

tichtigen Schluß auf das machen koͤnne, was zu der⸗

ſelben Zeit wiklich Rechtens , oder Herkommens war ,

ſo iſt es das eben angefuͤhrte. Altona wurde eine

Stadt , und blieb eine ſolche , ungeachtet aller Ein⸗

wendung des Kaiſers . Man war ſchon zu dieſer

Zeit ſo feſtuͤberzeugt , daß die Aulegung neuer Staͤd⸗

te auf eigenem Gebiete , und die Beguͤnſtigung der⸗

ſelben durch anſehnliche Gerechtſamen und Freiheiten

zu denjenigen Rechten gehoͤre , die in der Landesho⸗

heit begriffen ſind , daß es wohl keinem Reichsſtand

einfiel , ſich deswegen an den Kaiſer um ein Privile⸗

gium

aa). Ap. Pfeffinger in Vitriar , illastrato , T.
111. Pp. 563 .
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gium zu wenden , oder ſich von ſeinem Vorhaben

durch irgend einen kaiſerlichen Machtſpruch abwen⸗

dig machen zu laſſen .

Zu den unbezweifelten Rechten , welche die Kal⸗

ſer in dieſem Zeitraum ausübten , gehbite unſtreitig
auch das Recht , Standeserhoͤhungen vorzunehmen .

Beſonders haͤufig haben ſich die Kaiſer dieſes Rechts

in dieſem Zeitraume bedient , indem ſie nicht nur

Perſonen aus dem buͤrgerlichen Stande in die Zahl
der Edelleute verſezten , oder Edelleute in Freiherrn ,
oder Grafen verwandelten , ſondern auch mehrere

Grafen in den Fürſtenſtand erhoben . Schon im Jah⸗

re 1650 machte der Kaiſer Ferdinand III den Gra⸗

fen Jobzann Ludwig von Naſſau⸗Hadamar , und im

Jahre 1653 den Grafen Johann Wiekard von Auer⸗

ſperg zu Fuͤrſten. Auch wurden in eben dieſem Jah⸗

re die von ihm ſchon zuvor erhobenen Fuͤrſten von

Hohenzollern , Eggenberg und Lobkowiz in den Fuͤr⸗

ſtenrarh eingefuͤhrt ; und im folgenden Jahre wurde

dieſer Vorzug den neuen Fürſten Salm , Dierichſtein ,

und mehr andern zu Theil . Unter dem Kaiſer Leo⸗

pold ſchwangen ſich in kurzer Zeit nacheinander die

Grafen von Portia , von Oſtfriesland , Fuͤrſtenberg ,

Schwarzenberg , Waldek , Oeitingen , Thurn und

Taris , Naſſau⸗Saarbrüken , Uſingen , Idſtein und

Weilburg , wie auch Schwarburg⸗Sondershauſen
und mehr andere zum fuͤrſilichen Rang empor . Daß

dem engliſchen Feldherrn von Marlborough zur Be⸗

loh⸗
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lohnung ſeiner Verdienſte um das Haus Oeſtreich im

Jahre 1704 von dem Kaiſer Joſeph I . die reichsfuͤſt⸗

liche Wuͤrde nebſt der baieriſchen Hertſchaft Mindel⸗

heim in der Eigenſchaft eines Reichs fuͤrſtenthums ver⸗

liehen worden , haben wir berelts gehoͤrt. Der Graf

Leopold Mathias von Lamberg , und der Graf von

Schwarzburg⸗Rudolſtadt tuͤkten gleichfalls unter

dieſem Kaiſer in den Fuͤtſtenſtand empor . Der Kai⸗

ſer Karl VI . ernannte den Graſen Friedrich Anton Ul⸗

rich von Waldek , und den Grafen von Loͤwenſtein⸗
Wertheim zu Fuͤrſten.

So lange es auf nichts andets ankam , als auf
Titel und Rang , konnten die uͤbrigen Fuͤiſten zu die⸗

ſen Verfuͤgungen des Kaiſers immer gleichguͤltig zu⸗

ſehen . So bald es aber darum zu thun war , daß

dieſe leztern auch Siz und Stimme in dem fuͤrſtli⸗
chen Collegium auf dem Reichstag erhalten ſollten ,

gewann die Sache ein ganz anders Anſehen . Den

alten Fürſten gieng es in dieſem Falle , wie einem

Reiſenden auf der See , der , nachdem ihn einmal

ein Sturm der Gefahr des Todes nahe gebracht hat⸗

te , nun bei jedem Luͤftchen , das ſich erhebt , zittert ,
und eine aͤhnliche Gefahr befuͤrchtet. Daß ihnen der

kaiſerliche Hof das freie Stimmrecht auf den Reichs⸗

tagen noch kurz vor dem weſtphaͤliſchen Frieden ſtrei⸗

tig gemacht , oder es wenigſt nicht hatte anerkennen

wollen , war noch in friſchem Andenken . Und in der

That wuͤrde ihnen auch jezt daſſelbe , ſo feierlich es

ih⸗
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ihnen derſelbe Friede zugeſichert hatte , wenig genuͤzt

haben , wenn es dem Kaiſer frei geſtanden haͤtte, die

Zahl der neuen Fuͤrſten gleichſam ins Unendliche zu

vermehren . Dadurch wuͤrde es ihm leicht geworden

ſeyn , ſich der Mehtheit der Stimmen zu verſichern ,

und alles auf dem Reichstag nach ſeinen Abſichten

zu lenken ; denn von dem gioͤßten Theile neuer Fuͤt⸗

ſten konnte er mit Recht erwarten , daß ſie ſeine Ab⸗

Nindta

1 ben
A

0 Gh

Inlt

4⸗
ſichten wenigſt aus Erkenntlichkeit wegen ihter Erhe⸗

in
bung aus allen Kraͤften befoͤrdern wuͤrden . Wenn

die alten Fuͤrſten ihr freies Stimmrecht beinahe durch

Gaf
den Ruin ihrer Laͤnder , den der dreißigjaͤhrige Krieg

1b0 nach ſich zog , folglich theuer genug erkauft hatten ,

1
ſo kann man ſie wohl nicht verdenken , daß ſie beſon⸗

10
6 ders eiferſüchtig auf die Ethaltung deſſelden waren ,

4 und alles zu entfernen ſuchten , was ihnen hierin ei⸗

8
nen Einttag haͤtte ihun köͤnuen. Ein anderer bedenk⸗

0 licher Umſtand war , daß viele dieſer Herrn , welche

erſt ſeit kurzer Zeit durch die Gnade der Kaiſer zur

455 fuͤrſtlichen Würde gelangt waren , nicht im Reiche
ii

beguͤtert, ſondern nur vom landſaͤßigen Adel in Oeſt⸗

6
f reich waren ; wodurch die Beſorgniß noch mehr ver⸗

fanl, gröͤßert wurde , daß ſie vielleicht bei den Abſtimmun⸗

al gen in dem Fuͤrſtenrath mehr auf die Convenienz ih⸗

t res natürlichen Heten , als auf des Reiches Vortheil

1 und Gerechtſamen ſehen wuͤrden; denn aus ganz na⸗

iun türlichen Gründen iſt man gemeiniglich demjenigen
11 eifeiger zugelhan , von dem man gewiſſermaaßen das

100 Blod
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Brod ißt , als einem Fremden . Dieſe Betrachtung

bewog die Kurfürſten , und Fuͤrſten ſchon vor dem

weſtphaͤliſchen Frieden , der Einfuhrung der beiden

neuen Fuͤrſten von Eggenberg , und von Lobkowiz in

das fluſtliche Colleginm , welche der Kaiſer Ferdi⸗
nand III im Jahre 1641 zu bewirken ſuchte , aus

dem Grunde zu widerſp echen , weil ſie blos dͤſtrei⸗

chiſche Landſaßen waͤren, und keine unmittelbare Güs⸗

ter im Reiche beſaͤßen , auch weder dem Reiche , noch

legend einem Kreiſe , als Mitglieder deſſelben , Bei⸗

traͤge entrichteten bb ) .

Eben dieſe Geſinnungen aͤußerte das Reich im

Jahre 1654 , als wieder neue Stimmen eingefuͤhrt
wurden ; „ daß nämlich diejenigen , welche ohne vor⸗

hergegangene Vollziehung der ſchuldigen Praͤſtatio⸗

nen , beſonders der unmittelbaren Beguͤterung im

Reiche , dießmal nur wegen ihrer perſoͤnlichen Ver⸗

dienſte im fürſtlichen Collegium eingefüyrt worden ,

von niemand uͤber kurz oder lang zum Praͤjudiz an⸗

gefuͤhrt, oder zur Conſequenz gezogen , auch Siz
und Stimme auf ihre Erben und Nachfolger nicht

extendirt werden ſollte , ſie haben ſich dann mit un⸗

mittelbaren , fuͤrſtenmaͤßigen Reichsguͤtern verſehen . “

Fuͤr' s Kuͤnftige aber wurde verordnet , „ daß ohne

vorhergehende wirkliche Erfullung aller nothwendigen ,
und biſtimmten Requiſiten , beſonders erſtgemelde⸗
ter Beguͤterung , und ohne der Kurfuͤtſten und Staͤn⸗

de

bb ) Reichsabſchied von 164u . §. 97 und 96.
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Reſervatrechte des Kaiſers . 111

de Vorwiſſen und Conſens keiner zu Seſſion und Stim⸗

me im Fütſtenrath zugelaſſen werden ſollte ce ) . “
Ucber dieſer Verordnung hielten ſeitdem die Kurfür⸗

ſten und Fuͤlſten ſo ſtandhaft , daß in der Foige der

Kaiſer Leopold ſich ſogar gendihiget ſah , die der iy⸗

roliſchen Landes hoheit unterworfene Dietrichſteiniſche
Herrſchaft Trasp fur reichsunminelbar zu erklaͤren ,
um dem Föͤiſten von Dietrichſtein Siz und Stimme

auf dem Reickstage wirklich verſchaffen zu koͤnnen.

Seit dieſer Zeit blieb es auch beſtaͤndig bei dieſer

Einſchraͤnkung .
Weit freier , und in der That ganz uneinge⸗

ſchraͤnkt konnte der Kaiſer geringere Standeserhöhun⸗

gen vornehmen , indem gemeiniglich mit der Erhen

bung in den Freihertn oder Grafenſtand nicht auch

zugleich die Aufnahme in irgend ein Reichscollegium
verbunden war . Noch weniger konnte ditſer Fall

ſtatt finden , wann der Kaiſer blos buͤrgerliche Per⸗

ſonen in den Adelſtand erhob . Doch wurde das Recht ,

ſolche Begnadigungen zu ertheilen , verſchiedenen

Reichsſtaͤnden , auch wohl andern Perſonen , wenn

ſie zu kaiſerlichen Hoſpfalzgrafen mit der ſogenannten

g' oͤßern Comitio ernannt waren , von den Kaiſern

wieder verliehen . Durch die kleinerxe Comiliv hinge⸗

gen wurde von den Kaiſern , oder von den Hofpfalz⸗

grafen nur ein Theil der in der goͤßern Comi iv be⸗

geiffenen Rech e wieder andern uͤbertragen , als , das

R cht

ee ) Reichs abſchied von 1654 . §. 197 .
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Recht , unehelich gebohrne zu legitimiren , Doktoren

der Rechte und der Medicin zu creiten , Notarien zu

ernennen , und dergleichen mehr . Durch die von dem

Kaiſer Ferdinand III . im Jahte 1650 dem Grafen

Chriſtian von Ranzow ertheilte Comitiv erhlelt ſelbi⸗

ger die Vollmacht , „ auf Manus und Welbsperſo⸗

nen , Edel und Unedel (allein Fürſten , Grafen , und

Freiherrn ausgenommen ) , jung und alt , ſo außer⸗

halb der heiligen Ehe gebohren ſeyn , ſie ſeynd gleich

von Ledigen , einem oder zweien ehelich Verheirathe⸗

ten : zu nahe geſtpten Befreundten oder Verſchwaͤ⸗

gerten : Geweihten , Conſecritten und Vovirten Per⸗

ſonen , oder aus andern , in Gelſt⸗ und Weltlichen

Rechten verbotenen und verfluchten Vermiſchungen ,
wie die alle ſaͤmmtlichen und beſonders geſchehen und

fuͤrgegangen , oder immer Namen haben moͤchten ,

zu legitimiren und ehrlich zu machen ; und mit der⸗

ſelben ihrer unſchuldigen Macul und Vermaͤhligung
der Unehelichen Geburt halber , zu diſpenſiren , ſolche

Macul und Vermaͤhligung von ihnen ganz aufzuhe⸗

ben , abzuthun und zu vertilgen , und ſie in ihre Eh⸗

re und Wuͤrde des ehelichen Standes zu ſezen und zu

erheben , alſo , daß denen . . . . ſolche ihre uneheli⸗

che Gebutt , weder in⸗noch außerhalb Gerichts , noch

ſonſten in ktine andere Weiſe , zu keiner Schmach

und Schande , fuͤrgehalten, noch ſie deren in einigen

Haͤndeln oder Sachen nicht entgelten , ſondern fuͤr

redlich gehalten, und zu allen Ehren , Wuͤrden, Aem⸗

tern ,
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tern , Zäͤnften, Handwerken , wie andere , ſo von

Vater und Mutter ehelich gebohren ſeyn , angenom⸗

men und zugelaſſen werden , und denſelben auch al⸗

ler und jeglicher Gnade , Freiheit , Vortheil , Recht ,

Gerechtigkeit , und gute Gewohnheit , mit Lehen und

Aemtern , anzunehmen und zu empfangen , und zu

tragen ; Lehen und alle Gerichte zu beſizen ; Uitheil

zu ſchoͤpfen; und Recht zu ſprechen ; in allen und

jeglichen Siaͤnden und Sachen faͤhig; des alles em⸗

pfaͤnglich ; und darzu tauglich und gut ſeyn ; auch ih⸗

te Vater , Muͤtter und Geſchlechte , Namen , Stand ,

Schild , Helm und Kleinod haben und fuͤhren; ſich

auch deren , zu allen ehelichen Sachen , nad ihrem

Willen und Wohlgsfallen , geb ' auchen ; auch aller

Erbſchaft es ſey durch Teſtament , lezten Willen ,

Doctationen ; odet ab intestato , und in alle an⸗

dere Wege , faͤhig zu ſeyn ; und dieſes alles und je⸗

des , ſammt und abſonderlich , freien , Gihrganden
und genießen dd ) . “

Das Schlimmſte war , daß die Hofpfalzgrafen
die in der kleinern Comitive begriffenen Rechte nicht

immer Perſonen vom Adel, oder Studirten , ſondern

zuweilen auch unſtudirten , und unwuͤrdigen Perſonen

übertragen . Zu Dresden hatte ein Hofpfalzgraf in

der eiſten Haͤlfte des achtz huten Jahrhunde ts ſo⸗

gar

dd ) Lünigs Reichsarchib Part , Special . Contin ,
II . Abtheil . IV. S . 102 .

Schmn . N. Oeſch. XXIV . 3. H
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gar einen Fleiſcher zum Notarius gemacht ee) . ⸗

Noch in der zweiten Haͤlfte deſſelben Jahrhunderts

ernannte ein gewiſſer Baron Voͤhlin, deſſen Vorfah⸗

ten von dem Kaiſer Siegmund mit der großen Co⸗

mitive fuͤr ſich , und ihre Nachkommlinge waren be⸗

gnadiget worden , einen Oeuliſten des Biſchofes von

Augsburg zum kaiſerlichen Hofpfalzgrafen , und er⸗

theilte ihm unter andern auch die Gewalt , die Doe⸗

torswuͤrde zu verleihen kl ) . Es iſt daher wohl kein

Wunder , daß endlich die Landesherrn auf ſolche

Mißbraͤucht aufmerkſam wurden , und hier und da

anfiengen , die Wirkſamkeit dieſes kaiſerlichen Reſer⸗

vatrechts in ihren Laͤndern zu hemmen . So wenig
eine wohlgeordnete Polizei in einem Staate dulden

kann , daß Beutelſchneider , Diebe und Moͤrder im

Lande herumgehen , und ungehindert ihr Handwerk
treiben ; ſo wenig kann es einem Landesherrn gleich⸗
gultig ſeyn , wenn von einem Hofpfalzgrafen ein un⸗

wiſſender , oder ein Menſch von einem ſchlechten
Character zum oͤffentlichen Notar ernannt , und da⸗

durch bevollmaͤchtiget wird . Urkunden zu verfaͤlſchen,
oder verfaͤlſchte, die man ihm unterſchiebt , fuͤr aͤcht

zu erklaͤren; oder wenn irgend ein von einem Pfalz⸗
grafen zum Doctor der Arzneikunde erhobener Quak⸗

ſalber mit ſeinen Larativen und Mixturen unter dem

5 Pub⸗

ce ) Püttees hiſtoriſche Entwikelung der heutigen
Staatsverfaſſung des deutſchen Reichs . Th . III .
S . 265 .

) Schlözers Staatsanzeiger Heft IV . S . 165 ff.
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Reſervatrechte des Kaiſers . 115

Publikum herummordet . Zu Dresden machte wenfg⸗
ſtens die Erſcheinung eines Fleiſchers , als Notatius ,
einen ſo widrigen Eindruk , daß die Regierung da⸗

ſelbſt in einer Gengtalverordnung vom loten Fe⸗
bruar 1721 ernſtlich befahl , keine Notarien inGerich⸗
ten zuzulaſſen , die nicht ihrer Geſchiklichkeit wegen
von einer kurſaͤchſiſchen Juriſtenfaculiaͤt ein Atte⸗

ſtat aufzuweiſen haͤiten , und ſodann bei der Landes⸗

regierung immatriculirt ſeyen 8g ) . Eine aͤynliche
Verordnung war ſchon im Jahre 1713 in den kur⸗

braunſchweigiſchen Laͤndern ergangen .
Der weſtphaͤliſche Friede hatte in Anſehung det

kaiſerlichen Reſervate nichts entſchieden . Die Urſa⸗

che war , weil die kaiſerlichen Geſandten , als ſie auf
dem Friedenscongreß von den ſchwediſchen Miniſtern

aufgefordert wurden , die kaiſerlichen Reſervatrechte
beſtimmt anzugeben , Bedenken getragen hatten , die⸗

ſes zu thun hh ) . Einer zu gioßen Ausdehnung die⸗

ſer Rechte von Seite des Kaiſers wurde ſchon da⸗

durch vorgebeugt , daß den Reichsſtaͤnden ſowohl das

freie Stimmrecht auf den Reichstagen , als auch die

vollkommene Landeshoheit unwiderruflich zugeſichert

worden .

Außerdem blieb die Gewalt des Kaiſers ſowohl
in Ruͤkſicht auf das Reich uͤberhaupt , als in Hin⸗

n2 ſicht

38 ) Pütter loc cit, . S . 264 .
hh ) Meiern Acta pacis Westphaliae , Th . I . G.

Ii i
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ficht auf die einzelnen Laͤnder der Staͤnde in verſchie⸗

denen Stüken durch die Vorſchriften der goldenen
Bulle , der Wahlcapitulation , und der Reichsconſti⸗

tutionen jezt , wie zuvor , eingeſchraͤnkt. Ins Be⸗

ſondere wurde das von dem Kurfüiſten ſeit der Wahl

des Kaiſers Karl V. ausgeübte Recht , die Kaiſer vor

ihrer Kioͤnung jederzeit durch eine Wahleapitalation

zur Beobachtung gewiſſer Punkte zu verpflichten,
durch den weſtphäͤliſchen Frieden nicht nur uicht auf⸗

gehoben , ſondern vielmehr deutlich anerkannt . Die

Veranlaſſung dazu hatten die Fuͤrſten durch ihre Be⸗

ſchwerde gegeben , daß bisher die Kurfürſten in Ent⸗

werfung deiſelben einſeitig verfahren waren , und be⸗

ſonders in die Capitulation des Kaiſers Mathias ei⸗

nige Artikel eingeruͤkt hatten , worln ſie ſich gewlſſe

Vorrechte in Reichsſachen zueignen wollten . Ihr

Geſuch fand bei dem Friedenscongreß Unterſtuͤzung⸗

Allein bei aller Willfaͤhrigkeit , ihnen einen Antheil

bei der Abfaſſung der Capitulation zuzuerkennen , und

auf ſolche Art dieſes wichtige Geſchaͤft mehr zur all⸗

gemeinen Angelegenheit des Reiches zu machen ,

wurde auf dem Congreß doch nichts formlich entſchie⸗
den , ſondern der Entwurf einer beſtaͤndigen Wahlea⸗

pitulation mit Zuziehung aller Staͤnde auf den naͤch⸗

ſten Reichstag verwieſen ii ) . Auf dieſem Reichsta⸗

ge wurde jedoch ſo wenig etwas uͤber dieſe Sache vui⸗

handelt , als auf dem Friedenscongreß zu Oönabruͤk .
8

11) Instrum . Pacs Osnabrug Art , VIII . . 5.
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Utber dieſem Zaudern erwachte in den Fuͤrſten das

Mißtrauen in einem ſo hohen Grade , daß ſie im Jah⸗
te 1662 ſogar ein beſondere Furſtenverein zut Auf⸗

rechthaltung ihter Gerechtſamen miteinander ſchloſ⸗
ſen . Auf dem Reichstage vom Jahre 1663 gab man

endlich ihrem dringenden Verlangen Gehor , und den

Entwurf einer beſtaͤndigen Wahlcapitulation wurde

im folgenden Jahre daſelbſt in Berathſchlagung ge⸗
nommen . Es erhoben ſich aber bald ernſtliche Steel⸗

igkeiten , welche den Fortgang dieſes Geſchaͤfts auf

lange Zeit hemmten , indem beide Theile ſich uͤber

den Eingang und Schluß derſelben , worin die Kur⸗

furſten ſich das Recht , neue Zufaͤze einzurüͤken , vor⸗

behalten wollten , nicht vereinigen konnten . Erſt im

Jahre 1709 wurden die Unterhandlungen üͤber dieſen

Gegenſtand aufs Neue angeknuͤpft , und im Jahre

1711 kam es endlich zu einem vollkommenen Schluß .
Seit dieſer Zeit ſtand es den Kurfuͤrſten nicht mehr

frei , uͤber gemeine Reichsgeſchaͤfte , oder gemein⸗
ſchafiliche Gerechtſamen ſaͤmmtlicher Reichsſtaͤnde

einſeitig zu capituliren , oder in der verglichenen be⸗

ſtaͤndigen Wahleapitulation ohne Bewilligung der

uͤbrigen Staͤnde etwas zu ändern , oder durch die Ca⸗

pitulation andern Reichsgeſezen , und Gerechtſamen
der Staͤnde Abbruch zu thun .

Nicht minder waren die Fuͤrſten auf die im

Reiche ſeit langer Zeiteingeriſſene Gewohnheit , noch

bei Lebzeiten der Kaiſer die Nachfolger derſelben un⸗

ter
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ter dem Titel roͤmiſcher Koͤnige zu waͤhlen , und zwar

um ſo mehr aufmerkſam geworden , da die elbe mit

gutem Grund als das Mittel betrachtet werden konn⸗
te , die Kaiſerwuͤrde beſtaͤndig bei einem und demſel⸗

ben Hauſe zu erhalten . Wenigſtens glaubten viele ,

daß nicht am beſten gerathen ſey , wenn die Entſchei⸗

dung der Frage , ob eine neue Koͤnigswahl ndthig

ſey , blos der Willkuͤhr einiger wenigen , naͤmlich der

Ku furſten allein überlaſſen bleibe , die eben darum ,

weil ihre Zahl geringe iſt , leichter gewonnen werden

können , als das ganze Reich . Wiæklich ſchien ,

wenn die Ernennung eines Nachfolgers noch bei Leb⸗

zeiten des Kaiſers , und zwar eines Nachfolgers von

ſeiner eigenen Familie , zur Regel gemacht wuͤrde ,

der Name elnes Wahlteiches , den Deutſchland fühl⸗

te , nicht viel mehr zu ſeyn , als ein leerer Titel .

Man darf ſich daher nicht wundern , daß die Fuͤrſten

ſich dagegen regten . Auch dieſes Geſuch wurde von

den Bevollmaͤchtigten der ftemden Maͤchte auf dem

Friedenscongreß unterſtäzt ; aber auch dieſes blieb

unentſchieden , und wurde dem nächſten Reichstag

uͤberlaſſen , auf welchem jedoch in Anſehung dieſes

Gegenſtandes eben ſo wenig zu Stand kam , als in

Anſehung der Wahlcapitulation uͤberhaupt . Viel⸗

mehr ſezie der Kaiſer Ferdinand III . im Jahre 1653

noch die Wahl Ferdinands IV . zum roͤmiſchen Koͤni⸗

ge , und Leopold im Jahre 1690 die ſeines Sohnes

Joſeph durch . Erſt im Jahre 1711 , da ein Ver⸗

gleich
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gleich wegen elner beſtaͤndigen Wahlcapitulatfon zu
Stand kam , ſahen die Fürſten ihren Wunſch auch in

Anſehung dieſes Punktes erfüllt , aber freilich nur

zum Theile . Der Schluß , uͤber welchen beide hoͤhe⸗
re Reichscollegien ſich miteinander verglichen gieng

dahin , „ daß die Kurfuͤrſten bei Lebzeiten des Kaiſers
nicht leichtlich zur Wahl eines roͤmiſchen Koͤnigs
ſchreiten ſollten , es waͤre dann , daß der regierende
Kaiſer ſich aus dem Reiche begeben , und beſtaͤndig,
oder allzulange ſich auswaͤrts aufhalten wollte , oder

derſelbe wegen hohen Alters , oder beharrlicher Un⸗

paͤßlichkeit der Regierung nicht mehr vorſtehen koͤnn⸗

te , oder ſonſt eine andere weite hohe Nothdurft , da⸗
ran des Reichs Conſervation und Wohlfahrt gelegen ,
es erforderte , noch bei Lebzeiten des Kaiſers einen

romiſchen Koͤnig zu waͤhlen. “ Die Entſcheidung der

Frage , ob die Wahl eines roͤmiſchen Koͤnkgs in die⸗

ſem , oder jenem Falle nothwendig ſey , blieb alſo

doch noch immer den Kurfürſten allein uͤberlaſſen ,
folglich die vornehmſte Beſorgniß der Fuͤrſten unge⸗
hoben .

Eine andere Frage , welche bei den weſiphaͤli⸗
ſchen Friedenshandlungen aufgeworfen , deren Ent⸗

ſcheidung aber gleichfalls auf den naͤchſten Reichstag
verwieſen worden , ob naͤmlich der Kaiſer das Recht
habe , einen Reichsſtand für ſich allein , und ohne

Einwilligung des Reiches in die Acht zu erklaͤren ,

und ihm durch ſie alle Reichslehen , Aemter und

Wür⸗
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Wuͤrden zu entziehen , wurde gleichfalls erſt im Jah⸗

re 1711 erlediget . In wie weit ſich das Reich die

Einſicht und Einwilllgung in dieſer wichtigen Sache

vorbehalten habe , werden wir weiter unten ſehen .
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Nobſ den bisher genannten Gegenſtaͤnden war auch

der Zuſtand des Juſtizweſens im Reiche , wie ſich

leicht begreifen laͤßt, der Aufmerkſamkeit der unter⸗

haudelnden Theile auf dem Congreß zu Osnabrük

nicht entgangen . Die vornehmſten Beſchwerden ,

welche ſeit den Zeiten der Reformation uͤber das

Reichskamtliergericht gefühtt worden , betrafen deſ⸗

ſelben Partheilichkeit gegen Proteſtanten , und die

außerordeniliche Laugſamkeit im Gange der Juſtiz .

Daß dieſes höchſte Reichsgericht , welches damals

blos aus katholiſchen Mitgliedern beſtand , nicht ſo

geneigt geweſen ſeyn moͤge, andern ehen ſo gut , wie ſel⸗

nen eigenen Glaubensbruͤdern , in allen Dingen Gerech⸗

tgkeit wiederfahren zu laſſen , laͤßt ſich in Betrach⸗

tung
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tung derſelben Zeit , da der Religionsenthuſiasmus
noch neu , und die gegenſeitige Spannung ſehr groß
war , wohl glauben , obgleich im Gegentheile auch
die Klagen der Evangeliſchen aus eben dieſem Grun⸗
de hier und da uͤbertrieben geweſen ſeyn moͤchten .
Wer des andern Feind , oder wenlgſt von Mißtrauen
getzen ihn erfuͤllt iſt , erbliket auch in den unſchuldig⸗
ſien Handlungen deſſelben nichts anders , als feindſe⸗
lige Abſichten , und in den Augenbliken leidenſchaftli⸗
cher Hize bemerket man nicht , daß es zuweilen offen⸗
bare Beguͤnſtigung iſt , was man als Gerechtigkeit
fordert .

Dieſen Beſchwerden hatte der weſtphaͤliſche Frie⸗
de durch die Verordnung ein Ende zu machen geſucht ,
daß kuͤnftig auch bei der Anſtellung der Beiſizer am
Kammergericht eine vollkommene Gleichheit zwiſchen
beiden Religionstheilen beobachtet werden ſollte : eine
Verordnung , welche auch auf die Piaͤſidenten des
Kammergerichts , deren Praͤſentation dem Kaiſer
uͤberlaſſen blieb , ausgedehnt wurde Kkk) . Nur die
Stelle des von dem Kaiſer zu ernennenden Kammer⸗
richters , die nicht mit zwelen Perſonen zugleich be⸗
ſezt werden konnte , ließ der weſtphaͤliſche Friede für
immer in den Haͤnden eines Katholiſchen . Das Son⸗
derbarſte aber iſt , daß dieſelbe Urkunde , die auf ei⸗
ner Seite bei Beſezung der Beiſizerſtellen eine vollkom⸗
mene Religionsgleichheit einſchaͤrfte, auf der andern

ſelbſt
kk ) Iustrument . Pacis Osnabrg . Art . V. 8. 209.
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ſelbſt eine Ungleich beit in Anſehung der Religion her⸗

beiführte , indem ſie über die gleiche Zahl Beiſizer

von beiden Religionen , welche die Reichsſtaͤnde und

Kreiſe zu praͤſentiren hatten , noch zwei katholiſche

Beiſizer zu ernennen , dem Kaiſer uͤberließ.

Um auch den haͤufigen Klagen über die aͤußerſt

langſame Juſtizpflege am Kammergericht abzuhelfen,
wurde zugleich im weſtphaͤliſchen Frieden beſchloſſen ,

fnbſt⸗

605 daß die Zahl der Beiſizer auf 50 vermehrt werden

fe . ſollte . Allerdings konnte die Entſcheidung der an die⸗

g ſem Reichsgericht anhaͤngigen Prozeſſe dadurch be⸗

ſchleuniget werden , indem eine groͤßere Zahl von

1
Beiſizern ſich leicht in mehrere Senate abtheilen ließ,

900 wovon jeder ſo viele Prozeſſe fuͤr ſich allein unterſu⸗

1 am
chen und beendigen konnte , als außerdem alle zuſam⸗

hn men würden entſchieden haben . Nichts war noͤthi⸗

tn üint ger , als eine ſolche Anſtalt . Bei dem großen Geml⸗

10 dch ſche von gelſtlichen und welilichen , roͤmiſchen und

faſ deutſchen Recht , welches in Deutſchland galt , und

1 in manchem Falle bald dieſe , bald jene Auslegung
4

litt ; ferners bei der auffallenden Verſchiedenheit der

100 beſondern Landesgeſeze und Statuten , wovon nicht

0 1 nur jede deutſche Provinz , ſondern beinahe jede Stadt

ihre beſondern hatte , war es kaum anders moͤglich ,

als daß recht viele Prozeſſe ſich erheben mußten .

1 Nach dem Zeugniß eines angeſehenen Schriftſtel⸗

len lers 1 ) ſollen ſchon im Jahre 1620 am Kammerge⸗

bn rich⸗
060 1 ) Meiern Aeta Pacis Westphal . T. III . S . 316 .

1
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richte mehr als 40,000 Stuͤke Acten unerdͤrtert gele⸗

gen haben . Wenn wir auch nur ein Drittel von der⸗

jenigen Zahl , die bei dieſem Schrifiſteller angegeben
iſt , als gegruͤndet annehmen ; ſo waren es doch we⸗

nigſtens 16,000 Prozeſſe , die auf ihre Erledigung
warteten .

8

Der Erfolg zeigte jedoch in kurzer Zeit , daß es

weit leichter ſey , einen Plan zu entwerfen , als aus⸗

zufuͤhten . Auf dim naͤchſten Reichstage ließ man

es ſich zwar mi : allem Ernſt angelegen ſeyn , allis

vollends zu berichtigen , was der weſtphaͤliſche Friede
in Anſehung di

kͤnftig fuͤufzig Beiſizer hahen ſollte ,

ſezte man als ausgemacht voraus . Um ihnen auch
einen itzem Staud und ihren Bemuͤhungen angemeſ⸗

1
heffen , ſezte man die Beſol⸗

geines jeden auf 1000 Reichsthaler , oder 2000

Gulden . Dazu ſollten käaftig die Staͤnde verhaͤlt⸗

nißmäßig behtragen , wetwegen die Kammergerichts⸗
marrikel erhoͤht toecden mußte . Da man wohl vor⸗

her ſah , daß manchen Stand ſich mit der Unmoͤglith⸗
keit entſchuldigen wütde , ſolche neue Abgaben aus

ſeinen Kammerguͤtern zu beſtreiten , ſo wurde der

Schluß gefaßt , „ daß es den Staͤnden frei ſtehen

ſollte , ihre Landſtaͤnde , Bürger und Unterthanen zur
Beyhuͤlfe zu ziehen mim) . “ Wirklich fieng man

ſchon
5c) Neichsabſchied bon 1654 , 6. 14.

KRR
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ſchon hier und da an , die Perſonen , welche an das

Kammergericht als Beiſizer abgehen ſollten , zu er⸗

nennen . Als man aber in der Folge die aus dem

Reich eingegangenen Beitraͤge zuſammenzaͤhlte , fand

ſichs , daß ſie nicht einmal hinreichten , die Hälfte

der im weſtphaͤliſchen Frieden feſtgeſezten Zahl der

Aſſeſſoren zu beſolden . Der Langſamkeit der Juſtiz⸗

pflege ward alſo nichts weniger , als abgeholfen .

Noch andern Gebrechen des Reichskammerge⸗

richts hatte man ſchon lange vor dem dreißigjaͤh igen

Kriege durch die in Gang gebrachten Viſitationen

deſſelben abzuhelfen geſucht; und dieſe Auſtalt war

nicht ohne gute Folgen geblicben . Nie , ſaget ein

einſichtsvoller Schriftſteller , befand ſich das Kam⸗

mergericht in einem bluͤhernden Zuſiande , als zur

Zeit , da die Viſitationen noch alle Jahre ordentlich
vor ſich giengen un ) . Dieſelben beſchaͤftigten ſich

nicht nur mit der Unterſuchung der Perſonal⸗ und

Reulgebrechen , ſondern auch mit der Reviſion der

Prozeſſe . Es gereichet den damaligen Mitgliedern

des Kammergerichts gewiß zur großen Ehre , daß ſie

die Reviſionen der Prozeſſe nicht ſcheuten , ſondern

als eben ſo viele öffentliche Zeugniße ihrer unbeſtech⸗

baren Partheilichkeit betrachteten , und aus ditſem

Grunde ſelbſt beföederten .

Wie manches andere Gute , kamen auch die Vi⸗

ſitas

un ) d. Ompteda Geſchichte der vormaligen ordent ,

lichen Kammergerichts Viſitation . S . 64. ff.
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ſitationen des Kammergerichts unter dem Kaiſer Ru⸗

dolf II . in Abganz , weil man , da nach der bisher i0
beobachteten Abwechſelung unter den Reichsſtaͤnden flaf

zur Viſitation zuſaͤlliger Weiſe eben mehr evangeli⸗

ſche , als katholiſche Deputirte kommen ſollten , die r
Mehrheit der Stimmen bei dieſem Geſchaͤfte dieſen

flth

leztern nicht einraͤumen wollte . Seit dieſer Zeit riſ⸗

ſen bei dieſem Reichsgerichte verſchiedene Gebrechen

ein , unter denen der Mißbrauch der von dem Kam⸗ ＋
mergerichte der verliehrenden Parthei zugeſtandenen ſla ,

6
Reviſionen nicht der geringſte war . Keiner Parthel iut
konnte die Entſcheidung eines oft mit ſo vielem Auf⸗ dut

wande von Zeit und Geld gefuhrten Progeſſes etwas 10V

nuͤzen, ſo lange die andere die Freiheit behielt , die hn5

Wirkung eines ihr nachtheiligen Spruches durch ein undg

bewilligt ' s Reviſionsgeſuch Jahre lang zu hemmen . Mſiſe
Wie ſehr dadurch das Anſehen des Kammergerichts , Gid
und mit demſelben die Juſtiz ſelbſt verfiel , bedarf Wch

keiner weiteen Ausfuͤhrung . ſel,

Der juͤngſte Reichsabſchied ſuchte dieſem Uebel 0

abzuhelfen , und die ordentlichen Viſitationen aufs Wh
Neue einzufuͤhren . Bis man ſich über ihre Einrich⸗ fet

tung wuͤrde verglichen haben , ſollte indeſſen eine auſ⸗ fllg

ſerordentliche Reichsdeputation von 24 Reichsſtaͤnden in

nicht nur die Viſitation des Kammergerichts , ſon⸗ doh

dern auch Reviſionen der Prozeſſe vornehmen 00 ) . dalſ

Lelder war aber alles , ſowohl was die bidentlichen 90h

Viſi⸗

oe ) Reichsabſchied von 1654 . §. 133 .
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Viſitationen , als dieſe außerordentliche Deputation
betraf , nur ein ftommer Wunſch , der nicht in Ei⸗

fuͤllung kam .

Da hierauf der Kammerrichter , Markgraf Wil⸗

helm von Baden , im Jahre 1665 die Nothwendig⸗
keit einer Viſitation durch ſeinen Geſandten auf dem

Reichstage im Namen des Kammergerichts neuer⸗

dings vorſtellen ließ ; erklaͤrten ſich zwar die Staͤnde

auch dießmal ſehr bereitwillig , ſein Verlangen zu er⸗

füllen . Dießmal waren es aber eine hereinbrechende
Seuche , nnd die Kriegsunruhen derſelben Zeit , welche
die Ausführung dieſes Vorhabens hindetten . Man

ſezte den Termin von einer Zeit zur andetn hinaus ,
ohne daß man je einmal ernſtlich zur Sache ſchritt ;
und obwohl der Kammerrichter , die Praͤſidenten und

Aſſeſſoren des Kammergerichts im Jahre 1671 iht
Geſuch noch nachdruͤklicher wiederholten ; ſo wurde

doch die heilſame Abſicht auch dießmal wieder ver⸗
eitelt .

Daß in einer ſolchen Lage die Gebrechen , deren

dieſes höͤchſte Reichsgericht unterworfen war , immer

feſter wurzelten , iſt leicht zu begreifen . Zwei Frank⸗
fuiter Juden , Loͤw Schuh , und Herr Iſaac ruͤhm⸗
ten ſich um das Jahr 1687 öffentlich , daß ſie von
dem Kammergericht alles bewirken konnten , was ſie
verlangten Ppp) . Dadurch wurde der Kaiſer bewo⸗

gen , eine außerordentliche Viſitation den zwei Kur⸗

fuͤr⸗
Yp ) Pfeffinger Vitriar , illustrat , T. III . p. 711
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furſten von Maynz und Trier aufzutragen . Gegen

dieſe Verfögung proteſtirten aber die Kurfülſten von

Sachſen und Brandenbu ' g, und endlich das ganze

evangeliſche Corpas , indem bei ſo wichtigen Geſchaͤf⸗

ten nach der Kammergerichtsordnung , und andern

Reichsgrundgeſezen die Religionsgleichheit muͤßte be⸗

obachtet werden qd) . Die Viſitation unterblieb al⸗

ſo , und es geſchah ſeitdem weiter kein Schritt , um

den Klagen über die Gebtechen dieſes Reichsgerichts

abzuhelfen , bis endlich eine unter den Mitgliedern

deſſelben ausgebrochene aͤrgerlicheSpaltung, und ein

daraus erfolgter formlicher Stillſtand det Juſtiz , Kai⸗

ſer und Reich gleichſam noͤthigte, dem allzuſehr auf⸗

fallenden Uebel mit Eruſt und Nachdruk zu begegnen .

Die ſchon im Jahre 1704 beſchloſſene außerordentliche
Viſitation konnte aber nach Ueberwindung vieler und

großer Schwierigkeiten doch erſt im Oeiober des Jah⸗

tes 1707 witklich ihren Anfang nehmen , und im

Jaͤnner 171ft wuſde dieſes Gericht wieder gedff⸗

nei rr ) . Der Erfolg zeigte aber , daß die Viſita⸗

tion ungeachtet vieler guter Verordnung , die ſie ge⸗

macht hatte , doch nicht im Stande geweſen war ,

das Uebel vom Grund aus zu heilen , was freilich

nicht der Deputation , als vielmehr dem ganzen Rei⸗

che , da es an hinlaͤnglich thaͤtiger Mitwiikung fehlen

ließ , zuzuſchreiben war .
Als

44 ) Die deswegen gewechſelten Schriften . Ibid p.

711 Seꝗ.

Ir ) S . Tom . XV. dieſes Werkes S . 1211 ff.
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Als den vornehmſten Grund ſowohl der aͤußerſt

nachtheiligen Langſamkeit der Juſtizpflege , als auch

derBeſtech barkeit und andeter grober Maͤngel betrachs

tete die Deputation mit Recht die zu geringe Zahl
der Aſſeſſoren , und ihre zu getingen Beſoldungen . In

Anſehung dieſer leztern trug ſie in ihrem an Kaiſer

und Reich erlaſſenen Berichte darauf an , daß dieſel⸗

be auf 4000 Gulden erboͤhet werden ſollte . Es mag

auch wohl keinen Reichsſtand gegeben haben , der ihr

nicht in dieſem Punkte aus eigener voller Ueberzeus

gung beiſtimmte ; und jeder wuͤrde zu einer ſolch en

Verbeſſerung des Kammergerichts gern die Haͤnde

geboten haben , wenn ſie nur nicht neue Zuſchüſſe an

Geld erfordert haͤtte, In einem Reichsgutachten vom

15ten December 1719 , welches der Kaiſer , un term

Zten November 1720 genehmigte , kamen die Reichs⸗

ſtaͤnde uͤberein , daß die Zahl der Aſſeſſoren wenigſt
auf 25 zu ſezen , und jedem jaͤhrlich eine Beſoldung
von 4000 Gulden zu reichen ſey . Der Kammer ich⸗

ter ſollte jaͤhrlich 11,733 Reichsthaler 30 Keeuzer ,
und von den zwei Praͤſidenten jeder jahklich 3656
Reichsthaler erhalten . Sollte dieſe Ve o dnung zur

Vollziehung kommen , ſo mußte natürlich die Sum⸗

me , die jeder Stand bisher zur Unte haltung des

Kammergerichts beigetragen hatte , anſehnlich eihd⸗
het werden . Der Antrag gieng dahin , daß , wer

bisher 200 Gulden beigetragen hatie , kuͤnftig 700
Gulden bezahlen ſollte . Nach dieſer Erhoͤhung der

Schm .N. Geſch . XXIV . B. Kam⸗



130 Fuͤnfzehntes Buch . Drittes Kapitel .

Kammerzieler wuürde man jaͤhrlich 103,600 Reichs⸗

thaler 3 Kreuzer zur Beſoldung der am Kammerge⸗
richt angeſtellten Perſonen zuſammengebracht haben .

Wenn aber die Beitraͤge ſelbſt zur Zeit , da ſie noch

nicht ſo ſehr erhoͤht waren , nicht richtig bezahlt wor⸗

den , und im Jahre 1697 anſtatt 31,527 Reichstha⸗

ler 30 Kreuzer , welche die Reichskreiſe haͤtten ent⸗

richten ſollen , ſammt den Nachtraͤgen von aͤltern

Jahren her nur 16,405 Reichsthaler 9 und einen hal⸗

ben Kreuzer eingegangen waren 86 ) , ſo konnte man

eine groͤſſere Genauigkeit in Ablieferung der ſchuldi⸗

gen Kammerzieler jezt um ſo weniger erwarten , da

ſie weit uͤber die damals feſtgeſezten Summen hinauf⸗

ſtiegen . Einige Poſten waren gaͤnzlich ungangbar ,
und von der Art , daß keine Hoffnungvorhanden war ,

die Beitraͤge jemals zu erhalten ; andere waren es we⸗

nigſtens zum Theile . Viele Reichsſtände klagten uͤber

Unmoͤglichkelt , ſo große Summen , als man ihnen

auferlegt hatte , zu bezahlen . Sie ſuchten bei Kai⸗

ſer und Reich um eine Moderation ihres Anſchlages
an , und erhielten ſie ; andere erhielten zwar keine

Moderation , bezahlten aber doch nur nach ihrem al⸗

ten Anſchlage . Als man daher im Jahre 1752 alle

eingegangenen Beitraͤge zuſammenzaͤhlte , zeitzte ſich ,

daß man anſtatt der oben angeſezten Summe von

103 , 600 Reichsthalern 3 Kreuzern jaͤhrlich nur auf

78,077
ss ) Des kaiſ . Kammergerichts ⸗Pfenningmeiſters Be⸗

richt zc. im monatlichen Staatsſpiegel . Auguſt 1698 .
S . 54• ff.
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0 78,077 Reichsthaler 65 Kieuzer ſich Rechnung ma⸗

kunal chen duͤrfe ; und ſelbſt don dieſer Summe gieng zu⸗
11 kebu, lezt noch ſo viel ab , daß das Kammergericht wirk⸗

1ft 1uh lich nicht mehr , als 70,000 Reichsthaler einnahm tt ) .
Von dieſem Gelde konnte man nicht meht als 17 Al⸗

ſeſſoren den beſtimmten Sold reichen .

len m Das Reſultat ſo langwieriger , und muͤheſamer
dlen Berathſchlagungen war alſo kein andeis , als daß der

unhal. Zuſtand des Kamme gerichts gewiſſermaaßen derſelbe
won blieb , der er zuvor geweſen war ! Hatte man ſchon

ſculin lange zuvor uͤber die außerordentliche Menge unetle⸗

en , d digter Piozeſſe geklagt , ſo mußte dieſe Kloge jezt
bira, , noch mehr ſtatt finden , da die Zahl der an das Kam⸗

utbu, mergericht gebrachten Händel ſich ſeitdem immer

en woß mehr gehaͤuft hatte , und ſich noch taͤglich vermehrte .

tſ m Den bedraͤngten Partheien war nun kein anders Mit⸗

en üöl tel , zu ihrem Recht zu gelangen , weiter übrig , als

uihut die aͤrgerliche Solicitatur . Um es je dahin zu brin ,

hi Kl, gen , daß ihte Prozeſſe in Unterſuchung genommen

J190 werden , und ein Urtheil erfolgte , ſezten ſie gleichſam

1 Li Himmel und Eide in Bewegung , und verſuchten alle

umcl erdenkliche Mittel . Wie groß der Unfug geweſen
all ſeyn muͤſſe , kann man daraus abnehmen , daß im

ſch,, Jahre 1736 ſaͤmmtliche Procuratoren am Kammerge⸗

4 bel richt ſich beſchwerten , daß die heilige Juſtiz durch

r dn ſolche Perſonen , welche auf die Kammergerichisord⸗

70000 J 2 nung

tt ) Pütters hiſtoriſche Entwikelung der deutſchen
Staatsverfaſſung Tom . II . S . 415 . ff.
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nung nicht verpflichtet ſeyen , gleichſam negociürt wer⸗

de , und daß ſolche Leute allerley verbotene Mittel
und Wege ſuchten ; . . „dergleichen der Juͤdin Braͤun⸗

chen Sohn , Mardochal , nebſt noch vielen andern ,

als hieſigen Stiftscanonicis , Jeſuiten , Fanciſcanern ,

Medicis , Frauenzimmer von allerley Stande , Chri⸗

ſtinnen und Juͤdinnen thun un ) . “ In beſſere Haͤn⸗

de konnte die Betreibung der heil . Juſtiz wohl nicht

gerathen !
Seitdem das Reichskammergericht in Deutſch⸗

land ſeine feſte Exiſtenz bekommen hatte , war das

oberſte Richteramt des Kaiſers dadurch wenigſt in ſo

weit eingeſchraͤnkt worden , daß die Unterſuchungen

ſeitdem nicht mehr unmittelbar am kaiſerlichen Hofla⸗

ger , oder durch Perſonen , die von ihm allein beſtellt

waren , vorgenommen wurden , und auch die Rechts⸗

ſpruͤche nicht mehr unmittelbar von ihm ſelbſt aus⸗

giengen . Die Concurrenz der kaiſerlichen Gerichts⸗

barkeit in den Ländern der Reichsſtaͤnde nahm hier⸗

durch um ſo mehr ein Ende , da man dem Reichs⸗

hofrath eine concurtirende Gerichtsbarkeit nicht zuge⸗

ſtehen wollte . Der weſtphaͤliſche Frlede ſezte aber

dieſelbe voraus , oder nahm ſie als bekannt an vv ) ;

und hiermit erhielt alſo der Kaiſer wieder , was er

durch jene Cinrichtung verlohren hatte .

Wie wenig man vor dem Anfange des dreißig⸗

jährigen Krieges , und waͤhrend deſſelben , beſonders

un ) Pütters hiſt . Entw . S . 415 . f.

V ) Instrum . Pac . Osnabrug Art . V. 9. 55.1
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ilwil auf Seite der Evangeliſchen , mit dem Reichshofrath

Mul zuftieden geweſen , hat man aus den vorhergehenden

DDNVdQCTheilen dieſer Geſchichte zur Genuͤge erſehen koͤnnen .

Was man ihm vornehmlich zur Laſt legte , war deſ⸗

1 ſen gaͤnzliche Abhaͤngigkeit von dem kaiſerlichen Hofe ,

„ Kh wodurch er gewiſſermaaßen gendthiget war , ſeine Aus⸗
u hin ſpruͤche zuweilen mehr nach deſſen Staatsabſichten ,

U10 als nach ſtrengem Recht zu thun . Zu dieſem Ver⸗

dachte gaben freilich die Umſtaͤnde einen ſcheinbaren

Dalch⸗ Grund , daß die Mitglieder des Reichshofraths ins⸗

b0r del geſammt nur vom Kaiſer allein ernannt , auch nur

in von ihm beſoldet wurden , und dieſes Gericht keine

u Prozeßordnung hatte , als die ihm der Kaiſer vorzu⸗

hiſh ſchreiben für gut fand , ohne des Reiches Gutachten

1bf daruͤber erholet zu haben . Beſonders auffallend iſt

, , die Erinnerung , die einige Reichsſtaͤnde im Jahre

ſf u 1644 machten , „ daß ſonderlich dem geheimen und

0 Conſcienzrath ( Beichtvater des Kaiſers ) in Juſtiz⸗

on h ſachen die Hände gaͤnzlich gebunden werden moͤch⸗

Rt ten x1 ) . “

Um den mannichfaltigen Beſchwerden gegen die ,
910
1 W ſes Reichsgericht abzuhelfen , hatte man im weſtphaͤ⸗

1 ) / liſchen Frieden fürs erſte verordnet , daß die Reli⸗

ub gionsgleichheit , welche bei Beſezung der Stellen am

Kammergericht vorgeſchrieben worden , auch auf den

V Reichshofrath ausgedehnt werden , und der Kaiſer ei⸗

8 nl⸗180406
0 onble

1 xx ) Meiern Regensburgiſche Reichstagshandlun⸗

gen/
Tom . II . S 280.

817
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nige evangeliſche Reichshofräthe in ſolcher Anzahl

annehmen ſollte , daß bei entſtehendem Falle die

Gleichheit der Urtheiler von beiden Religionen gehal⸗
ten werden koͤnne. Da der Reichshofrath keint vom

Reiche genehmigte Prozeßordnung hatte , ſo wurde

feſtgeſezt , daß die Kammergerichtso ' dnung von dem⸗

ſelben beobachte werden ſollte . Anſtatt der am Kam⸗

me gtticht uͤblichen Reviſion ſollte die Supplication
an den Kaiſer erlaubt ſeyn , damit die Acten von RNeu⸗

em reviditt wuͤden . Dees ſollte abe mit Zuzie⸗
hung einer gleichen Zahl unpartheyiſcher Raͤthe von

beiden Religionen , und zwar ſolcher geſchehen , die

en ' weder an deri Abfaſſung des Utheiles gar keinen

Theil gehabt hatten , oder wenigſtens nicht Referen⸗
ten , oder Correferenten in derſelben Sache geweſen
waren . Damit endlich die Maͤngel, die ſich an die⸗

ſem Relchsgericht einſch leichen durften , verbeſſert
werden moͤchten , ſollte der Ku fuͤrſt von Maynz eine

Viſitation des Reichshofraths ſo oft , als es noͤthig
ſeyn wuͤrde , vornehmen , und dasjenige dabei beo⸗

bachten , was das Reich deswegen beſchließen wuͤr⸗
de y ) ) .

Faſt keiner von allen dieſen Punkten kam ganz
in Erfullung . Die duich den weſtphaͤliſchen Frieden

befohlene Religionsgleichheit wurde ſo wenig beobach⸗

tet , daß man ſeiidem unter 18 , zuweilen auch noch

mehr , Reichshofraͤthen immer nur 6 evang liſche

zaͤhl⸗

7 Instrum . Pacis . Osnabr . Art . V. F. 54.

U1

ſch
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zaͤhlte. Eine Reichshofrathsordnung führte Ferdi⸗
nand III . ein , ohne erſt das Reich um deſſen Gutach⸗
ten daruͤber zu fragen ; und bei naͤherer Einſicht zeig⸗
te ſich bald , daß ſie nicht dieſelbe war , die dem Kam⸗

mergericht vorgeſchrieben worden . Auch heißt es da⸗

Im tin ausdrüklich , daß die Reichshoftaͤthe die Kammer⸗

n Kun gerichtsoidnung nur ſo viel , als moͤglich , beobachten

ſealen ſollten . Daß die Reviſionen durch Raͤthe vorgenom⸗

Ren, men werden ſollten , die bei der Abfaſſung des erſten

Urtheils nicht gegenwaͤttig geweſen , machte ſchon die

Verfaſſung des Reichshofraths unmoͤglich, indem ge⸗

Zuie⸗

he bet

1 woͤhnlich alle Urtheile in vollſtaͤndig verſammeltem

Kian Rath abgefaßt wurden . Die Verordnung des weſt⸗

90 phaͤliſchen Friedens mußte alſo dahin eingeſchtaͤnkt

Iun werden , daß zur Reviſion eines Urtheils nur ein

in dio neuer Referent nebſt einem neuen Correferenten auf⸗

lheſ geſtellt vurde ; die Entſcheidung aber wieder denſel⸗

1 il ben Stimmen überlaſſen blieb , aus welchen das erſte

1 Urtheil erwachſen war . Die Viſitation des Reichs⸗

110 hofraths blieb gleichfalls ein frommer Wunſch . Der

1 weſtphaͤliſche Friede hatte die naͤhere Beſtimmung deſ⸗
145

ſen , was etwa in Anſehung der Viſitationen zu beo⸗

165
bachten ſeyn moͤchte, gleichfalls dem naͤchſten Reichs⸗

3 tag überlaſſen . Allein weder auf dieſem , noch in

45 der Folge wurde etwas uͤber dieſen Gegenſtand ent⸗

104 ſchieden .
In der Hauptſache blieb alſo das meiſte von

dem , was man dem Reichshofrath ſchon vor dem

An⸗
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Anfange des dreißigjaͤhrigen Krieges , und waͤhrend

deſſelben zur Laſt gelegt haue , auch nach dem

Schluße des weſtphaͤliſchen Friedens noch unverbeſ⸗

ſert . So ſehr daher dieſes Reichsgericht zu derſel⸗

ben Zeit der oͤffentlichen Kritik ausgeſezt war , ſo we⸗

nig fehlte es jezt an Gegnern deſſelben , beſonders

unter den Proteſtanten . Wenn man der Ausſage ei⸗

ner um das Jaht 1680 unter einem erdichteten Na⸗

men erſchienenen Schrift . Glauben beimeſſen darf ;

ſo waren Uebereilung in den Urtheilen , Beſtechlich⸗

keit der Reichshoflaͤihe , und Partheilichkeit zum

Vortheile der Kacholiſchen keine ungewoͤhnlichen Ge⸗

brechen deſſelben . „ Iſt es darum zu thun , heißt es

daſelbſt , daß etwas den Katholiſchen Vortheilhaftes

beſchloſſen werden ſollte , ſo pflegt man gemeiniglich
die evangeliſchen Raͤthe Commiſſions⸗Weiſe an ei⸗

nen andern Ort zu ſchiken , woruͤber die Proteſtanten

ſich ſchon oͤfter beklagt haben . — Soll im Reichs ,

hofath ein Spruch uͤber eine Sache von beſondeis

großer Bedeutung erfolgen , ſo pfleget der Kaiſer dem⸗

ſelben die Acten abzufordern , und alsdann die Sache
mit ſeinem geheimen Rath nach der politiſchen Lage
der Dinge bei Loth und Quentchen abzuwaͤgen , da⸗

mit alsdann der Spruch , je nachdem es ſeinen

Staaſsabſichten zutraͤglich ſcheinet , entweder be⸗

ſchleuniget , oder verſchoben werde 22 ) . “

2 je⸗

6. ] ) Lii Spirde lenti feſtinant Sudices , ita Vien -
4%0, ſi proverbium hoc ad ſummum iſiud Imperii
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Ahen Dieſe Sprache verraͤth zwar gleich beim erſten

Laut den eifrigen Partheigaͤnger , der ſich von ſeiner

Leidenſchaft nicht frei machen konnte . Daß aber

wirklich noch immer einige Mißbraͤuche am Reichs⸗

hofſath moͤgen geherrſcht haben , ſcheint ſelbſt der

Kaiſer Karl VI . in einer oͤffenilichen Schrift zu beſtäͤ⸗

60 tigen . Wenigſt getraute er ſich nicht , es ganz zu

1 00 läugnen . „ Alldieweil auch Ihro kaiſerl . Majeſtaͤt

vorgekommen , ſagte er darin , daß oͤfters einige Raͤ⸗

the , obwohl ſie der ganzen Relation nicht beigewoh⸗

net , dennoch mit votiret , und dem Verlaut nach da⸗

durch ſowohl , als auch zu Zeiten einer dem andern

zu Gefallen , beigeſtimmet , die Majora gemacht

worden ſeyen ; ſo wollen zwar Ihre kaiſerl . Majeſtät
Alhafts

von einem Gott⸗Recht⸗ und Ehrliebenden Reichs⸗

5 hoftath ein ſolches nicht vermuthen . Sie haben je⸗

33 doch um Rechts und Ordnung willen ernſtlich zu ver⸗

ordnen hiermit gnadigſt gur befunden , daß man ſol⸗
Me 1

cheI1db
judicium accomodare licet , canis nimis faſti -

1 dell⸗ uaus Coecos non raro parit catulos . Cui Kefe -
reutum ſuum hiic inaurat , et aureis catenis al -

Each Jigat , cito citius in ancem cauſaeé ſuae invadeére

fLaht 50l eſt . Cuodſi causae Chatſiolicis fauorabiles
agitantu , Huangelici alſelſiores ner cemmiſſio -

, dal ues ſolent alio ablegari , de que Proteſtantes

fg
u1ον ſemel conqueſti ſunt . — Cuodſi in Sudicie
Aulico Fertur ſententia magni mnomenti , ſoles

1 „, Imperaionr inde dcetapofiulane , et in Conſilio ſe -
cretiore juæta ſtatus rationem omnid juntà ſe -
munciàs et drachmas tentinare , et , prout utile

000 videturn , ſententiae executionem vel maturare ,
/e diſſerrne , Co uſtautiut dermanici ad

ſ & uſt a m &i u ceiu m EE ꝝiſt . oονιt . Bei Mo⸗
ai ſer , Patriot . Arch . B. III . S . 258 f .
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che Partheilichkeit unterlaſſen und nicht nur ſich des

allzulangen , zuweilen unndthigen Votir ⸗ und Referi⸗

rens , ſodann des Zeitungsleſens , und andern ohn⸗

achtſamen Zeitvertreibens in ſo hohem Richteramte ,

gleichwie einen jeden ſein eigenes Gewiſſen ermahnen

wird , enthalten , und fuͤrohin diejenigen Raͤthe ,

welche dem Anfange einer Relation nicht beigewoh⸗
net in iner unvollkommen angehoͤrten Sache nicht

befragt werden , oder allenfalls ſich des Votirens

enthalten ; und wofern der gtrichshofraths⸗Paͤſident ,
oder deſſen Amtsvertreter vermerken thaͤte, daß einer

dem andern zu Gefallen votiren , oder fuͤr, oder ge⸗

gen eine Sacht , oder deſſen Referenten eine Faction
unter den Raͤthen waͤre , ( welches ſich in einem ,

und zwar ſolchen Gerichte ganz und gar nicht gezie⸗

met , auch wider der Raͤthe Eid und Pflichten laͤuft) ;
der Paͤſident aber , oder deſſen Amtsverweſer , als⸗

dann der Reichshofſathsordnung gemaͤß verfahren ,
die Ulgebuͤhr gegen den Schuldigen ahnden , ditjeni⸗

gen aber , ſo ſich daran nicht kehren wollten , zu ver⸗

fügender Nothdurft Ihſo kaiſttl . Majeſtaͤt anzeigen ,

ſonſt nach den Majoribus ſchließen , oder auch in

wichtigen Sachen , wo die Meinungen in ziemlicher

Auzahl zertheilet , und beide Theile mit wohlfeſten

Gtunden veſihen waͤten , darob vor dem endlichen

Schluß allerhoͤchſt gedacht Ihro kaiſerl . Majeſtaͤt von

beiden Meinungen ſchriftlich berichten , und Dero

Entſchluß von Ihro erwarten ſolle a ) . “ Ei⸗

à) Bei Schmauß in Corp . jur . publ . S . 1262 .
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Eine Folge der dem Kaiſer und Reichshoftatth

am weſtpyaͤliſchen Frieden zug ſtandenen Gerichts⸗

barkeit war , daß das ehemaligze Fuͤrſtenrecht gaͤnzlich
aufhorte . Unſtreitig war es noch ein wichtiges Ue⸗

berbleibſel alter deutſcher Frelheit geweſen , daß ,

wenn es um Beilegung bedeutender Streitigkeiten
zwiſchen Fuͤrſten und Staͤnden zu thun war , die Ent⸗

ſcheidung durch eine Veiſammlung mehrerer Fuͤrſten

unter dem Vorſize des Kaiſers geſchah . Wie leicht

vorauszuſehen war , kam auch dieſer Gegenſtand bei

dem weſtphaͤliſchen Friedenscongreß zur Sprache .

Die kaiſerlichen Bevollmaͤchtigten wußten , aber die

Gegenparthei durch ſcheinbare Zeichen von eigener

Anerkennung der Billigkeit eines ſolchen Herkommens

ſo ſicher zu machen , daß man es zulezt dem Kaiſer

frei ſtellte , in wichtigern Dingen , und wobei Unru⸗

als hen im Reiche zu beſorgen ſeyn moͤchten, auch das

tun, Gutachten einiger Kurfurſten und Fuͤrſten von beiden

ni Religionen zu foidern b) . So gieng das edelſte

Kleinod eben zur Zeit , da man ſich deſſelben am be⸗

, ſten ve ſichert zu haben glaubte , verlohren . Da der
0 f. Kaiſer dieſer Verordnung zu Folge nicht mehr ver⸗

00 pflichtet war , die Kurfuͤrſten und Fuͤrſten zur Ent⸗

n ſcheidung ſolcher Haͤndel beizuziehen , welche reichs⸗

11
lehubate Fuͤrſtenthümer und Grafſchaften betrafen ,

11. ſo blieb die Gerlchtsbarkeit darüber ihm allein aus⸗

N50 ſchließlich . Das Werkzeug , wodurch er ſie ausuͤbte

6 war der Reichshofrath . Nur

5 b ) Instrum . Pacis Osnabrug . Art . V. §. 55.
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Nur in Anſehung der Achtserklaͤrungen , die zu⸗

vor gleichfalls ein Gegenſtand des Fuͤrſtenrechts , und

zwar einer der wichtigſten geweſen waren , mußte ſich

der Kaiſer in der Folge eine Ausnahme gefallen laſ⸗

ſen . Dieſer Punkt wurde auf dem Friedenscongreß

beſonders in Erinnerung gebracht ; aber , wie ge⸗

woͤhnlich , nichts daruͤber entſchieden . Eben ſo wenig

that man auf dem naͤchſten Reichstage , an den der

weſtphaͤliſche Friede auch dieſes Geſchaͤft nebſt ſo vie⸗

len andern verwieſen hatte , hierin einen Schritt

weiter . Die Frage : auf welche Art die Achtserklaͤ⸗

rungen künftig vorzunehmen ſeyen , blieb auch in det

Folge laͤnger, als ein halbes Jahrhundert , unbeant⸗

wortet . Wider ſeinen eigenen Willen befoͤrderte aber

endlich der kaiſerliche Hof ſelbſt die Etoͤrterung der⸗

ſelben durch einige verfaͤngliche Vorſchritte gegen die

Kurfuͤrſten von Coͤlln und Bayern , und der Herzot
von Mantua waͤhrend des ſpaniſchen Succeſſionskrie⸗

ges . Da der Kaiſer die Reichsacht gegen dieſe Herrn
blos auf die Einwilligung der Kurfuͤrſten, ohne Zu⸗

ziehung der uͤbrigen Staͤnde , verhaͤngt hatte , ſo er⸗

wachte daruͤber die Unzufriedenheit der Fuͤrſten , und

ſie drangen ſeirdem ernſtlich darauf , daß dieſe Sache

zugleich mit den uͤbrigen in der beſtaͤndigen Wahlcas

pitulation feſtzuſezenden Punkten endlich berichtiget
werden moͤchte. Ein Reichsſchluß hieruͤber erfolgte
im Jahre 171T . Vermoͤge deſſelben behielten zwar

die hoͤchſten Reichsgerſchte das Recht , einen Achts⸗

Pros
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prozeß einzuleiten , und dem Fiſeal , oder dem kla⸗

genden Theile wurde geſtattet , mit dem Beklagten

ſ0
bis zu Ende nach der Vorſchrift der Rechte zu ver⸗

fahten ; doch wurde zugleich verordnet , daß , wenn

15
die Sache bis zum Spruche gediehen ſeyn wuͤrde ,

K1 die Acten alsdann an den Reichstag geſandt , und

100
dort von einer aus einer gleichen Anzahl Reichsſtaͤn⸗

1 60
de beider Religionen beſtehenden Deputation unter⸗

1ul⸗ ſucht werden ſollten , worauf ihr Gutachten dem gan⸗

916 zen Reiche vorzulegen , und das von dieſem zu vers

1
gleichende Urtheil endlich im Namen des Kaiſers bes

det
kannt zu machen , die Execution aber nicht anders ,

als nach der beſtehenden Kreisverfaſſung zu vollzies

hen ſey. Jede andere Art, die Acht zu verhaͤngen ,

wurde fuͤr unguͤltig erklaͤrt .

K Daß der Reichshofrath nie eine ſolche Concur⸗

8 tenz der Gerichtsbarkeit mit dem Kammergericht er⸗

halten habe , daß es ihm frei geſtanden haͤtte , Sa⸗

5 chen , die an dieſem leztern bereits anhärgig waren ,

9 8935
demſelben abzurufen, und zu W8 Forum zu

40 ziehen , veiſteht ſich von ſelbſt In der Folge wußte
f er aber die am Kammergericht ausgebrochenen Miß⸗
in

helligkeiten , und den daraus erfolgten Stillſtand der

Juſtiz zur Ausdehnung ſeiner eigenen Gewalt wohl

lle zu benuzen ; was hernach zu neuen Beſchwerden An⸗

0 laß gab. Doch hoben ſich dieſe Beſchwerden von

ſelbſt , ſobald das Kammergericht wieder in Würk⸗

＋ ſamkeit war ,

Son⸗

ſſl
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Sonderbar iſt es , daß die kaiſerlichen Hof⸗ und

Landgerichte , die bisher in verſchiedenen Gegenden
Deutſchlands auch über mittelbare Müglieder des

Reichs eine mit der ordentlichen Obrigkeit concurrente

Gerichtsbackeit in erſter Inſtanz ausgeuͤbt harten ,
weder durch den weſtphaͤliſchen Frieden , noch in der

Folge durch irgend eiuen Reichsſchluß aufgehoben
wurden , ſo ſehr auch einige Reichsſtände in Schwa⸗

ben und Fianken datauf drangen . Ihre Beſchwe den

uͤber dieſe Gerichte c) hatten um ſo mehr eine Ruͤk⸗

ſicht verdient , da dieſelben ohnehin der gegenwaͤrti⸗

gen Veyfaſſung nicht mehr angemeſſen waren , nach

welcher die Staͤnde des Reiches bereits die volle Lan⸗

deshoheit beſaßen , wovon die eigene Gerichtsbarkeit

natuͤrlich ein weſentlicher Theil war . Es lag aber

ſchon , auch ohne deutlichen Ausſpruch , in der Na⸗

tur der Sache , daß , wenn dieſe leztere in den

Reichsgeſezen gegründet war , auch die Wirkſamkeit
der erſtern aufhoͤten ſollte .

Das noch von dem minlern Zeitalter her uͤbliche
Recht der Austraͤge wurde gleichfalls nicht aufgeho⸗

ben , ſondern vielmeht deſſen Beibehaltung im weſt⸗

phaͤliſchen Frieden ausdeuͤklich veroidnet , und beka⸗

men die beiden Reichsgerichte die Weiſung , weder

das Recht der Ausnraͤge, noch die erſte Inſtanz der Teri⸗

torialgerichte , noch die Befteiungen von der Appel⸗

la⸗

e) Bei Meiern Acta Pacis Westphal . Th . 1. S .
808 . Th III . S . 168 . 206 . 455 . Th. IV . S . 99.
204. 524 . Th . V. S . 500 .

CC·······
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lation außer Acht zu laſſen , und in dieſelben weder

durch Mandate , noch durch Commiſſionen , noch auf
andere Art Eingriffe zu thun . Viele der maͤchtigern
Reichsſtaͤnde hatten bereits um dieſe Zeit Appella⸗

zur , tionsprivilegien ; andern gab der Verfall der Reichs⸗

iuſtiz zur Zeit der Zwietracht unter den Mitgliedern
äbthn des Kammergerichts die Veranlaſſung , an die Er⸗

re⸗ richtung eigener Appellationsgetichte zu denken . Der

10dn Vorgaͤnger hierin war der Koͤng von Preußen , als

l . Kurfuͤrſt von Brandenburg . Damit endlich die Ap⸗

wäͤni. pellationen an das Reichskammergericht nicht zu ſehr
bach vervielfaͤltiget weiden moöchten, wurde die Appella⸗

Lan tionsſumme im jungſten Reichsabſchiede von 30⁰

Inkel auf 600 Gulden erhöͤht d ) , ſo , daß einer Sache

wegen , die nicht wenigſt ſo viel
Wes nicht ap⸗

N0. pellirt werden durfte .
den Von der Aufnahme einer guten Poltzei!im deut⸗

lil ſchen Reiche , die doch uͤberall mit der Juſtiz gleichen
Schritt halten ſolite , finden ſich noch zur Zeit wenige

Kch Spuren . Die vornehmſte Vorſchtift , nach welcher

56 man ſich bisher in Polizeiſachen zu richten harte ,

uf⸗ war noch immer die unter Kail V. verfaßte Reichs⸗

ſl polizeiordnung vom Jahre 1548 . Gleichwie aber

a0
von Zeit zu Zelt einige kleine Veraͤnderungen mit

70 derſelben geiroffen , oder einige Vorſchrlflen wegge⸗

1 laſſen , andere hinzugeſezt worden , je nachdem Zeit

10 und Umſtaͤnde dieſes forderten , ſo hielt man auch auf

60 dem

4) Reichs abſchied von 1654 . H. 112.
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dem weſtphäͤliſchen Friedenscongreß eine Verbeſſe⸗

rung dieſer Polizeiordnung wieder fuͤr noͤthig, und

trug darauf an , daß dieſelbe auf dem naͤchſten Reichs⸗

tage erfolgen ſollte . Es wurde aber hierin nichts
vorgenommen ; und auch im Jahre 1670 , da man

einige in die Polizei einſchlagende Punkte in Berath⸗

ſchlagung nahm , kam hieruͤber kein Reichsſchluß zu

Stand . Einige der wichtigſten Vorſchriften , welche

die Polizeiordnung des Kaiſeis Karl V. enthielt ,

nämlich die gegen die unmaͤßige Kleiderpracht , gegen

die hohen Preiſe der Lebensmittel , und den zu ho⸗

hen Arbeitslohn , konnten ohnehin nur in ſofern an⸗

wendbar ſeyn , als der Preis des rohen Silbers mehr

odet weniger hoch , und Bevdlkerung , und Wohlha⸗

benheit mehr , oder weniger groß waren . Fuͤr dle

Abſtellung verſchiedener Mißbraͤuche unter den Hand⸗
werkern war man von Zeit zu Zeit beſorgt , und noch

im Jahre 1731 erfolgte ein Reichsſchluß in Betreff

derſelben . Aber eben der Umſtand , daß man gend⸗
thiget war , dieſe Verordnungen mehrmalen zu er⸗

neuern , und durch neue Zuſaͤze zu ſchaͤrfen, bewei⸗

ſet , daß ſie nie , oder wenigſt nicht lange beobachtet

worden . Es war eines von den Haupigebrechen der

Reichspolizei , daß es ihr an huͤlfteichen Haͤnden und

Mitteln fehlte , ihre Vorſchriften zur Vollziehung zu

bringen . Alles blieb den einzelnen Landesherrn uͤber⸗

laſſen , von denen natüͤrlich einer mehr , der andere

weniger rhat , je nachdem er mehr oder weniger Ri⸗
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valitaͤt gegen ſeinen Nachbar , oder mehr oder we⸗

niger geſchikte und thaͤtige Beamten hatte .

Einige Maaßregeln zur Behauptung einer beſ⸗

ſern Polizei trafen zuweilen einzelne Kreiſe zur Hand⸗

habung der oͤffentlichen Sicherheit . So ließen die

Staͤnde des fraͤnkiſchen Kreiſes einem gemeinſamen

Schluſſe zu Folge im Jahre 1699 ein Edict ergehen ,

vermoͤge deſſen die in dem gedachten Kreiſe herum⸗

ſchweifenden „ Gartbruͤder , Zigeuner , und andres

605 herrnloſes Geſindel , als gemeinſchaͤdliche Leute , von

1 h0 denen man ſich nichts Gutes zu verſehen, ſondern

m am vielmehr Auskundſchaftung des Landes , Unſicherheit

ucht der Straßen , auch Zerruͤttung und Hinderung der

Buolhe Commerzien zu befuͤrchten habe “ , die Weiſung er⸗

4 16 hielten , innerhalb 14 Tage die fraͤnkiſchen Lande

60 gaͤnzlich zu raͤumen e ) ⸗

Int Solche Anſtalten , wodurch die Geſundheit und

Vuf Bequemlichkeit der Einwohner befdrdert werden ſoll⸗

W te , hiengen auch groͤßtentheils nur von dem guten
K 1 Willen , oder von der Einſicht der Landtsherrn ab⸗

70 die ſich an manchem Ort eben nicht uͤbereilten . Zu

5 Berlin waren noch in der erſten Haͤlfte des ſiebzehn⸗

1 0 ten Jahrhunderts nicht alle Straßen gepflaſtert , Da

die Gaſſen dieſer Stadt zu derſelben Zeit niemals ge ,

reiniget wurden , ſo haͤufte ſich der Koth ſo ſehr an ,

50 daß ſie eher dem Stalle des Augias , als einer kur ,
1 2

91500 5 0 fünt⸗
6) Monatlicher Staatsſpiegel . Junius 1699 . S . 44. ff .

100 Schm , N . Geſch , XXIV . B . K
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fuͤrſtlichen Reſidenzſtadt aͤhnlich ſah . In der Thal

mußte auch zu derſelben Reinigung erſt ein Herkules

herbeigeſchaft werden ; denn der Moraſt kam wirklich

nicht eher aus der Stadt , als bis ein Befehl der Re⸗

gierung vom Jahre 1671 jeden Bauer , der zu Markt

fuhr , verpflichtete , auf dem leeren Wagen ein Fu⸗
der Koth mit ſich zuruͤkzufuͤhren. Die Schweinſtaͤlle

waren an den Straßen , zum Theil unter den Fen⸗

ſtern , angelegt ; und die Buͤrger der Skadt waren

fuͤr dieſes nachbarliche Zuſammenleben mit den

Schweinen in einem ſo hohen Grad eingenommen ,
daß Kurfürſt Friedrich Wilhelm ſich endlich gendthi⸗

get ſah , ihnen das Fuͤttern derſelben ganz und gar

zu verbieten k ) , um ſie nur aus dieſer der Geſund⸗

heit nachtheiligen Gemeinſchaft zu bringen . Gleich⸗

wie die Regierungen auch an andern Orten in Anſe⸗

hung dieſes wichtigen Gegenſtandes der Polizei all⸗

maͤhlig immer kluͤger wurden , ſo fieng man in die⸗

ſem Zeitraume in mehrern Staͤdten auch an , die

Gaſſen des Nachts durch Laternen zu erleuchten . Zu
Hamburg beſtand dieſe Anſtalt bereits im Jahre

1675 . Zu Berlin machte man im Jahre 1679 den

Anfang damit , daß aus jedem dritten Hauſe eine

Laterne mit brennendem Licht ausgehängt werden

mußte ; doch wurde die Anſtalt in ſo weit vervoll⸗

kommnet , daß man bereits nach dreien Jahren elne

ors

f ) Galetti Geſchichte Deutſchlands , oder der all⸗
gemeinen Welthiſtorie . Th . LIX . S . 255 .
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. Erleuchtung durch Laternen

·
folg

em Beiſpiele im Jahr 7

350 Leipzig und Dresden in den eie
. we

Mayn kam die Er⸗
711 allgemei

Ein wichtiger Schritt zur 00 5

genſeitigen Verkehrs aller Art war ſchon
35

henden Zeitraum durch die Einführungdes 1
8

ſens geſchehen , Anfaͤnglich war zwar die Poſt

58

che Franz von Taris um das Jahr 1516

Bruͤſſel und Wien zuerſt anlegte ; einer 8
folger aber Leonhard von Taxis dahin erweit

16

daß ſie aus den Niederlanden uͤber Luͤttich

nach Speyer , alsdann durch das Wuͤrtember
61.

uͤber Augsburg und Tyrol nach Italien gien

5

eineniederlandiſche Poſt . Man ſah
9 5 5

wie nuͤzlich und nothwendig eine ſolche Anſt 8
Deutſchland waͤre, und trug darauf an, daß 13

Reich erhalten werden moͤchte. Nachdem 58.
Rudolph Il ſich deswegen mit dem Koͤnige von

15 5
der Niederlande , verglichen

er Kalſer Mathias J

Freiherrn Lamoral von 55 0
dasGeneralpoſtmeiſteramt im Reiche , als a
maͤnnliches Reichslehen und Regel, für ihn 50

Bekmanns Geſchicht — 15
S . br f .

e derErfindungen . Th . II ,
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deſſelben maͤnnliche Nachkommen ; und der Kaiſer

Ferdinand II dehnte ſie im Jahre 162r auch auf die

Tochter des Freiherrn Leonhard von Taxis , und de⸗

ten männliche Nachkommen aus . Auch der weſtphuͤ⸗

uiſche Friede widmete dem Poſtweſen im Reiche , als

einer wichtigen Polizeiſache ſeine Aufmerkſamkeit,
und verordnete , daß die unmaͤßigen Brieftaxen , und

alle andere ungewoͤhnliche Beſchwaͤrungen und Hin⸗

derniſſe des Handels , gaͤnzlichabgeſtellt werden ſoll⸗

ten h ) .

Auffallend iſt , daß man in Oeſtreich , Steyer⸗

mark und Tyrol ſchon zu Anfang des ſiebzehnten

Jahrhunderts , ſobald man naͤmlich zu Wien bemerkt

hatte , daß das Poſtweſen einen huͤbſchen Gewinn ab⸗

werfe , beſondere Landpoſten ertichtet hat . Im Jah⸗

te 1624 ertheilte ſogar der Kaiſer Ferdinand II dem

Freiherrn Johann Chriſtoph von Paar fuͤr ſich und

ſeine maͤnnlichen Nachkommen die Belehnung uͤber

das Oberpoſtmeiſteramt in den geſammten dſtreicht⸗

ſchen Erblanden . Da um dieſe Zeit bereits das

Reichspoſtweſen in Deutſchland im Gange , und das

Reichspoſtmeiſteramt als ein deutſches Reichslehen

anerkannt war ; der Freiherr von Paar aber behaup⸗

tete , dem Kaiſer auch außer den Erblanden folgen

zu koͤnnen; ſo konnte es an Colliſionen zwiſchen die⸗

ſen zweien Poſtaͤmtern kaum fehlen . Die Beſchwer⸗

den gelangten zu der Reichsverſammlung , und wur⸗

den

n) Instr . P. O. Art . IX . . 1.

11

K

n
0

bllte

feng
denh

ſtnn

Kue
in

fen

f10
bud

Un

0l

0 0

Vun

Ut

unt

U

i
De

i0



Gregorianiſcher Kalender . 140

100
wurden im Jahre 164t dahin entſchieden , „ daß das

N Reichspoſtregal in ſeinem Eſſe erhalten , und zu deſ⸗
G00 ſen Schmaͤlerung nichts vorgenommen , noch vom

85 10 Kaiſer in einige Wege verwilligt , nachgeſehen , oder

1ff, verſtattet werden ſollte “ 1) . Deſſen ungeachtet

10 fieng noch nach dem weſtphaͤliſchen Frieden Kurbran⸗
un denburg an , in ſeinen Landen einige Territorialpo⸗

un, 1 ſten anzulegen , welchem Beiſpiele nach und nach
5 hun Kurſachſen , Braunſchweig und Heſſen folgten ; und

anel , im Jahre 1690 wurde das kaiſerliche Reichspoſtwe⸗

ſen ausdruklich nur auf diejenigen Laͤnder einge⸗
Eih ſchraͤnkt, worin es „bereits vorhanden , und herge⸗

ſlhl bracht ſey “ K) : Daß durch dieſe Concurrenz fuͤr die

uten einer guten Polizei angemeſſene Gleichfdrmigkeit in

uind Anſehung der Guͤte der Poſten , der Poſttaren , der

1 J0 geſchwinden Befdrderung , und dergleichen , nicht eben

D ſo gut geſorgt worden , als fuͤr den Beutel der
U

ſchu Landsherrn , ſieht jedermann von ſelbſt ein .

un 1 Nicht nur die Bequemlichkeit , ſondern auch ei⸗

it ne groͤßere Zuverläßigkeit und Sicherheit im Handel

ni und Wandel , wie auch in allen buͤrgerlichen Ge⸗

ſchaͤften , und gerichtlichen Verhandlungen , wurde in

Iln dieſem Zeitraume dadurch befordert , daß endlich in

Tuß Deutſchland im Jahre 1700 der ſogenannte Grego⸗

nfln rianiſche Kalender allgemein eingefüͤhrt wurde . Die

0 U ka⸗

ü , h Reichscbſchied ven J . 164n . . 95 . S . Scs .

10 4 K) K hiſtoriſche Entwikelung ꝛc. Th . II . S .

10 .



150 Fünfzehntes Buch . Drittes Kapitel .

katholiſchen deutſchen Staaten hatten ihn bereits im

Jahie 1582 unter ſich angenommen ; die evangeli⸗
ſchen hingegen , deren Religionseifet ſich ſoga auf
die Zeitrechnung erſtrekte , hatten geglaubt , ihre Re⸗

ligionsfreiheit zu verlezen , wenn ſie eine von dem

Pabſt herruͤhrende Verbeſſerung der Zeitrechnung an⸗

nehmen wuͤrden . Da ſie den alten Kalender beibe⸗

hielten , ſo war die Folge , daß ſie in ihrer Zeitrech⸗

nung gegen die Katholiſchen ſowohl in Deutſchland ,
als in andern Staaten , wo der Gregorianiſche Ka⸗

lender bereits feſten Fuß hatte , immer um zehn Ta⸗

ge zuruͤk waren . Wie viel Ungewißheit und Verwir⸗

rung dadurch in alle Arten von Geſchaͤften gebracht
wurde , laͤtzt ſich leicht begreifen . Eben dieſer ſchwan⸗
kende Zuſtand , und die großen Nachtheile , die dar⸗
aus entſprangen , trugen auch allem Anſehen nach
meht , als die zunehmende Toleranz , oder irgend
ein anderer Umſtand , bei , daß das Corpus der evan⸗

geliſchen Staͤnde zu Regensburg endlich im Septem⸗
ber 1699 den einmuͤthigen Schluß faßte , daß mit
dem Jahre 1700 ein neu verbeſſerter , dem Grego⸗
rianiſchen bis auf die Beſtimmung des Oſterfeſtes
gleichformiger , Calender in allen evangeliſchen Laͤn⸗
dern und Reichsſtaͤdten eingefuͤhrtwerden ſollte ; wel⸗
ches auch puͤnktlich befolgt wurde . Das groͤßte Ver⸗

dienſt um dieſe Anſtalt hatte ſich unſtreitig der jenai⸗
ſche Mathematiker und Profeſſor , Erhard Weigel ,
erworben , indem er durch ſeine Berechnungen und
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unermuͤdeten Vorſtellungen an die Reichsverſamm⸗

lung die evangeliſchen Staͤnde endlich zur Annahme

des neuen Kalenders bewog .
Nichts war in dieſem Zeitraume unter den uͤbri⸗

gen Polizeyanſtalten noͤthiger, als eine Reform des

Muͤnzweſens . Die Unordnung , die in demſelben
eingeriſſen , war unglaublich groß . Wenn auf einer

Seite einige Reichsſtaͤnde , die ſelbſt Bergwerke hat⸗

ten , ihre Thaler in Ruͤkſicht auf ihren innern Gehalt

genau nach den von Zeit zu Zeit erſchienenen Muͤnz⸗

ordnungen , und zwar nach der vom Jahre 1623 die

Mark Silbers zu 13 Gulden 30 Kreuzer , oder nach

der Vorſchrift vom Jahre 1665 auf 14 Gulden vier

und zwanzig Kreuzer auspraͤgen ließen , ſo ließen im

Gegenthelle andere , denen es an eigenen Bergwer⸗
ken fehlt , dieſe Muͤnzen einwechſeln , und in gering⸗
haltige Scheidemuͤnzen umpraͤgen. Der Herzog
Wilhelm zu Weimar ließ vom Jahre 1651 bis zum

Jahre 1654 Scheidemuͤnzen praͤgen, die von ſo ge⸗

ringem Gehalt waren , daß man 30 Prozent an der⸗

ſelben verlor 1) . Die guten groben Muͤnzſorten gien⸗
gen haͤufig aus dem Lande , und dafür wurde alles

mit ſchlechten Scheidemunzen uͤberſchwemmt , die ,

obwohl man ſie oft genug verrufte , und außer Cours

zu ſezen bemuͤht war , doch nicht verdraͤngt werden

konnten . Da beſonders die Laͤnder derjenigen Fuͤrſten
in den beiden ſaͤchſiſchen Kteiſen , welche eigene Berg⸗

wer⸗

) Galletti am angef . Orte . S . 392 .
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werke hatten , unter dieſem ſchadlichen Münzwucher

litten ; ſo vereinigten ſich endlich die Haͤuſer Sachſen ,

Braunſchweig und Brandenburg im Jahre 1667 in

einer Verſammlung im Kloſter Zinna bei Magdeburg
uͤber einen Muͤnzfuß , nach welchem ſie kuͤnftig die

Mark Silbers zu 15 Gulden 45 Kreuzer ausmün⸗

zen wollten .

Dieſes hieß nun freilich gewiſſermaaßen nichts

anders , als den ſchlechten allgemein umlaufenden

Muͤnzſorten andere nicht viel beſſere entgegen ſezen ;

denn der neue Muͤnzfuß war offenbar geringer , als

er nach der alten , im Reiche gangbaren , Muͤnzord⸗

nung ſeyn ſollte ; indem vermoͤge deſſelben der Tha⸗

ler von 96 auf 105 Kreuzer ſtieg . Dieſe Neuerung

fand daher hier und da großen Widerſpruch . In den

drei correſpondirenden Kreiſen wurden die kurſaͤchſi⸗

ſchen, und kurbrandenburgiſchen Muͤnzſorten gerade⸗

zu verrufen . Selbſt im oberſaͤchſiſchen Kreiſe hatte

die neue Anſtalt an mehrern Staͤnden heftige Geg⸗
ner . In Holland mußten die Kaufleute an den

Zweidrittel⸗ und Eindrittelſtuͤken des Thalers , wenigſt
14 Prozent verlieren , und man hatte Grund , zu

befuͤrchten , daß ſie in kurzer Zeit wohl gar nicht

mehr als Wechſelgeld angenommen werden duͤrften .
Das Uebel konnte auch um ſo weniger aus dem

Grunde gehoben werden , da das Aufwechſeln der

guten Thaler noch immer fortgeſezt wurde . Es gab
Staͤnde, welcht außer den ordentlichen Muͤnzſtaͤtten

noch
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noch beſondere Pracht , und Hekenmuͤnzen anl

worin man die guten Muͤnzſorten einſchmolz

I5l geringhaltige dafur auspraͤgte ; wodurch natuͤrlich di
ö

Menge des ſchlechten Geldes immer mehr anwuchs ·
Einige bedienten ſich ſogar aͤlterer Stempel von an⸗

dern Münzſtaͤtten , und zwar von Jahren , da in

denſelben gute Muͤnzen gepraͤgt worden , um unter

nchlt dieſer falſchen Firma ihre ſchlechten fuͤr gute Muͤnzen

ins Publikum zu bringen . Zu Weimar war das
ienden

105 Muͤnzmeiſteramt an einen Buchbinder verpachtet ,

1 ,
und es kamen aus dieſer Muͤnzſtaͤtte Gulden zum

Riuyrt, Vorſcheine , bei welchen die feine Mark Silbers zu

i Jh⸗
11 Thaler 16 Groſchen war ausgebracht worden .

Munm
Zu Gotha kamen bei dem Gulden 11 Thaler 13 Gro⸗

97 0 ſchen und 7 Pfenninge auf die Mark , und bei Drei⸗

üÿ pfenningſtücken 14 Thaler 19 Groſchen . Zu Auhalt ,

grd⸗ Quedlinburg , Schwarzburg , und in den Laͤndern

1 hut
mehr anderer Reichsſtaͤnde wurde die Mark wohl gar

535 zu mehr , als 12 Thalern ausgebracht , ſo , daß ſie

0 10
an jeder Mark mehr , als 1 und einen halben Tha⸗

W ler gewannen m) . Die Folge
von allem ditſen war ,

50 1
daß auch das rohe Silber zu einem ungewoͤhnlich ho⸗

170
hen Preiſe ſtieg .

11 Der große Nachtheil , der aus dieſer Unordnung
hfle

15 im Handel und Wandel entſtand , veranlaßte endlich

0 1
eine Zuſammenkunft der Geſandten der kurfüſtlichen

5 und der fuͤrſtlichen Haͤuſer Sachſen , Brandenburg

Iuſln
und

05 m) Galetti am angef . Orte . S . 596 f.
100
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Braunſchweig zu Leipzig , wo man ſich im Jahre

1690 uͤber einen neuen Muͤnzfſuß verglich . Nach

demſelben ſollte die Mack Silbers zu 12 Thalern ,
oder 18 Gulden ausgemünzt wetden , und 14 und
vier achtzehntel Loth , feinen Silbers , und nur 1
und vierzehn achtzehntel Loth Zuſazes enthalten .
Von der Stadt , wo dieſer Muͤnzfuß entworfen wur⸗
de , erhielt er den RNamen des Leipziger Muͤnzfußes ,
und von dem innern Gehalt der nach dieſem Fuß ge⸗
praͤgten Muͤnzen den Namen des Achtzehnguldenfuſ⸗
ſes . Zu Torgau wurde nach wenigen Wochen end⸗
lich auch die Ausbringung der kleinern und der Schei⸗
demünze beſtimmt . Man beſchloß , daß die feine
Mark in Zweigroſchenſtüken zu 12 Thalern 9 Gro⸗
ſchen , in einfachen Groſchenſtüken und in den Ma⸗
riengroſchen zu 12 Thalern 12 Groſchen , in den
kleinern Scheidemünzen aber zu 13 Thalern aus⸗
gebracht werden ſollte .

Obwohl mehtere Reichsſtaͤnde ſich auch dieſem
neuen Leipziger Fuß widerſezten , weil nach demſel⸗
ben die Mark Silbers ihrer Meinung nach nicht hoch
genug ausgemünzt wurde , ſo ſahen einige doch bald
ein , daß es bei dem hohen Preiſe des Silbers nicht
wohl angehe , ſie hoͤher auszubringen . Nach und
nach gewann der Leipziger Fuß immer mehrere
Freunde , beſonders in den beiden ſaͤchſiſchen Kreiſen ,
Im groͤßten Theile von Oberdentſchland aber blieben
die Muͤnzen noch immer viel geringer an Gehalt ,

in⸗
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indem dort die Mark Silbers zu 24 Gulden ausge⸗

bracht wurde . Stark genug fuͤhlte beinahe jeder⸗

mann die Nothwendigkeit einer allgemeinen Vereini⸗

gung in Hinſicht auf das Muͤnzweſen . Deſſen unge⸗

achtet verfloß beinahe dieſer ganze Zeitraum mit Be⸗

rathſchlagungen , neuen Entwürfen , und Streitigkei⸗

ten daruͤber , theils auf beſondern Muͤnzprobatſonsta⸗

gen , theils auf dem Reichstage ſelbſt . Erſt im Sep⸗
„ tember 1738 kam ein Reichsgutachten zu Stand ,

nach welchem der Leipziger Muͤnzfuß in Anſehung

der Goldmuͤnze und groben Silberſorten auch als

Reichsmuͤnzfuß angenommen wurde . Wegen der ge⸗

ringern Silberſorten konnte man ſich noch nicht ver⸗

einigen , und ſelbſt in Anſehung der gröbern Sorten

gieng das Gutachten in einem großen Theile des ſuͤd⸗

lichen Deutſchlands nicht in Erfuͤllung , indem man

0 in Bayern , Schwaben und in einigen Ländern den

55 Vierundzwanzigguldenfuß beibehielt .

Was die Reichskriegsverfaſſung , und das mit

fel ihr verbundene Reichsſteuerweſen betrift , ſo blieb es

mit denſelben in der Hauptſache bei dem , was die

och Reichsmatrikel vom Jahre 1521 feſtgeſezt hatte , bis

0 auf einige Veränderungen . Vermoͤge derſelben war

ſht jeder Reichsſtand angewieſen , wie viel Mannſchaft

110 er zu einem vom Reiche beſchloſſenen Kriege ſtellen

1 ſollte , damit eine Reichsarmee von 40,000 Mann

u„ zuſammengebracht werde . Dieſe Zahl war als das

ben Simplum derſelben feſtgeſezt , und es wurden dar⸗

un⸗
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unter 28,000 Mann zu Fuß , und 12 . 000 zu Pferd
verſtanden . Fand man noͤthig, eine Armee von 80 ,

oder 120,000 Mann ausruͤken zu laſſen , ſo wurden

die Contingente , die jeder nach der gedachten Ma⸗

trikel zu ſtellen hatte , zwei⸗ oder dreifach erhöht .

Ein Hauptgebrechen , das in dieſer Verfaſſung
lag , beſtand darin , daß die Zahl der Truppen , die

jeder Reichsſtand ſtellen ſollte , nicht genau nach ei⸗

nes jeden Ve moͤgen vertheilt war . Daher beſtaͤn⸗

dige Klagen , und zum Theil bewilligte Anſuchen um

eine Morderation . Da uͤberdieß der Wohlſtand eini⸗

ger Staͤnde ſich ſeit dem eiſten Entwurfe der Matri⸗

kel anſehnlich vergröͤßert, bei andern aber ſehr ver⸗

mindert hatte , ſo paßte ſie bereits nicht mehr auf
dieſe Zeit . Einige dieſer Staͤnde erhielten wirklich
einen Nachlaß , andere aber nicht , woraus eine dem

Hauptzweck eben nicht befoͤrderliche Ungleichheit ent⸗

ſtand . Ueberhaupt aber war es in einer ſolchen La⸗

ge allemal ſchwer , die Reichsarmee vollſtaͤndig zu⸗

ſammen zu bringen .
Noch weit weniger zwekmaͤßig, und im Kriege

in Hinſicht auf die Operationen wirklich nachtheilig
war , daß die Staͤnde ihre Contingente , der Matri⸗

kel zu Folge , nach der Ordnung , in welcher ſie auf
einander folgten , in das Feld ſtellten , und daß die

Armee auch in eben dieſer Ordnung aus denſelben zu⸗

ſammengeſezt wurde . Daraus folgte natuͤrlich, daß
bei einem und demſelben Regziment oder Bataillon ,

das

f1
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das aus den Reichstruppen formirt wurde , ja wohl

auch bei einer und derſelben Compagnie Soldaten zu⸗

ſammentrafen , die nicht nur in Anſehung der Mon⸗

tur , ſondern auch der Ausruͤſiung , des Exerciti⸗

ums , und ſelbſt der Sprache ſehr verſchieden waren ,

wodurch die Unternehmungen im Felde ſehr erſchwert

wurden . Wenn ein Co poral , den irgend ein Reichs⸗

ſtand in Thüringen nebſt einigen Gemeinen geſtellt

hatte , dreißig Mann in ſeinem Thuͤringiſchen Dia⸗

lekt commandirte , ſo war der Fall moͤglich, daß

zwoͤlf oder fuͤnfzehn Mann Schwaben , oder Salz⸗

burger , die ſich bei dieſer Abtheilung befanden , ſein

Commando gar nicht verſtanden . Man ſah endlich

das Nachthellige dieſer Verfaſſuung im Jahre 1681

ſelbſt ein , und traf hierin eine voͤllige Aenderung .

Die Mannſchaft , welche jeder Reichsſtand zu ſtellen

hatte , wurde ſeit dieſer Zeit nicht mehr nach dem

Range eines jeden , ſondern nach der Lage ihrer Laͤn⸗

der abgetheilt . Da ohnehin die Kreisverfaſſung im

Reiche beſtand , ſo war dieſes leicht zu bewerkſtelli⸗

gen . Man beſtimmte die Zahl der Mannſchaft , die

jeder Kreis ſtellen ſollte , und uͤberließ es dieſem

ſelbſt, das ganze Kreiscontingent auf ſelne Mitglie⸗

der zu veriheilen .

Ein beſſers Verhaͤltniß in Hinſicht auf den Ma⸗

tricularanſchlag der verſchiedenen Staͤnde wurde aber

doch auch dadurch nicht hergeſtellt , indem man auch

dießmal die alte Matrikel zumn Grunde legte . Da⸗

her
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her wurden die alten Klagen einiger Reichsſtäͤnd⸗
uͤber Unvermdgenheit forigeſezt . Dieß mag wohl

auch unter andern eine Urſache geweſen ſeyn , daß
die Reichsarmee gemeiniglich ſo ſpaͤt zuſammen kam ,
und ſo ſelten vollzaͤhlig im Feld erſchien . Wenn

ſelbſt einer der vermoͤglichern Kreiſe , wie der Baier⸗

ſche , über eine allzugroße Forderung ſich bechwerte ,
und anſtatt des Trimplums zu 6882 Mann theils

Fußvolk , theils Reiterei nur 3473 Mann uͤberhaupt
ohne Cavalerie ſtellen wollte , ſo iſt es ſolchen Krei⸗

ſen , die durch die bisherigen Kriege viel gelitten hat⸗
ten , oder wovon einige Mitglieder auf andere Art

tief herabg “ kommen waren , noch weniger uͤbel zu
nehmen , daß ſie ſich dieſe Laſt ſo viel , als ſit
konnten , zu verringern ſuchten ,

Ueberhaupt war es ein auffallendes Gebrechen
der deutſchen Reichskriegsverfaſſung , daß alles , was
außer der Stellung der bereits beſtimmten Contin⸗

gente zur Vertheidigung des Reiches noch erforderlich
war , von der Einwilligung des groͤßern Theils der
Reichsſtaͤnde abhing , wodurch dann , weil die Ge⸗
ſinnungen mehrerer Menſchen ſelten leicht zu ver⸗
einigen ſind , alles in die Laͤnge gezogen ward . Man
gieng zuweilen auf dem Reichstage uͤber krgend ei⸗
nen Gegenſtand dieſer Art Jahre lang zu Werk , oh⸗
ne an das vorgeſtekte Ziel zu gelangen . Die beſte
Zeit und Gelegenheit gieng manchmal darüber verlo⸗
ren ; die wichtigſten Poſten waren zuweilen ſelbſt
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zur Zeit der dringendſten Gefahr noch nicht beſezt, die
Werke der Reichsfeſtungen noch nicht ausg beſſert ,
leztere mit Geſchüz , Munition und Proviant noch
nicht hinlaͤnglich verſehen , weil man auf dem Reichs⸗
tage noch zu keinem ernſtlichen Schluß hatte kommen
koͤnnen. Im Jahre 1733 , da der franzoͤſiſche Krieg
wegen der polniſchen Koͤnigswahl auszubrechen be⸗

gann , war man eben noch mit Beraihſchlagungen
uͤber die Art , auf welche die Reichsfeſtungen mit
hinlaͤnglichen Garniſonen zu verſehen , und in guten
Vertheidigungsſtand zu ſezen ſeyen , be chaͤftiget, als

zu Regensburg zum groͤßten Erſtaunen die Nachticht
einlief daß die Franzoſen die Reichsfeſtung Kehl wirk⸗

lich ſchon weggenommen haͤiten n) . Die Auslän⸗
der ſahen dieſes , lachten daruͤber , und zogen die
groͤßten Vortheile davon . „ Es iſt dieſes das eigene
Schikſal dieſes großen , ſonſt ſo fuͤrchterlichen Staats⸗

körpers , ſagte ein Franzoſe , daß er in Anſehung ſei⸗
ner dringendſten Beduͤrfniſſe durch die Verſchieden⸗

heit der Intereſſen und Abſichten ſeiner Glieder ſtets

entzweiet und zerriſſen iſt ; indem dieſe oft zur Un⸗

zeit , im Vertrauen auf ihre Unabhaͤngigkeitund be⸗
ſondere Freiheit , Schwierigkeiten machen , ihre Con⸗

tingente zu ſtellen , und auf dieſe Art die Befoͤrde⸗

rung des oͤffentlichen Wohls und Vortheiles hindern .
Ich ſage nichts von den Auftraͤgen , welche dieſe

Trup⸗
n) Fabers Euroväiſche Staatskanzlei . Th⸗ LXI .

Cap . XX. und Th . LXII . Cap . XV.
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Truppen , beſonders jene der Kreiſe zuweilen von ih⸗

ren Herrn erhalten , ſich nicht trennen zu laſſen , oder

nicht üͤber dieſen oder jenen beſtimmten Bezirk vor⸗

zurüken , ſo noͤthig, oder vortheilhaft es auch ſeyn

moͤchte , anders zu handeln . Ein ſolches Betragen

verſpatet , oder verzogert oft die Maaßregeln der

Feldherrn zum großen Nachtheile der gemeinſamen

Sache “ 0) .

Daß bel Beſtellung der Reichsgeneralität auf

die Religionsgleichheit Ruͤkſicht genommen werden

mußte , und ſogar darauf angetragen wurde , daß

beide Reichs⸗Generalfeldmarſchaͤlle gleiche Gewalt

haben ſollten , haben wir bereits gehoͤrt. Indeſſen

erfuhr doch das Reichskriegsweſen ungeachtet dieſer

Maͤngel ſeit dem dreißigjaͤhrigen Kriege manche Ver⸗

beſſerung . Die Auslaͤnder , beſonders die Schweden

und die Franzoſen , waren hierein die Lehrmeiſter der

Deutſchen geworden . Die deutſchen Truppen beka⸗

men allmaͤhlig beſſere Gewehre , und ein beſſeres

Exercitium . Die Piken , womit zuvor die Haͤlſte der

Bataillons bewaffnet geweſen , um auf die Cavalerie

mit denſelben loszugehen , und die beſchwerlichen Mus⸗

keten wurden abgeſchaft ; an deren Stelle erhielt die

Infanterie Flinten . Ein nürnbergiſcher Kuͤnſtler

Hautſch hatte eine Art von Handgranaten erfun⸗

den p) . Den Gebrauch der Bajonette lernte man

von

0) Histoire du Congrés de la Prix d' Utrecht . p. 266 .

3 5 k' s Leben des Kaiſers Leopold , Th⸗ I. S .
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von den Franzoſen . Man gab den Regimentern be⸗

reits Feldſtuͤke mit , und bediente ſich uͤberhaupt der

Kanonen weit haͤufiger als zuvor ; wie man auch in

der Artillerie uͤberhaupt , und in der Befeſtigungs⸗
kunſt weiter vorgeruͤkt war . Zwei neue Gattungen

von Soldaten , welche bei den Armeen eingefuͤhrt
wurden , waren die Grenadiers und die Huſaren .

Ohne Zweifel trug auch der Umſtand zur Ve beſſe⸗

rung des Reichskriegsweſens viel bei , daß der Kal⸗

ſer , und die maͤchtigern Reichsſtaͤnde in dieſem Zeit⸗
raume bereits anfiengen , ſtehende Armeen zu unters

halten , wozu das Beiſpiel des Koͤnigs von Fank⸗

reich , und die Unſicherheit , in welcher Deutſchland

ſchwebte , vielleicht auch noch mehr , als alles die⸗

ſes , die gegenſeitige Eiferſucht der Hoͤfe die Veran⸗

laſſung gegeben hatten . Dadurch konnte nicht nur

die Reichsarmee , wenigſtens der groͤßte Theil de ſels

ben , leichter und geſchwinder zuſammengebracht ,

ſondern auch die Taktik mehr verbeſſert werden .

Friedrich Wilhelm , Koͤnig von Preußen , theilte

zuerſt die Bataillons in Diviſionen , und Pelotons

ab . Man ſtellte in das Treffen nicht mehr ſo viele

Glieder hinter einander . Der Fuͤrſt Leopold von An⸗

hald ſtellte die Bataillons zuerſt drei Mann hoch⸗

Wie ſehr das Kriegsweſen Deutſchlands in dieſem

Zeitraume verbeſſert worden , bewieſen die mit den

Tuͤrken geführten Ktiege . Wenn die Deutſchen ehe⸗

Schm . N . Geſch . XXIV . B . 8 mals
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mals faſt alle Schlachten gegen ſie verlohren hat⸗

ten , ſo gewannen ſie ſeit dieſer Zeit beinahe alle .

Nach der Kriegsverfaſſung richtete ſich auch das

Reichsſteuerweſen . Die Reichsmatrikel diente auch

in Anſehung dieſes Punktes zum Normal . Gleich

wie der Mann zu Fuß in derſelben an Geld zu vier

Gulden , der zu Pferd aber zu 12 Gulden angeſchlas

gen war , ſo mußte , wann zur Fuͤhrung eines Krie⸗

ges , over zu andern Beduͤrfniſſen eine Reichöſteuer ,

oder ein Röͤmermonat bewilliget wurde , jeder Stand

ſo vielmehr 4 und 12 Gulden entrichten , als er Sol⸗

daten zu Fuß und zu Pferd zu ſtellen hatte . Daß

dergleichen Beitraͤge an Geld beſonders in Kriegszein

ten auch nebſt den Beitraͤgen an Mannſchaft noͤthig

waren , iſt ohnehin aus der ſchon zu dieſer Zeit be⸗

ſtehenden Kliegsveifaſſung leicht zu erklaͤren . Die

tapferſte Atmee war gewiſſermaaßen unbrauchbar ,

wenn es ihr an Magazinen aller Art , an Munition ,

an Schanzzeug fehlte , wenn die Feſtungswerke nicht

in gutem Stand erhalten , hier und da nicht neue

Schanzen und Redouten aufgeworfen wurden , und

dergleichen mehr .

Im Jahre 1743 geſchah es auf dem Reichstage

zu Nüruberg , da das Reich dem Kaiſer zum Tuͤr⸗

kenktiege zwei Roͤmermonate bewilligte , daß man

den Reichsſtaͤnden die Macht ertheilie , ihre Unter⸗

tha⸗
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thanen deswegen mit einer Steuer zu belegen G) .
Zuvor hatten ſie die Reichsſteuern jederzeit aus ih⸗
ren Kammerguͤtern bezahlen muͤſſen; dießma aber
die Unmoͤglichkeit vorgeſtellt , ſolche Ausgaben fer⸗
ners aus denſelben zu beſtreiten . In dem Augsbur⸗
giſcheu Reichsabſchied vom Jahre 1548 hieß es ſchon :
„ daß jede Obrigkeit ih e Usterthanen belegen konne ,
wie Herkommen und Recht ſey 1) . “ Da⸗
bei blieb es auch ſeit dieſer Zeit .

) Reichsabſchied zu Nürnberg vom Jahr
1545 . §. 24 . S . 487 .

r ) Reiichs abſchied zu Augsburg bom Jahi
1648 . H. 102 . S . 645 .

3 J4⁰

L 2 Vier⸗
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Geaͤnderte Verhaͤltniſſe der deutſchen Reichs⸗
ſtaͤnde theils gegen das deutſche Reich,
theils gegen ihre Unterthanen . Strei⸗
tigkeiten über das Ceremoniel . Einfuͤh⸗
rung eines großen Hofſtaats . Stehen⸗
de Heere . Erhoͤhung und Vermehrung
der Abgaben . Schikſale der Landſtaͤnde
und Staͤdte .

Nichts faͤllt heller in die Augen , als die großeVer⸗
aͤnderungen , die in den Verhaͤltniſſen der deutſchen

Reichsſtaͤnde theils gegen das deutſche Reich , theils

auch gegen ihre Unterthanen vorgieng , ſeitdem ihnen

durch den weſtphaͤliſchen Frieden ihr entſcheidender

Antheil an der Regierung des deutſchen Reiches ,

und die vollkommene Hoheit in ihren Laͤndern mit

allen derſelben anklebenden Rechten fuͤr immer zuge⸗
ſichert und beſtaͤtiget worden . Mehrmalen ließen ſie
den Kaiſer in den dringendſten Faͤllen , und nicht ſel⸗
ten ſogar zu ihrem eigenen Schaden , fuͤhlen , daß
es auf ihre Einwilligung ankomme , ob ein Antrag

deſſelben in Erfüllung kommen ſollte , oder nicht ,
Viele Reichskriege mit den Franzoſen würden wahr⸗

ſcheinlich weit glͤklicher gefuͤhrt worden ſeyn , wenn
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— nicht von einzelnen Reichsſtaͤnden ſo viele Schwierig⸗
keiten gemacht worden waͤren , gemeinſamen Maaß⸗

regeln beizutreten . Daß zum Theile von dieſem Um⸗

ſtande die Langſamkeit in Verhandlung der Reichs⸗

geſchaͤfte, dieſes Hauptgebrechen der deutſchen

Staatsverfaſſung , herkomme , leuchtet hell genug

in die Augen .
Da der weſtphaͤliſche Friede den deutſchen

Reichsſtaͤnden das Recht , Geſandte an andere Hoͤfe

zu ſchiken , Buͤndniſſe einzugehen , Krieg zu fuͤhren,
und Frieden zu ſchließen , eingeraͤumt hatte , ſo war

die natuͤrliche Folge , daß nun faſt jeder glaubte ,

nicht viel geringer zu ſeyn , als ein Koͤnig Ludwig

XIV . von Frankteich 3) . Waren die Staͤnde ſchon

0 zuvor in ihren Meinungen , Intereſſen und Abſichten

getheilt , ſo konnten ſie nach Erhaltung einer ſolchen

10 Macht ihrem Willen , oder ihrer Leidenſchaft in die⸗
0 5 ſem Punkt noch freiern Lauf laſſen ; beſonders da jezt

% das Recht der Erſtgeburt in den Fuͤrſtenhaͤuſern all⸗

gemein galt , und einige ſich eben dadurch anſehnlich
öiches

5
vergroͤßerten. Um ſo ſchwerer mußte es aber wer⸗

ma den , ſo viele Staͤnde von ſo verſchiedener Denkungs⸗

wüh, art , ſo verſchirdenen Wünſchen und Entwürfen in

ditt , enmer öffentlichen Angeltgenheit zu einem gemeinſa⸗
1l men Schluß zu vereinigen .
f1 80 Das Schlimmſte war , daß nun eine ſtarke ge⸗

4 5 genſeitige Eiferſucht , und ein maͤchtiges Streben , es

n.
*

ſehh/10 5 ) Antimachiavel chay . 16 .
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an Titeln und Rang einander zuvorzuthun , unter ih⸗

nen erwachte , wodurch der Gang der Reichsgeſchaͤfte
gleichfalls nicht wenig aufgehalten wurde . Die Kur⸗

fuͤrſten hatten es bereits auf dem Friedenscongreß zu
Muͤſſter aus Eiferſucht auf die Republik Venedig
dahin gebracht , daß man ihren Geſandten den Titel

Ercellenz geben mußte . Seit dieſer Zeit wußten ſie

ſich in dem Vorzuge zu behaupten , den Koͤnigen
gleich gehalten zu werden , und Bothſchafter , oder

Geſandte vom erſten Range zu ſchiken ; ſie ſicherten

ſich denſelben ſogar in den folgenden Wahlcapitula⸗
tionen . Bald gieng man im Ceremoniel noch weiter .
Wann der kaiſerliche Principaleommiſſaͤr große Ta⸗

fel , oder Geſellſchaft gab , ſo ſollten die kurfuͤrſtli⸗
chen Geſandten auf Stühle von rother , die fuͤrſtli⸗
chen bingegen nur auf Stüͤhle von gruͤner Farbe ge⸗
ſezt werden ; jene ſollten durch Edelknaben mit gol⸗
denen Meſſern und Gabeln , dieſe bingegen nur durch

Livreibediente , und mit Silber bedient werden . Den

kurfürſtlichen Geſandten ſezte man den Stuhl auf den

Teppich , worauf der Prinzipalcommiſſaͤr unter dem

Baldachine ſaß , den fuͤrſtlichen hingegen nur auf
den bloßen Boden des Zimmers . Dadurch fanden
ſich aber die fürſtlichen Geſandten , die dieſes fuͤr ei⸗

ne Herabſezung hielten , ſo ſehr gekränkt , daß ſie

nicht rutbten, bis man endlich den Streit dahin ver⸗

mittel ' e , daß die für dieſe beſtimmten Stuͤhle we⸗

nigſt noch auf die Franzen des Teppichs geſezt wer⸗

den
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den ſollten t ) . Daß den Reichsſtaͤnden ſeit dieſer

Zeit die Behauptung ihres Ranges , und die puͤnkt⸗

liche Beobachtung des Ceremoniels naͤher am Herzen

lag , als manche wichtige Angelegenheit des Reiches ,

beſtaͤtigte ſich leider nicht nur in der mit den franzoͤ⸗

ſiſchen Geſandten wegen der Reunionen gehaltenen

Conferenz zu Frankfutt , ſondern auch bei mancher

andern Gelegenheit ; und daß dadurch gegenſeitige

Kaͤlte, perſoͤnliche Abneigung , und Zwietracht unter

den Reichsſtaͤnden befdedert wurden , iſt eben ſo ge⸗

wiß . Es kam zulezt ſo weit , daß die Geſandten der

altfuͤrſtlichen Haͤuſer allen feierlichen Umgang mit

ven kurfuͤrſtlichen abbrachen , und anfiengen , das

unter dieſen gewoͤhnliche Ceremonjel auch unter ſich

zu beobachten .

Die hohe Idee von Groͤße und Wichtigkeit , die

ſeit dem weſtphaͤliſchen Frieden ſich unter den Reichs⸗

ſtäͤnden erſt recht feſtſezte , hatte , wie ſich leicht be⸗

greifen laͤßt , auch in den Zuſtand ihrer Laͤnder einen

ſtarken Einfluß . Das erſte war , daß nun die Kur⸗

fuͤrſten ſich auch in Anſehung eines großen Hofſtaats
den ſie einfuͤhrten , den Koͤnigen gleich ſezten . Hat⸗

ten ſie ſich zuvor etwa mit einem Hofmarſchall , ei⸗

nigen Kammerjunkern und Edelknaben begnügt ; ſo

fuͤhrten ſie jezt neben dem erſtern noch ordentliche

Kammerherrn , Oberkaͤmmerer , Obeiſtallmeiſter ,
Ober⸗

t ) 00 1 hiſtoriſche Entwikelung ꝛc. Th. II . S .
. f . und 267.
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Oberkuͤchenmeiſtet , Oberhofmeiſter , und dergleichen
ein , die alle mit großen Beſoldungen verſehen wur⸗

den , damit ſie den Hof in einen recht großen Glanz

verſezen konnten . Jeder dieſer Hetrn wurde der Vor⸗

ſteher eines beſondern ſogenannten Hofſtabamts , und

hatte einen Schwarm von Dienern unter ſich . Na⸗

tütlich wollten die den Kurfü ' ſten ſtets nacheifern⸗

den Füͤ ſten hierin auch nicht zurükbleiben . Noch
im Jahꝛe 1700 faßten die korreſpondirenden alten

Fuͤrſten den Schluß , daß ſie ſich wie in Titeln , ſo

auch in den Chargen den Kurfürſten gleichhalten , und

insbeſondere auch die Chargen der Kammerherrn ein⸗

fuͤhren wollten , „ zumalen , da es keine weitere Spe⸗

ſen , oder Unkoſten verurſache , ſondern anſtatt des

Kamme junkers der Titel Kammetherr gegeben wer⸗
den koͤnne u ) . “

Man ließ es aber dabei nicht bewenden . Auch
die uͤbrigen hohen und niedern Hofbedienten mit den

Obeſthofaͤmtern erſchienen bald an ihren Höͤfen, und

ſaugten manches Land beinahe aus . Schon der Kal⸗

ſer Ferdinand II . unterhielt 28 Perſonen , die bei der

Hofmuſik angeſtellt waren . Sein Jagdpe ſonale be⸗

ſtand im ganzen Lande aus 150 Jaͤgern v) . Die

Hofmuſik des Herzogs Friedrich von Wirtemberg
beſtand aus 60 Perſonen . Noch im Jahre 170⁰

ließ
u ) Moſers Staatsrecht , Th . XXXV . S . 484 .
) Status particularis regiminis Ferdinandi II . Iu

137. und 44 .
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ließ der nachgebohrne Herr eines großendeutſchen Fuͤr⸗

ſtenhauſes fuͤr 3 Groſchen ſeinen Stiefel fliken. Von

17 . 957 Reichsihalern , 15 Groſ

die er in demſelben Jahr einnahm , gab er nur 10,271

Reichsthaler , 22 Groſchen , 6 Pfennige aus X) .

Wie ſelten waren aber ſolche Beiſpiele geworden !

Als der Erbprinz von Braunſchweig im Jahre 1690

nach Brabant ins Feld zog , nahm er nebſt 152 Pfer⸗

den , und dem dazu noͤthigen Perſonale , 9 Perſonen

zu ſeinet Bedienung , und 13 Perſonen , welche ſeine

Tafel zu beſorgen hatten , mit ſich . Unter dieſen

befand ſich ſogar ein Kapaunenſtopfer , defen Amts⸗

pflicht war , die Kapaunen feit zu füttern y) . Von
dicſer Aufführung des Erbprinzen mag man allenfalls

einen Schluß machen , welchen Aufwand die regie⸗

renden Herrn machten . Die große Zahl der hohen

und niedern Hofbedienten , die Muſik , der Hofſtall ,

die Gärtnerei , die Jagden , die uͤbrigen Hofluſtbar⸗

keiten und die Reiſen verſchlangen gemeiniglich unge⸗

heuere Summen . Wegen der Feuerwerker klagte

ſchon im Jahre 1620 ein Schrifiſteller , daß durch

ſie ſo ungemein viel Geld im Rauch aufgehe 2) . Um

ſeine

2 ) Regiſter der Einnahme und Ausgabe ꝛc. in Schlö⸗

zers Briefwechſel . Th. X. Heft 55 . S . 45. fl.

ers Götting . hiſtoriſ .

2) Ein kurzes Bedenken , welcher Maßen ein Stand
des Reichs , ſo mit großen Ausgaben beladen , ſich
derſelben erledigen , auch ſeine Gefälle und Einkom⸗
men verbeſſern möge . Gedrukt im Jahr M. UC. XX.

chen , 4 Pfenningen
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ſeine Geliebte in den Reichsgrafenſtand zu beföͤrdern ,

ließ der Herzog Eberhard Ludwig von

ſich 20,220 fl . koſten , wovon nicht volle 9000 fuͤr

die eigentlichen Taxen ; der ganze Reſt auf Geſchenke

für den Rolliſten , „ vor ſeine Müh in Betreibung, “

für den „Sollicitator , ſo alle Sachen hat helfen trei⸗

ben, “ fuͤr den „ Stallmeiſter des Herrn Reichs⸗Vi⸗

eeCanzlers , welcher unterſchiedliche Anmahnung ge⸗

than, “ und fuͤr hundert andere verwendet wur⸗

den 2 ) ; und dieſe Summe war wohl noch geringe ge⸗

gen das , was die Geliebte ſelbſt außerdem gekoſtet
haben mochte , oder gegen das , was andere Fuͤrſten
auf dieſe , oder jene Art veiſchleuderten .

Dazu kamen noch die ſtehenden Heere , welche
die Reichsſtaͤnde unterhielten , und worin , wenigſt
unter den müchtigern , einer den andern zu übertref⸗

fen ſuchte . In Brandenburg , wo man zur Zeit des

Kurfuͤrſten Grorg Wilhelm nur 12 Compagnien ge⸗
habt hatte , welche zur Beſezung der Staͤdte , und

Feſtungen Berlin , Spandau , Cuͤſtrin und Colberg
hinreichten , war das ſtehende Heer bis zum Jahre

1688 bereits auf 28,500 Mann geſtiegen aa) . Kur⸗

braunſchweig brachte es in dieſem Zeitraume nach

und nach auf 22 Regimenter Fußvolkes , und 13 Re⸗

gimen⸗

2) S . die Rechnung in Moſers patriotiſchem Ar⸗5 „ 18 S. 40 ff.
3 45

der preußiſchen Armee , S . 2. 59
110 .
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gimenter Kavallerie ) . In Sachſen hatte man

ſchon im Jahre 1613 angefangen , eine beſtaͤndige

Miliz einzufuüͤhren . Nach dem weſtohaͤliſchen Frie⸗
den wurde zwar ein großer Theil der Truppen wie⸗

der abgedankt ; allein im Jahre 1676 beſtand das

kurſaͤchſiſche Heer ſchon wieder aus 12,6590 Mann .

In der Folge ſtieg es auf 16,000 , und allmaͤhlig
noch höher bb ) . Der Kurfurſt von Bayern unter⸗

hielt gleichfalls immer eine Armee von 10 — 12,00

Mann . Und gleichwie die kleinern Fürſten den Kur⸗

fürſten in allen Stuͤken nacheiferten , ſo geſchah es

auch in Anſehung der beſtaͤndigen Soldmiliz . Die

Herzoge von Braunſchweig⸗Wolfenbuͤttel , von Go⸗

tha , von Sachſen Erneſtiniſcher Linie , der Landgraf

von Heſſen⸗Caſſel , der Fürſt⸗Biſchof von Muͤnſter,

und mehr andere Fuͤrſten geiſtlichen und weltlichen

Standes hielten ſtets eine betraͤchtliche Zahl Trup⸗

pen auf den Beinen .

Offenbar wurde bei der Vermehrung des Mili⸗

tärs nicht immer das Bedurfniß zu Rath gezogen ,

ſondern dfters war nur die Nacheiferungsſucht , oder

die beſondere Lieblingsneigung des Fuͤrſten ihr Grund ;

10 eine Liebhaberei , welche manchem Lande hoch genug

5 f˖ zu ſtehen kam . Daß der Herzog Leopold von Mek⸗
39

gun,
len⸗

10 ) K. b. W. kurzgefaßte Geſch . der Einricht , ſämmtl .
n churbraunſchweigiſchen Truppen . Zelle . 1769 .

eenbardi ſichſiſche Erdbeſchreibung . Th⸗ I .

„4900 , H.
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·
lenburg - Schwerin es in dieſem Stuͤke dem Koͤnige
Karl XII . von Schweden gleich thun wollte , ha⸗

ben wir bereits gehoͤrt.
Alles dieſes machte eine Erhoͤhung und Ver⸗

mehrung der Abgaben noͤth
bs. Im juͤngſten Reichs⸗

abſchied wurde den Staͤnden bereits die Macht er⸗

theilt , in Anſehung 11 was ſie zur Unterhal⸗

tung des Kammergerichts beizutragen haͤtten , ihre

Landſtͤnde , Buͤrger , und Unterthanen zur Beihülfe

zu ziehen . „ Zur Beſezung und Unterhaltung der ei⸗
6

nem , oder andein Reichsſtande zugehoͤrigen noͤthigen

Feſtungen , Plaͤze und Garniſonen ſollten gleichfalls
eines jeden Kurfürſten und Standes Landſaßen , Un⸗

tetthanen und Buͤrger ihren Landesfuͤiſten , Herr⸗

ſchaften und Obern mit huͤlflichem Beitrage gehor⸗

ſamlich an Hand zu gehen ſchuldig ſeyn cc ) . “ Durch

die kaiſerliche Ratification eines Reichsgutachtens
kam im Jabre 1670 auch ein Reichsſchluß zu Stand ,

vermoͤge deſſen die Reichsſtaͤnde die Freiheit haben

ſollten , die nöthigen Legatlonskoſten zum Reichstage ,
wie auch zu Deputatlonstagen und Kteisverſamm⸗

lungen von ihren Unterthanen zu erheben dd ) .

Allein hierbei ließ man es nicht beruhen . Die

Reichsſtaͤnde wollten das Beſteuerungsrecht ihrer

Unterthanen , zur Ethaltung und Beſezung der Fe⸗

ſtung
cc ) Reichsabſchied von 1654 . §. 180 .

dd ) Pachners 33 Sammlung der
Keichsſchlüſſe . Th .I 451 .

61
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ſtungen und zur Verpflegung ihrer Truppen unbe⸗

dingt ausuͤben , und daſſelbe nicht blos auf Anſtal⸗

ten zur noͤthigen Landesvertheidigung eingeſchräͤnkt

wiſſen . Dieſem Anttage verſagte aber der Kaiſer

die Genehmigung , und erklaͤite , daß er ſich bemuͤſ⸗

ſiget ſehen wuͤrde, einem jedem bei den , wozu er be⸗

techtiget , und wie es bisher hergebracht ſey , zu laſ⸗

ſen ee ) . Allein deſſen ungeachtet blieb es nicht bei

den zur Landesdefenſion noͤthigen Steuern , und bei

ſolchen , die in mauchem Lande ſchon zuvor herge⸗

bracht waren , zum Beiſpiele bei den Fraͤuleinſteuern

zur Ausſtattung der Prinzeſſinnen , wobel der Kaiſer

die Reichsſtände zu ſchüͤzen in demſelben Commiſ⸗

ſionsdecret verſprach ; die Abgaben vervlelfäͤltigten

ſich unter verſchiedenen Namen und Titeln . Im

Brandenburgiſchen erhjelten die Staͤdte zuerſt im Jah⸗

re 1667 eine fbrmliche Conſumtions⸗Accisordnung . Im

Braunſchweigiſchen wurde eine aͤhnliche Abgabe von

Lebensmitteln im Jahre 1686 unter dem Namen des

Licents eingefuͤhrt. Kurſachſen und Kubtandenburg

führten zuerſt den Gebrauch des Stempelpapiers ein ;
und lezters ließ ſich bald auch eine Recrutenſteuet ,

eine Chargenſteuer , und dergleichen bezahlen kk) .

Kaum trat in einem Lande irgend ein außerordentli⸗

cher Fall von Bedentung ein , in welchem nicht eine

neue

ee ) Pachners von 55 Sammlung der
Reichsſchlüſſe . Th. I .

ff ) Buchholz Gefchihte b. P Th . IV.
S . 164 f. Spittlers Geſchichte von Hannover ,
Th . II . S . 3575. Bekmanns 57 zur Ge,
ſchichte der Erfindungen , Th . II . S . 510 .
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neue Abgabe gefordert wurde . Die Unterthanen ei⸗

nes regierenden Reichsgrafen mußten ſogar durch

mehrere Jahre eine Beinbruchſteuer bezahlen , obwohl

der Beinbruch , den der Graf erlitten hatte , hoͤchſt
wahrſcheinlich ſchon laͤngſt geheilt war gg) .

Daß hieruͤber mannichfaltige Colliſionen zwi⸗

ſchen den Landesherrn , und den Landſtaͤnden erfolg⸗
ten , iſt leicht zu begrelfen ; aber auch eben ſo leicht ,

daß die Regenten in manchem Lande ſo eiftig bemuͤht

waren , wo nicht alle Landſtandſchaft gaͤnzlich auf⸗

zuheben , doch wenigſtens die landſtaͤndiſche Macht

ſo viel , als moͤglich, einzuſchraͤnken . Ein ſolches

Streben lieget ſchon in der Naur der Sache . Wer

immer ſich auf den Poſten eines Regenten , eines

Porgeſezten , einer Obrigkeit verſezt ſieht , ſuchet in

dieſer Eigenſchaft ſo uneingeſchraͤnkt zu handeln , als

er kann . So wenig ſich ein Hausvater in Fuͤhrung
der Wirthſchaft , und in der Leitung der uͤbrigen Fa⸗

milienangelegenheiten von ſeinen Untergebenen die

Haͤnde will binden laſſen , ſo wenig glaublen die Fuͤr⸗
ſten in Anſehung ihrer Regierung etwas nachgeben

zu duͤrfen . Voiſtellungen , wie die Staͤnde zu Luͤne⸗

burg ihrem Herzoge Georg Wilhelm thaten , um ihn

von einer neuen Reiſe nach Italien abzuhalten ,
waren allemal ſchwer zu verdauen *) .

Das

2g ) Pütters hiſtor . Entwikelung , Th . II . S . 26 .
) In Büſchings Magazin für die neuere Hiſto⸗

rie ꝛc. Th. XIII . S . 541. ff.
f
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Das Auffallendſte iſt , daß es die Landſtaͤnde

ſelbſt waren , die ihnen die Mittel zu ihrer eigenen

Herabwuͤrdigung herbeiſchaffen mußten. Eben das

zahlreiche Militaͤr , welches die Fuͤrſten hielten , war

es , durch deſſen Huͤlfe ſie ſich ihrer Landſtaͤnde ent⸗

fu weder ganz und gar entledigten , oder dieſelben we⸗

fly nigſt immer mehr von ſich abhaͤngig machten ; und

eben dieſes Militäͤr war es auch , zu deſſen Unterhal⸗

tung jene die erhoͤhten , und vervielfaͤltigten Steu⸗

ern bewilligen mußten .

Noch ſchlimmer gieng es den deutſchen Staͤd⸗

ten , welche gleichfalls landſtaͤndiſche Rechte genoſſen .
Wenn der Adel , die Ritterſchaft und die Praͤlaten
nur die Landesherrn allein zu Gegnern hatten , ſo

traten gegen dieſe gemeiniglich zwei zu gleicher Zeit

auf . Nebſt den Landesherrn waren ſogar noch ihre

uͤbrigen Mitſtaͤnde bel jeder Gelegenheit bemuͤht, ſie

ſo kurz ,als moͤglich, zu halten . Dieß gieng auch

um ſo leichter an , da die Staͤdte immer nur durch

einige Deputirte an den landſchaftlichen Verhandlun⸗

gen Theil hatten ; von der zahlreichen Ritterſchaft

hingegen , und dem Praͤlatenſtande auf den Landta⸗

gen jedes einzelne Mitglied fuͤr ſich ſelbſt ſprechen
konnte . Gegen zehn Staͤdte befanden ſich in man⸗

lulu , chem Lande hundert , und noch mehr Praͤlaten⸗und

Rütterguͤter , deren Beſizer durch ihre einzelnen Stim⸗
Yn men in den gemeinſchaftlichen Berathſchlagungen

6. 55 leicht das Uebergewicht uͤber jene behaußten konnten .

n hile Ci⸗
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Einige Staͤdte hatten in dieſem Zeitraume dos

Ungluͤk, daß ihnen unmittelbar von den Landesherrn

ſelbſt vieles von ihren Freiheiten entzogen wurde . So

verlohr die Stadt Muͤnſter nach einer heftigen Strei⸗

tigkeit mit dem Biſchofe Bernhard von Galen im Jah⸗

re 1601 das Beſazungstecht , worauf ſie bisher Au⸗

ſpruch gemacht hatte , nebſt dem Rechte , die Thore ,

und Schluͤſſel der Stadt ſelbſt zu verwahren ; und

mußte geſchehen laſſen , daß der Biſchof , um ſie leich⸗

ter im Gehorſame zu erhalten , eine Citadelle darin

erbaute . Nicht beſſer gieng es der Stadt Erfurt ,
die bisher unter ſaͤchſiſchem Schuze geſtanden hatte ,

und welche der Kurfuͤrſt von Maynz vollkommen ſich

zu unterwerfen beſtrebte . Sie wurde , weil ſie ſich

weigerte , dem Kurfuͤrſten die vollkommene Herrſchaft
uüber ſich zuzugeſtehen , wie die Stadt Muͤnſter , in

die Acht erklaͤrt , und endlich im Jahre 1664 durch

die Gewalt der Waffen gezwungen , ſich nach dem

Willen des Kurfuͤrſten zu bequemen , wozu Sachſen

ſelbſt einen großen Vorſchub gab , indem es ſich ſei⸗

ner Schuzgerechtigkeit üͤber dieſe Stadt begab . Im

Jahre 1666 traf das Loos die Stadt Magdeburg ,
welche auf eine Befreiung von der landesherrlichen

Gewalt des damaligen Adminiſtrators vermoͤge alter

Privilegien Anſpruch machte ; zulezt aber nicht nur

ihm , ſondern auch ſchon zum voraus dem Hauſe Bran⸗

denburg die Erbhuldigung ' leiſten mußte . Die Stadt

Braͤunſchweig , welche bisher in einet Ait von Unab⸗

haͤug⸗
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Schikſale der Landſtaͤnde u. Staͤdte . 177

haͤngigkeit ſich eihalten hatte , wurde im Jahre 167

1 gleichfalls gendihiget , eine herzogliche Beſazung ein⸗

20 zunehmen , und dem Herzoge von Wolfenbuͤttel zu

eh huldigen .

1 Ueberhaupt ſcheinet das hier und da ziemlich

1 ſich ' bare Beſtreben der Fuͤiſten, frei , und ung bun⸗

% den zu herrſchen , durch die Anordnung des weſtphaͤ⸗

liſchen Friedens , der ihnen die vollkommene Landes⸗und

ſchr hoheit fuͤt immer zuſicheite , wo nicht eiwekt , doch

haln wenigſtens begünſtiget worden zu ſeyn . Das Wort :

inl, Landesherr , hat ſchon an und für ſich viel Ve tuͤhee⸗

ſle, riſches , und iſt ganz dazu geeignet , auf die Meinung

ſch zu führen , als waͤre derjenige , der dieſen Titel fuͤh⸗

0 ret , berechtiget , ganz nach ſeiner Willkühr zu han⸗

deln . „ In Abſicht auf die Landſtände , und Unter⸗

1 thanen , ſagte der ehrliche Moſer von ſeiner Zeit ,

10 ihun die Großen meiſtens , was ſie wollen ; und die

Mittlern und Schwaͤchern copieren jene immer mehr ,

ſo viel ſie konnen . . . Ueberhaupt kann man ſo viel

16 ſagen : daß die Landeshoheit noch niemals ſo boch

0 geſtanden ſey , als dermalen ; ferners : In je ſchwaͤ⸗

1
cherm Anſehen eine kaiſerliche Regierung , und die

100
Sprücve der hoͤſten Reichsgerichie ſind , um ſo viel

11
mehr wäͤchſt die Landeshoheit “ . . . Und weiter un⸗

1
ten : Wir leben in einer Zeit , da viele gioße Herrn

uim. vieles hoch - und übertreiben : ſo geht es auch hin

70
und her mit der Landeshoheit . Aus dem deutſchen

1
Staatsrecht will ein melitaͤ iiches Staa srecht , und

Schm . N . Geſch . XXIV . B . M aus
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aus der Landeshoheit eine deſpotiſche Gewalt ge⸗

macht werden , alles zu thun , und zu laſſen , was

einem Regenten , ſeinen Lieblingen und Miniſtern be⸗

liebt . Ein großer Militaͤretat iſt das Mittel , es

durchzuſezen ; und ſo wenig ein Subaltern uͤber die

Ordre ſeines commandirenden Officiers raiſonniren

darf , ſondern ſie ſchlechterdings befolgen muß , ſie

ſey ſo gerecht , oder ungerecht , ſo geſchikt , oder un⸗

geſchikt ſie wolle ; ſo will man nun auch Land und

Leute regieren hh ) . “ “ In Wahrheit , ein treflicher

Commentar zu dem am Zten November 1736 er⸗

ſchienenen Cabinetsbefehl des Herzoges Ernſt Auguſt

von Sachſen⸗Weimar , worin er das vielfaͤltige Rai⸗

ſonniten der Unterthanen ( die wegen der ihnen auf⸗

geburdeten Laſt , Fourage fuͤr ein Cavallerieregiment

zu liefern , unzufrieden waren ) bei halbjaͤhriger

Zuchthaus · Strafe verbot ; „ maßen das Regiment ,
wie er ſich ausdruͤkte , von Uns , nicht aber von den

Bauern dependiret , und Wir keine Raiſonneurs zu

Unterthanen haben wollen ii ) . “

hh ) Joh . Jac. WI4 bon der Landeshoheit der
deütſchen dReichsſtände .S. 41. u. 250 .

zi ) S . den Kabinets Befehl in patriotiſchem
Archiv für Deutſchland . B . 7. S . 404 . ff.

Wüt

f

Ect

Wuts
dieſ
Ste

en

wal

deht
bdek



Verordnungen des Relig . u. weſtph . Friedens . 179

Fuͤnftes Kapitel .

Zuſtand der Religion in Deutſchland . Ver⸗

ordnungen des Religions⸗und des weſt⸗
phaͤliſchen Friedens über dieſen Gegen⸗
ſtand . Religionsbedruͤkungen Kirchliche
Gewalt in den proteſtantiſchen Laͤndern .

ct Reformationsrecht der Landesherrn .
0 0 Rechte des Kaiſers in Kirchenſachen .

Nach einem ſo langwierigen und heftigen Kampfe
war endlich auch das Rellgionsweſen in Deutſchland
auf einen feſten Fuß geſezt worden . Der erſte
Schritt hierzu geſchah durch den Religionsfrieden zu

menl, Augsburg vom Jahr 1555 . Das weſentliche , was

dieſer Friede verordnete , beſtand darin , daß kein
rt Stand des Reiches der augsburgiſchen Confeſſion we⸗

gen mit Ktieg uͤb rzogen , oder auf irgend eine ge⸗

11 waltthaͤtige Art behandelt , oder auf andere Att von
4

dieſer Religion verdraͤngt , durch Mandate beſchwert ,

kten oder verachtet werden ſollte . Dagegen ſollten aber

auch der Kaiſer , und die Staͤnde , welche der alten

Religion zugethan blieben , ſammt den Capiteln und

andern Geiſtlichen , bei ihrer Religlon , ihren Kir⸗

chengebräuchen und Ordnungen , wie auch bei ihren

Gerechtſamen , Renten , Zinſen und Zehenden unbe⸗

M 2 ſchwert
2066
65 ö
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ſchwert gelaſſen werden . Was die geiſtliche Gerichts⸗

barkeit ins Beſondere betrift , ſo wurde ſie in ſo weit ,
als ſie ſich über die Proteſtanten erſtreken koͤnnte ,

bis zur Vergleichung der Religlon ſuſpenditt .
Der weſtphaͤliſche Friede hob dieſe Verordnung

nicht nur nicht auf , ſondern beſtätigt vielmehr den

Religionsfrieden im Allgemeinen , weswegen er dann ,

wie jener , ein Grundgeſez des Reiches blieb . Ge⸗

wiſſermaßen gieng aber der weſtphaͤliſche noch weiter

als der Religionsfriede . Fuͤrs erſte wurde eben die

Vorſchrift , welche zwiſchen Katholiken und Prote⸗

ſtanten in Anſehung der gegenſeitigen Befreiuntz von

allen Anfechtungen beobachtet werden ſollte , auch

auf die Reformirten ausgedehnt . Zwiſchen dieſem

und den evangeliſch Lutheriſchen fand ſeitdem dieſes

Verhaͤltniß ſtatt , daß , wenn ein Landesherr von ei⸗

ner dieſer beiden Religionen uͤbergehen, oder einer

von der andern Religion als Landesherr ihm folgen
wuͤrde , derſelbe ſeinen Glaubensgenoſſen in dem

Lande zwar die freie Religionsübung geſtatten konnte ,

aber in dem Gottesdienſt und der ganzen Kirchen und

Schulberfaſſung des andern Religionstheiles nichts
aͤndern durfte .

Um auch in Anſehung des Verhaͤltniſſes zwi⸗

ſchen Katholiken und Evangeliſchen eine ſichere Richt⸗

ſchnur zu haben , nahm man das Jahr 1624 zum

Entſcheidungsziel an . Waren Katholiken , oder Pro⸗

teſtanten in dieſem Jahre in dem Beſiz unmittelba⸗

rer ,
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Religionsbedruͤkungen⸗ 181

rer , oder auch mittelbarer geiſtlicher Stiftungen ge⸗

weſen , ſo hatten ſie auch ins Kuͤnftige, und fuͤr im⸗

4 mer in demſelben zu bleiben , Wo das biſchoͤfliche
2

Dioͤceſanrecht uͤber katholiſche Unterthanen evangeli⸗

4
ſcher Reichsſtaͤnde im Jahre 1624 ausgeuͤbt worden ,

3 ſollte es ferners ausgeuͤbt werden , und wo evange⸗
,

liſche Unterthanen katholiſcher Reichsſtaͤnde in die⸗

4 ſem Jahr der katholiſchen geiſtlichen Gerichtsbarkeit

0 unterworfen waren , ſollen ſie es auch kuͤnftig blei⸗

znüeet. ben ; nur mit der Einſchraͤnkung , daß ihrer Con⸗

Un W
feſſion , oder ihrem Gewiſſen dadurch kein Eintrag

Jichte⸗

o wil,

951 geſchehen duͤrfe . Wo ſie hingegen in dieſem Jahre

ng en ſelbſt ihr Conſiſlorium hatten , da ſollten ſie es auch

„ a0 kuͤnftig behalten . Uebrigens wurde aber das Dioͤce⸗

lile ſanrecht und die geiſtliche Gerichtsbarkeit gegen die

aſts evangeliſchen Reichsſtaͤnde , und ihre Unterthanen
n l ſowohl unter Katholiſchen und Evangeliſchen , als

ün blos unter evangeliſchen Partheien unter ſich gaͤnz⸗

ſulga lich aufgehoben . Die evangeliſchen Unterthanen

1 deſt katholiſcher Landesherrn , die im Jahre 1624 ihren

im , ꝙrivat⸗oder oͤffentlichen Gottes dienſt gehabt , ſollen

ud denſelben behalten ; diejenigen aber , die in dem

iihl gedachten Jahre keine Religionsuͤbung hatten , ſoll⸗

ten die Freiheit haben , auszuwandern , oder die

Landesherrn , ihnen den Abzug zu befehlen .

Es war ganz gut , daß der Religions⸗ und der

weſtphaͤliſche Friede feſtſezten , wie es in Auſehung

der eben angefuͤhrtenPuncte gehalten werden ſollte ,
und
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und was beide Partheien gegen einander zu beobach⸗
ten haben , wenn nur auch irgend ein Friedensartikel

faͤhfg waͤre, den Partheien den Geiſt der vertraͤg⸗
lichkit einufloßen ! Daß der weſtphaͤliſche Friede
dieſes nicht bewirkte , zeigte leider die Erfahrung nur

gar zu oft . Es iſt unglaublich , welche Menge von

Beſchwerden uͤber Religionsbedrükungen beinahe aus
allen Gegenden Deutſchlands , wo Katholiſche neben

Proteſtanten , oder leztere wenigſt im Gebiet eines
katholiſchen Landesherrn wohnten , um dieſe Zeit ſo⸗
wohl am Reichstage , als bei den hoͤchſten Reichsge⸗
richten eingelaufen ſeyn . Um nur einen Theil dieſer
Klagen zu unterſuchen , und abzuthun , wuͤrde ein

Reichsgericht allein kaum hingereicht haben . Hier
klagten die Proteſtanten , daß man ihnen ihre Kir⸗
chen und Schulen , oder wenigſtens die Einkunfte
derſelben entziehe , oder ihnen unfaͤhige Prediger auf⸗
dringe ; dort , daß man ſie noͤthige, ſich in geiſtlichen
Verrichtungen an katholiſche Prieſter zu halten , die
katholiſchen Feſttage zu feiern , und dergleichen
mehr Kk) . Nach einigen oͤffentlich bekannt gemach⸗
ten Beſchwerden ſollen die Katholiſchen kein Beden⸗
ken getragen haben , ihte Glaubensgegner offeutlich
zu beſchimpfen , die Fenſter ihrer Kirchen muthwillig
einzuwerfen , Pasquillen an die Thüren zu heften ,
und ihuen ſogar ihte Kinder mit Liſt und Gewalt

weg⸗
klk ) Eine Menge bieher ſich beziehender Urkunden G.

in den erſten fünfzig Bänden ven Fabers Eurs⸗
väiſchen Staatskanflei .
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Religionsbedrukungen. 183

wegzunehmen , um ſie in der katholiſchen Religion

zu erziehen II ). Die biſchöfliche Regierung von

Speyer ließ im Jaht 1716 ſogar einen der katholi⸗

ſchen Religion ergebenen Viehd ieb , den der Magi⸗

ſtrat in Verhaft hatte nehmen laſſen , durch das Mi⸗

litaͤr mit Gewalt befteien mm ) .

4 Da die Klagen immer dringender wurden , ließ

enbn der Koͤnig von Preußen im Jahr 1704 , um die Ka⸗

t46 tholiſchen durch Repreſſalien zur Abſtellung der Be⸗

ſchwerden zu bringen , allen ſeinen katholiſchen Unter⸗

thanen erklaͤren , daß er entgegen mit ihnen auf glei⸗

che Att verfahren werde , worauf auch ſogleich ein

genaues Verzeichniß aller in ſeinen Staaten befind⸗

licen katholiſchen Unterthanen , Stifte , Kloͤſter,

n Kin geiſtlichen Guͤter und Einkuͤnfte veifertiget wurde .

nlänjtt Dieſes wirkte ſo viel , daß der Druk hier und da we⸗

dij nigſt auf eine Zeit lang gemildert wurde . Es kam

flichen aber beſonders mit den Bedrükungen der Reformir⸗

n, N. ten in der Pfalz , bald wieder ſo weit , daß endlich

eichtn Preußen , Großbritannien und Daͤnemark oͤffentlich

gumtt, ins Mittel traten , und der Kurfürſt von Hannover

Bchen wülklich dle katholiſche Kirche zu Zelle , der Kurfuͤrſt
U von Brandenburg den Dom zu Minden , und das

Kloſter Hamersleben ſchließen ließ , und der Land⸗

graf von Heſſen⸗Caſſel die katholiſche Kirche zu St .

Goar mit demſelben Schikſal bedrohte . Daruͤber

kam

1 ) Fabers Staatskanzlei Th . XXIV . S . 2. ff.

mm ) Ebendaſelbſt Th. XXX . S . 97 .
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kam es zwiſchen dem Kaiſer , und den Evangeliſchen
zu einem aͤußerſt lebhaften Schriftenwechſel , und zu
einer ſolchen Spannung , daß beinahe ein neuer Re⸗

ligionskrieg daruͤber aus gebſochen waͤre. Doch wur⸗

den die Poleſtanten durch einen Termin , den der

Kaiſer den Katholiken zur Abſtellung der Beſchwer⸗
den ſezte , noch beruhiget , wiewohl ein gegenſeiriges
gutes Benehmen zwiſchen Katholiken und Proteſtan⸗
ten waͤhrend dieſes Zeitraumes nie ganz hergeſtellt
wurde , und durch den ernſtlichen Richter pruch ,
und duich die ſtiengſte Executlon kaum jemals haͤtte

hergeſtellt werden kounen . Es blieb , und mußte die⸗

ſes edle Geſchaͤft der Zeit uͤberlaſſen bleiben , welche
allein die Kraft hat , die Schwaͤrmerei zu heilen ,
und die Geſinnungen der Menſchen unbemerkt auf die

wunderbarſte Art zu aͤndern .

Es iſt wohl kein Zweifel das die Cvangeliſchen
die Sache zuweilen ſchwärzer , als ſie wirklich war ,
vog ſtellt haben . Durch Intoleranz moͤgen ſie wohl

zuweilen das Feuer ſelbſt ewekt , oder mauchmal

wirklich mehr gefordert haben , als ſie zu fordern be⸗

rechtiget waren zn ) . Das Feuer des Religionsei⸗
fers war damals uͤberhaupt noch ſo heftig , als in

den erſten Jahren ſeiner Entſtehung ; und es gehödret
al⸗

un ) Man ſebhe z. B. Fabers Staatskanzlei Tb .
XXX . S . 205 . Th . XXXI S. 13. und an mehr
andern Orten . Ingleichen die kurbrandenburgiſche
Verordnung vom 253 Sept . 1737 gegen das Sihim⸗
pfen und Verkezern auf den Kanzeln in Moſers
Patristiſchem Archib Th . VII . S . 529 . ff.
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Rechte des Kaiſers in Kirchenſachen . 185

allerdings zu den ſeltenen , und eben darum vorzuͤg⸗

lich merkwuͤrdigen Erſcheinungen , daß der Enthuſiaſ⸗

mus , der ſonſt in kurzerZeit erkaltet , ſich in Anſe⸗

hung dieſes Gegenſtandes laͤnger, als ein Jahrhun⸗

dert , erhielt . Daß aber auch die Katholiſchen oft ,

und noch oͤfter , als jene , durch mannigfaltige Be⸗

weiſe ihrer Intoleranz zu gegruͤndeten Beſchwerden

Anlaß gegeden haben , iſt ſchon aus dem Grunde

mehr , als wahrſcheinlich , daß ſie es nach den da⸗

mals allgemein verbreiteten Grundſaͤzen fuͤr ein Ver⸗

dienſt hielten , ſogenannten Kezern ſoviel Abbruch

als moͤglich zu thun , und daß man es ihnen als ei⸗

ne Religionspflicht einſchaͤrfte , ſolche Abtruͤnnige

durch alle erdenkliche Mittel , folglich auch mit Ge⸗

walt , in den Schooß der roͤmiſchen Kirche zuruͤkzu⸗

fuͤhren. Freilich war dieſes , wie der Erfolg lehrte ,

das Mittel nicht , ſie zu gewinnen .

Das Charakteriſche , wodurch ſich die Religions⸗

und Kirchenverfaſſung ſowohl der evangeliſch Luthe⸗

riſchen , als der Reformirten in dieſem Zeitraume ,

und ſeitdem immer auszeichnete , beſtand uͤbrigens

darin , daß die ganze kirchliche Regierung und Ge⸗

walt , welche bisher in den katholiſchen Laͤndern der

Hierarchie zugeſtanden hatte , in den proteſtantiſchen

auf die Landesherrn hinuͤber kam ; nicht als laͤge die

Befugniß zur Ausuͤbung aller dieſer Rechte in der

Landeshoheit ; ſondern weil die evangeliſchen Ge⸗

meinden diejenigenRechte, die ſie als Collegialrech⸗
te ,
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e, als Rechte der ganzen kirchlichen Geſellſchaft be⸗

trachteten , ſtillſchweigend auf die Landesherrn uͤber⸗

trugen . Daher vertraten die evangeliſchen Landes⸗

herrn ſeit dieſer Zeit zugleich die Stelle der Biſchd⸗

fe oo ) .

Außer demjenigen , was bereits angefuͤhrt wor⸗

den , aänderte der weſtphaͤliſche Friede in Religlons⸗
und Kirchenſachen wenig , oder nichts . Das Jus

ndi , oder das Recht des Landesherrn ,

igion mit einenFButt then hat , 155 ohnehin in

det Leshohtit , und wurde den Landesherrn von

dem weſtphaͤliſchen Frieden nicht ſo ſehr ertheilet , als

vielmehr beſtaͤtiget pp ) . Es kam aber in der Fol⸗

ge auch hierüber zu Streitigkeiten , indem die Ka⸗

tholiſchen dieſes Rech h auf diejenigen von ihren

Laͤndern ausgedehnt wiſſen wollten , wo im Normal⸗

jahre 1624 die evangeliſche Religion eingeführt war .

In Anſehung derjenigen Rechte in Kirchenſa⸗

chen , welche dem Kaiſer zuſtehen , iſt merkwürdig ,
daß Joſeph ſeit Friedrich III zum erſtenmal wieder

anfiing , das Recht der erſten Bitte aus eigener

Macht auszuuͤben , ohne darüͤber ein paͤbſtliches In⸗

dult zu erwarten . Der Pabſt , mit dem der Kaiſer

ohnehin aus politiſchen Gründen in keinem guten

Ver⸗

00 ) Pütters hiſter . Entwikelung ꝛc. Th . I. S . 41½. f .

pp ) Inſtr . Pacis Osnabrug . Art . V. F. 530.
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Vernehmen ſtand , fand ſich dadurch ſo ſehr belei⸗

digt , daß er ihm endlich ſogar drohte : der Gott ,
der Reiche giebt , werde ſie auch zerſtoͤren qq) . Jo⸗

ſeph ließ jedoch einige Regimenter in das paͤbſtliche
Gebiet einruͤken , und die Zeiſtoͤrung ſeines Reiches
unterblieb .

Nicht ſo gluͤklich war ſein Vorgaͤnger Leopold ,
da er das kaiſerliche Beſtaͤtigungsrecht bei deutſchen

Biſchofswahlen bis auf die Befugniß , irgend einem

Subjecte die Ezeluſivam zu geben , ausdehnen woll⸗

te . Dieſen Verſuch machte er an Franz von Metter⸗

11 nich , Biſchof von Baderborn , den der gioͤſſere Theil

10 der Domherren zu Muͤnſter zum Biſchof verlangt

16 hatte . Leopold wuͤnſchte ſeinen Verwandten , den

1 Cardinal Joſeph Ignatz von Lothringen , Biſchof zu

10
Osnabruͤk , auf den Muͤnſteriſchen Stuhl zu erhe⸗

un ben ; mußte aber zulezt , da man laut über Verle⸗

zung der Wahlfreiheit ſchrie , und ſelbſt Großbritan⸗

4 nien und die Generalſtaaten ſich in dieſe Sache

mengten , den erſtern beſtaͤtigen.

ꝗd) Fabers Europ . Staatskanzlei . Th . XIII . S .
626 . ff .

4 Sech⸗
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Sechstes Kapitel .

Wiederherſtellung der Bevoͤlkerung , und Land⸗

wirthſchaft nach dem weſtphaͤliſchen Frie⸗
den . Handwerke . Manufacturen . Han⸗
del . Schöne Kuͤnſte. Wiſſenſchaften .
Sitten der Nation .

Duutſchland ſah ſich nach dem dreißigjaͤhrigen Krie⸗
ge in Hinſicht auf ſeine Bevoͤlkerung , und auf die

Wohlhabenheit ſeiner Einwohner ganz nicht mehr

gleich . Beinahe uͤberall ſah man nichts anders ,
als verwuͤſtete , oͤdeStreken Landes , menſchenleere

Doͤrfer und Staͤdte , erarmte Landleute und Buͤrter .
In der gewerbſamen Stadt Frankenthal , worin ſich

zuvor 1800fleißigeFabricanten und Kuͤnſtler genaͤhrt

hatten , war die Bevoͤlkerung bis auf 324 Einwohner

herabgeſunken . Von 30,000 Einwohnern der Stadt
Magdeburg waren nach ihrer Zerſtoͤrung nur 400

noch uͤbrig . Von 1000 Haͤuſern der Stadt Goͤttin⸗

gen fanden ſich zur Zeit des weſtphaͤliſchen Friedens

179 gar nicht mehr ; 237 waren verlaſſen ; 137 nur

von Wittwen bewohnt rr ) . Im Wuͤrtembergi⸗

ſchen , wo die Bevoͤlkerung ſich vor dem Kriege noch

auf

1r ) N hiſtoriſche Entwikelung , Th . II . S .
197. f.
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auf 4 bis 500,000 Einwohner belaufen hatte , wa⸗

ren im Jahr 1641 kaum noch 48,000 vorhanden 86) .

Noch ſechs Jahre nach dem Frieden fehlten daſelbſt

50,00 Haushaltungen , die vor dem Treffen zu

Noͤrdlingen vorhanden geweſen waren ; 40,000 Mor⸗

. gen Weinlandes , und 270,000 Morgen Akerfeldes ,
Hal⸗ Wieſen und Gaͤrten lagen wͤſt und oͤde tt ) . In

. Muͤnchen waren einige Handwerke , wie die der

Sammetweber , der Meſſingarbeiter , und anderer

ganz eingegangen ; die Zahl anderer , zum Beiſpiele

f111 der Tuch⸗ und Zeugmacher , bis zur Haͤlfte herab⸗

die geſunken un ) .

aht Das traurigſte war , daß die Uebel des Krieges

el„ nach dem Schluſſe des weſlphäliſchen Friedens in

2 Deutſchland , beſonders in der Nachbarſchaft der

Niederlande , am Rhein , in Schwaben , und ſelbſt

ch in Bayern , mehrmalen ſich erneuerten , wodurch viele

it landwirthſchaftliche Anlagen und bürgerliche Gewer⸗

ſet be , die man zur Zeit der Ruhe wieder hergeſtellt

nt hatte , aufs neue wurden .

100 Zeit und Fleiß der Deutſchen erſezten endlich

5 nach und nach Wüedte , was die Wuth der Kige
W vernichtet hatte . Ein Glük war , daß man am An⸗

E fan⸗

ss ) Spittlers Geſchichte von Würtemberg S . 255 .

70 tt ) Sattlers Geſchichte von Würtemberg unter den
al Herzogen . Th. IX . S . 154 . f.

6 un ) Suttner München wöhrend des dreißigjähri⸗
gen Krieges , Beilagen n. III . S . 66 . ff.
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fange dieſer Periode die Armeen nach der Endigung
eines Krieges abzudanken pflegte . Dadurch wurden

doch einige arbeitſame Haͤnde dem Landbau und den

Handwerken wieder gegeben . Als das ſchwediſche
Heer entlaſſen wurde , ließen ſich viele von demſelben
im Wuͤrtembergiſchen nieder , und widmeten ſich dem
Weinbau , oder dem Akerbau , oder andern nuͤzlichen
Beſchaͤftigungen . Im Eichsfelde errichtete Valen⸗
tin Degenhard , der ehedem als heſſiſcher Dragoner
einem Feldzug in Flandern beigewohnt , und in die⸗

ſem Lande die Wollenmanufacturen naͤher kennen ge⸗
Iernt hatte , eine Wollenmanufactur , die in der Fol⸗
ge ſehr wichtig wurde vv ) .

Zu Augsburg kamen die Cottun⸗und Zizwebe⸗
teien und Drukerelen allmaͤhlig in Aufnahme , und
die Gold⸗und Silberarbeiter , wie auch die Uhrma⸗
cher daſelbſt verdienten ſich viel Geld . Ein Aibeitet

hatte in Holland die Kunſt mit Krapp zu fäͤrben ge⸗
lernt , und fuͤhrte ſie im Jahr 1691 in Augsburg
ein . der erſte Seidenfaͤrber hatte daſelbſt ſchon im

Jahr 1676 ſeine Kunſt getrieben . Zu Berlin beſtand
bereits im Jahr 1698 eine Creponmanufactur X ) .

In mehreren Laͤndern von Niederdeutſchland tru⸗

ten beſouders einwandernde Fremdlinge zur Aufnah⸗
me der Landwirthſchaft , und der Manufacturen un⸗

ge⸗

vy ) Schlözers Briefwechſel Th . III . Heft XIII .
S . 25. ff.

* x ) Monatlicher Staatsſpiegel . May 1698 S . 20.
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gemein viel bei . Friedrich Wilhelm , Kurfüͤrſt von

Brandenburg nahm Hollaͤnder , Schweizer , und fran⸗

zöſiſche und niederlaͤndiſche Fluͤchtlinge , oder Wallo⸗

nen in ſeinen Laͤndern auf , wovon die beiden erſtern

viele oͤde gelegene Plaͤze anbauten , und die Land⸗

wirthſchaft ungemein erweiterten ; die leztern aber ,

die in großer Menge einwanderten , Manufacturen

verſchiedener Att anlegten . Im Heſſiſchen , Braun⸗

ſchweig iſchen, und Meklenburgiſchen ließen ſich gleich⸗

falls franzöſiſche Fluͤchtlinge in großer Zahl nieder ,

und brachten theils den Tabaksbau yy ) , theils Lei⸗

nen⸗ Wollen⸗ und Seidenmanufacturen empor . Die

vorzüͤglichſten Producte , welche ſie lieferten , waren

Tuch , Serge , Raſch , Etamin , Seidenzeuge ver⸗

ſchiedener Art , und Strüͤmpfe .

Der deutſche Handel konnte ſich aber , ſeitdem

der hanſeatiſche Bund geſprengt war , doch nicht wie⸗

der zu jener Hoͤhe emporſchwingen , auf der er ehe⸗

mals geſtanden hatte . Die Verordnungen der Aus⸗

laͤnder , die den hanſeatiſchen Kaufleuten die wichtig⸗

ſten Privilegien entzogen , und der dreißßigjäͤhrige

Ktieg druͤkten dieſen Bund vollig nieder . Als im

Jahr 1630 ein Hanſetag zu Luͤbek gehalten wurde ,

aͤußerten ſich die mehrſten der den Bund einverleib⸗

ten Staͤdte , daß deſſen Vortheile den Koſten , die er

ihnen verurſachte , bei weitem nicht gleich kaͤmen.

Sie

55 ) Schlözers Briefwechſel Th. V. Heft 27 S .

137. ff.
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Sie erklaͤrten daber , daß ſie ſich , da ſie unvermö⸗

gend waͤren , den Bund fortzuſezen , bei den hanſeas

tiſchen Veiſammlungen nicht weiter einfinden wuͤr⸗

den 22 ) . Die Staͤdte Hamburg , Lübek und Bre⸗

men knuͤpften hierauf ihr Band um ſo feſter , und

ſezten den Bund fuͤr ſich allein fort ; allein freilich

nicht mehr mit demſelben außerordentlichen Erfolge ,
den er zur Zeit gehabt hatte , da noch ſo viele Siaͤdte

mit gemelnſchaftlichen Kraͤften zuſammenwirkten ,
und durch ihre Reichthuͤmer und Macht beinahe alle

europaͤiſche Maͤchte in Ehrfurcht erhielten .

Indeſſen blieb doch ihr Handel , beſonders der

Handel und die Schiffahrt der Stadt Hamburg in

einem ſehr bluͤhenden Zuſtande . Im Jahr 16606 lie⸗

fen aus Hambürg auf einmal 70 Schiffe unter Con⸗

voy nach Spanien aus a) . Die hamburgiſchen Ma⸗

nufacluren , welche Sammet , ſeidene Tuͤcher , Gold⸗

und Silbertreſſen lieferten , und die Coſtund ukereien
gaben immer den Kaufleuten Beſchaͤftigung genug .
Der Handel hob ſich aber noch mehr , da gegen das

Ende des ſiebzehnten Jahrhunderts viele Fluͤchtlinge
aus F ankreich ſich dort niederließen , welche Groß⸗

handel trieben . Der wichtige Leinwandhandel nach

Spanien , Portugal , und den ſpaniſchen und portu⸗

gieſiſchen Colonien in America , den bisher Frank⸗

reich
22 ) Wilebrandts hanſeatiſche Chronik , Abtheil⸗

S . 295.
3) Normanns geogr und hiſtoriſches Handbuch

B. I . Abcheil . V. S . 3050 .
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reich gettieben hatte , kam nun in die Haͤnde der

Hamburger . Die von Luͤbek zogen beinahe den

ganzen Handel nach und nach von der Oſtſee an

wͤle ſich. Die Stadt Bremen fuͤhrte gleichfalls beſtän⸗

Bun dig einen ſehr lebhaften Handel .

„ 5 Nach den drei Hanſeſſaͤdten , wie ſie noch im⸗

fullh mer genannt wurden , machte die Riichsſtadt Frank⸗

, furt am Mayn die mehrſten Geſchaͤfte von Bedeu⸗

lblt tung , worunter auch anſchnlicke Geld⸗ und Wech⸗

ſlun, ſelg ſchaͤfte begriffen waren . Neben ih⸗ hob ſich im

dlt nödedlichen Deutſchland die Stadt Leipzig dulch ihie

Stappelgerechtigkeit , und durch eif ige Unterſtüözung

tts det von Seiten ihres Landesherrn außerordentlich mpor . ⸗

ug in Es verhielt ſich mit ihr , wie mit einem reiſſenden

ͤ Strom , der , je mehr man ihm durch einen Damm

Einhalt zu thun ſuchet , deſio heftigtr durchbricht ,

M⸗ und fortbrauſet . So ſehr ihre heftigen Nbenbuhle⸗

5d . rinnen , die Städte Magdebu⸗g , Halle , Erfurt ,

ͤeg Naumburg , Zerbſt und Altenburg , ſi ““ beſtrebten ,

guz· ſie aus dem Beſize ihres Stappelrechts und anderer

5
Vortheile zu verdraͤngen , ſo war doch alle ihte Be⸗

mühung vergeblich . Im Jahr 1678 bekam ſie ihre

Borſe . Drei Jahre hernach ethielt ſie eine Wechſel⸗

ordnung , und im Jahre 1682 wurde zu Leipzig ein

Handelsgericht niedergeſezt . Um die Mit “ dieſes

Zeitraumes fieng beſonders der Buchhandel in Leip⸗

zig an , lebhaft zu werden b) ⸗ Auſ⸗

b) Pragmatiſche Handelsgeſchichte der Stadt Leipzig⸗

S. 127 — 345.

h1
Schm . N . Geſch . XXIV . B . N
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Auſſer den bisher genannten Staͤdten behaupte⸗

ten auch Ulm , Augsburg und Nuͤrnberg noch immer

einigen Rang unter den Handelsſtaͤdten , wiewohl ih⸗

re Geſchaͤfte bti weitem nicht mehr von derſelben

Bedeutung waren , wie im fuͤnfzehnten und ſechzehn⸗

ten Jahrhundert . Der Handel mit Leinwand , der

beſonders in den ſchwaͤbiſchen Staͤdten mit ſo gutem

Etfolge getrieben worden , ſtand jezt bei weitem nicht

mehr in ſeinem ehemaligen Flor , ſeitdem die Schwei⸗

zer den geoͤßten Theil deſſelben an ſich gezogen hat⸗

ten c ) , dahet dann auch die Zahl der Leinwandma⸗

nufacturen daſelbſt abnahm . Einen großen Stoß

erlitt der Handel allerdings durch die Auswanderung
vieler geſchikter Handwerker und Manufacturiſten
aus Nuͤrnberg in fremdes , benachbartes Gebiet ,

welche zuin Theile durch Zuuftſtreitigkeiten veranlaßt

wurde , und durch den Austritt vieler reicher Kauf⸗
leute zu Ulm , welche lieber als Patricier und Raths⸗

herrn , ein gemaͤchliches Leben führen wollten , aus

dem Handelsſtande d) . Nach dim bereits veräͤnder⸗

ten Waarenzuge , und den großen Zerruͤttungen ,
welche der dreißigjaͤhrige Krieg veranlaßte , wurde

ohnehin der Wirkungskreis dieſer Staͤdte in engere
Graͤnzen eingeſchloſſen .

An der Verminderung ihrer Geſchaͤfte hatten

Uuns

Sandöuh ,S. 1. Weeheß Here, 205/.bilonſhes
4) Normann , Ebendaſelbſt , S . 2688 .
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unſtreilig nebſt dieſen Urſachen auch verſchledene neue

Zolleinrichtungen in einigen Laͤndern , und beſonders

det Umſtand großen Theil , daß einige von den maͤch⸗

tigen Reichsſtaͤnden gewiſſe Manufacturen und Fa⸗

btiken , die bisher nur in den Handelsſtaͤdten , oder

in derſelben Gebiet ihren Siz gehabt hatten , in ih⸗

ren Laͤndern ſelbſt anlegten , und den Handel ihrer

eigenen Unterthanen zu erweitern bemuͤͤht waren .

Daß es um dieſe Zeit nicht an Aufmunterung

zur Cultur der ſchoͤnen Künſte gefehlt habe , bewei⸗

ſet die damals immer mehr uͤberhandnehmende Ge⸗

wohnheit , Sammlungen von Gemaͤlden anzulegen ,

oder wenigſtens die Waͤnde der Zimmer mit Gemaͤl⸗

den zu zieren . Der beruͤhmte Joachim von Sand⸗

rart , der bis zum Jahre 1674 zu Augsbu ' g lebte ,

wurde hierauf nach Wien und Nürnberg berufen .

Dem Geſchichtmaler , Ferdinand Hainzel bezahlte

der Pfalzgraf Karl Guſtav fuͤr die Geſchſjchte des

Tobias 600 Geldgulden . Den großen Pottlaitma⸗

ler Ulrich Maie , berief gleichfalls der Kaiſer Leopold

nach Wien , und bezahlie ihn reichlich . Die berühm⸗

ten Maler , Peich , und die beiden Lott erhielten im

Jahr 1648 das Bürgerrecht in München s ) . An

den Kupferſtecher der beiden Beuͤder Kilian zu Augs⸗

burg bemerkte man zueiſt das Feine und Gefaͤllige
des franzöſiſchen Grabſtichels .

N2 Nach

e) München während des dreiſigiäbrigen Krieges von

Sutener . Beilagen n. 4. S . 7a .
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Nach und nach kehrten auch die durch den wil⸗

den Laͤrmen des dreißigjaͤhrigen Krieges verſcheuch⸗

ten Muſen wieder zuruͤk. Die Fuͤrſten fiengen an ,

die durch dieſen Krieg zuſtorten Schulen wieder her⸗

zuſtellen , und neue zu errichten . Fuͤnf Unive ſitaͤten

entſtanden zuerſt in dieſem Zeitraume : zu Gießen ,

Duisburg , Kiel , Halle und Wiee und die

Univerſitaͤt zu Bamberg , die bereits im Jahre 1648
ihren Urſprung erhielt , wurde im Jahre 1739 durch
die hinzugekommene juridiſche und medieiniſche Fa⸗
cultaͤt erweitett . Die Gymnaſien zu Weißfels ,

Windsheim , Bayreuth , das Friiedrichswerdelſche

zu Berlin , die zu Altona , Stuttgard , Lingen ,
Meinungen , Hildburghauſen , Anſpach nebſt mehr

andern Schulen wurden gleichfalls in dieſem Zeit⸗
kraume geſtiftet , ohne diejenigen anzufuͤhren , welche

um dieſe Zeit nach ihrem Verfalle wieder hergeſtellt
wurden .

Man ließ es auch an andern litterariſchen
Huͤlfsmitteln nicht fehlen . Vierzehn Bibliotheken ,

einige Unſoerſitaͤts - und Stadtbibliotheken mit ein⸗

geſchloſſen , wurden in dieſer Periode theils ganz neu

angelegt , theils Whte ch vermehrt , theils zum all⸗
emeinen Gebrauch geoͤffnet. Einige gelehrte Geſell⸗

ſchaften machten ſichs zur heſondern Angel egenheit,
ewiſſe Wiſſenſchaſten gruͤndlicher , als bisher , zu

pearbeiten , und wurden zum Theile von Koͤnigen
und Kaiſern in Schuz genommen . Die ſchon früher

ent⸗
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entſtandene ftuchtbringende Geſellſchaft , oder der ſos

genannte Palmorden , ließ ſich noch jezt angelegen

ſeyn , die Cultur der deutſchen Sprache zu befdrdern .

Daß die Leopoldiniſche Akademie der Naturforſcher ,

welche im Jahr 1651 entſtaud , in der Folge von

dem Kaiſer Leopold beſtätiget wurde , beweiſet ſchon

ihre Benennung . Ihr Augenmerk war hauptſaͤchlich

auf die Veivollkommnung der Arzneiwiſſenſchaft ge⸗

richtet . Zu Leipzig trat in dieſem Zeitraum eine

Privatgeſellſchaft der Bibelforſcher auf Veranlaſſung

des Theologen Auguſt Herrmann Franke zuſammen .

Zu Berlin wurde im Jahte 1700 die kdnigliche Aka⸗

demie der Wiſſenſchaften , und im Jahr 1717 das

mediciniſch⸗chirurgiſche Collegium ertichtet k) .

Allerdings traten jezt Maͤnner auf , welche ein⸗

zelne Zweige der Wiſſenſchafften nicht ohne guten Er⸗

folg bearbeiteten Geſchichte und Staatsrecht haben

einen Couring , Ludwig , Gundling ungemein viel zu

danken . Die Philoſophie gewann erſt unter den

Haͤnden eines Leibniz und Thomaſius praktiſche

Brauchbarkeit . Beſonders erwarb ſich lezterer das

Veidienſt , daß er viele vrultete und ſchaͤdliche Vor⸗

urtheile mit Muth beſtritt . Wie Saumel Pufen⸗

dorf im Jaht 1601 zu Heidelberg als erſter Lehrer

des

9) Ueber die Errichtung , oder Wiederherſtellung der

Univerſitäten , Gymnaſien , Bibliotheken und ge⸗

lehrten Geſellſchaften . S . Bougine Handbuch
der Literargeſchichte Th . II . S . 586 — 57 , und

Th. III . S . 254 — 259 .
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des Naturrechts in Deutſchland auftrat , ſo lehrte
auch Thomaſius zuerſt die Kammeralwiſſenſchaften .
Leibniz machte auch in der Mathematik Epoche .
Die deutſche Sprache und Dichtkunſt bekam , nach⸗
dem Opiz , Logau und Flemming bereits vorangegan⸗
gen waren , an Canitz einen Mann , der viel zu ih⸗
rer Ausbildung beittug . Einige Gelehite dieſer Zeit
machten ſich noch beſonders dadurch ſehr verdient ,
das ſie anfiengen , in Journalen gute Sch iften mehr
bekannt zu machen , und durch eigene Abwendung
der Krilik lehrten , die Buͤcher nach richtigen Grund⸗

ſaͤzen zu beurtheilen . Unter folchen Schriften be⸗

haupteten die Acta Eruditorum , die zu Leipzig
erſchienen , den eiſten Rang .

Allein alles deſſen ungeachtet war man im Gan⸗

zen noch weit zuruͤk. Die Gelehrſamkeit dieſer Zeit hat⸗
te beinahe durchgehends das Gepiaͤge des National⸗

charakters ; etwas Schulmaͤßiges und Steifes . Es

fehlte noch zur Zeit an fieiem , kritiſchen Sinne , an
liberaler Behandlung der Wiſſenſchaften ; daher man
noch immer zwanzig Gelehrte gegen einen Aufge⸗
klaͤrten fand . Der Geſchmack war noch zu wenig
ausgebildet ; die Sprache hatte noch nicht jene Rein⸗

heit , und jenes Geſchmeide und Gefaͤllige, was
allein das Vorgetragene annehmlich machen kann ;
es gebrach der Gelehrſamkeit uberhaupt an Mehr⸗

ſeitigkeit und Popularitaͤt .
Hieraus kann man ſich zum Theil erklären ,

war⸗
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warum der Sectenhaß zwiſchen beiden Religionspar⸗

theien ſich in dieſem Zeitraume um nichts vermindert

hatte ; und es ſſt leicht begreiflich , daß Schwaͤrmerel
und Aberglauben noch immer einen der vornehm⸗

ſten Zuͤge im Sittengemaͤlde der Deutſchen ausmach⸗

ten . Unter andern geben die Hexenproceſſe, welche

um dieſe Zeit vorkommen , einen traurigen Beweis

hiervon . Zu Coſitz in Sachſen wurde eine Weibs⸗

perſon die der Hexerei beſchuldigt woiden , weil ſie

nichts geſtehen wollte , auf die Folter gebracht , und

verfiel unter derſelben in den Wahnſinn g) . Im

Hennebergiſchen allein wurden zwiſchen den Jahren

1651 und 1676 zwei und zwanzig der Hexerei be⸗

ſchuldigte Perſonen lebendig verbrannt kh) . Man

glaubte wohl noch , ſolchen Leuten eine Wohlihat zu

erweiſen , wenn man ſie dem Scheiterhaufen uͤber⸗

gab , weil ſie dadurch , wie eine dffeutliche , auf ein

zu Hagenow im Meklenburgiſchen wegen Zauberei

hingerichtetes, ſechzehnjähriges Maͤdchen ſich bezie⸗

hende Uikunde ſich ausdräket , zur Seligkeit be⸗

foͤrdert wurden i ). Thomaſius beſtritt zwar die⸗

ſen Aberglanben , war aber nicht im Stande , ihn

zu ſtützen .
In ganz Deutſchland wimmelte damals noch

al⸗

3) Schlö zers Staatsanzeigen / B. IV . Heft LV .

S . 187 ff.

h) Ebendaſelbſt B. II . Heft VI . S . 167.

i ) Schlözers a. a. O⸗ Band III . Heft XII . S .

479 ff.
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alles von Wahrſagern , Sterndeutern , Alchymiſten ,

Quakſalbern , ſogenannten Inſpiritten , und Pieti⸗

ſten . Die Zahl der leztern , die eine gewiſſe uͤber⸗

triebene Froͤmmigkeit affectirten , nahm beſonders
unte den Proteſtanten ſo ſehr zu , daß es das Anſe⸗

hen hatte , ſie wuͤrden endlich eine beſondere Religi⸗
onsparthei bilden . Die Macht der Vorurtheile war
noch ſo groß , daß man nach dem Zeugniß eines

gleichzeitigen Schrifiſtellets den Frauen der Abdeker ,

Scharfrichter , und Gerichtsdiener ſogar in den Kin⸗

desnd ' hen beizuſpringen ſich weigerte R) .
Ueberbleibſel von Ungeſchliffenheit , von einem

plumpen und ſteifen Weſen , und von einem gewiſſen
gothiſchen Geſchmak zeigten ſich auch noch hler und
da bei Hschzeiten , Leichenbegangniſſen , groſſen Ta⸗

feln , und uͤberhaupt im geſelligen Umgange . Daß
der Kurfuͤrſt Karl Ludwig von der Pfalz bei der

Wahlverſammlung im Jahre 1658 dem kurbayer⸗
ſchen Wahlgeſandten , Doctor Oerel , wegen einfget
beleidigenden Ausdruͤke , deren ſich derſelbe bediente ,
im Angeſichte der uͤbrigen Kurfuͤrſten und Geſandten
das Dintenfaß an den Kopf warf , iſt bereits erzaͤhlt
worden . Der kurpfaͤlziſche Hofkanzler , Baron von

Wieſer , und der Oberſtkaͤmmerer von Diemantſtein
ließen zwei Boten des kaiſerlichen Reichskammerge⸗

richts ,

* ) Der webſchreiende Stein über den Greuel , daß
man die Diener der Juſtiz nicht zu Grabe tragen ,
und auch ihren Frauen in Kindes⸗ Nörhen nicht
helfen will . 1687 .
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richts , welche mit Citationen an den pfaͤlziſchen

Hof abgeſchikt waren , nach einander derb abpruͤgeln,

und ſchikten ſie nach erhaltenen Schlaͤgen an das

Kammergericht wieder zurük . Der Kurfuͤrſt billigte

in der Folge ſogar dieſes unartige Betragen i ) .

Nichts geht uͤber die Puͤnklichkeit , womit man

das herkömmliche Ceremoniel an den Hofen beobach⸗

tete . Alles mußte gewiſſermaaßen nach dem Tacte

geſchehen . Man ſezte ſich nach dem Tacte zur Ta⸗

fel , und ſtand wieder ſo von der Tafel auf ; man

aß , und trank nach dem Tacte , machte nach dem

Tacte Referenzen , und dergleichen mehr . Von den

Hoͤfen war dieſes gezierte Weſen auch auf die gemei⸗

nen Staͤnde herabgekommen . Wer nicht Geſund⸗

heiten ohne Ende , und zwar genau nach dem Range

der Perſonen trank , oder ſonſt es in Anſehung des

damals geltenden Ceremoniels im geringſten verſah⸗

der wurde als ein unhoͤflicher Menſch betrachtet .

Zu dem gothiſchen Zuſchnitte der damaligen Sit⸗

ten gehoret gewiſſemaaßen auch die noch immer nicht

ganz in Abgang gekommene Gewohnheit der Fuͤr⸗

ſten , Hofnarren zu halten . An vielen Hoͤfen wurde

ſie aber dahin abgeaͤndert , daß ſie jezt anſtatt det

Hofnarren Hofzwerge unterhielten . Der Unterſchied

war jedoch zuweilen nicht betraͤchtlich . Daß auch

der Kaiſer Karl VI einen ſolchen hatte , erſieht man

aus dem Abſchiedsſchreiben des Herzogs Anton Ul⸗

rich

i ) Monatllcher Staatsſpieg . Auguſt 1699 S . 4. ff.
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rich von Braunſchweig an ſeine Enkelln , die Ge⸗

mahlin des Kaiſers , vom 22ſten Maͤrz 1714 . In

einer Nachſchrift heißt es : Sie erlauben mir auch :

mich in meiner lieben Mama Gebet einzuſchließen ,

auch den treuen Hanſel , den Zwerg Ihrer Majeſtät

des Kaiſers , Baron Klein genannt , meinen Gruß

noch zu uͤberſchreiben “ K) .
Um die Mitte dieſes Zeitraumes ſchien ſich aber

alles dieſes zu aͤndern . Die franzoͤſiſchen Heere ,

welche von Zeit zu Zeit auf dem deutſchen Boden er⸗

ſchienen , und beſonders die franzoͤſiſchen Fluͤchtlinge ,
die ſich im noͤdlichen Deutſchland niedergelaſſen hat⸗

ten , machten unbemerkt einen ganz andern Ton

herrſchend . Das Rohe und Steife in dem Betragen
verlor ſich nach und nach , und eine gewiſſe Feinheit
und Geſchmeidigkeit im Umgange trat an deſſen

Stelle . Wie viel das Beiſpiel in dieſem Stuͤke

wirkte , ergiebt ſich klar aus dem Umſtande , daß ge⸗
rade die rheinichen Laͤnder , wo ſich die franzoͤſiſchen
Armeen am oͤfteſten und laͤngſten aufhielten , und de⸗

ren Bewohner auch in Friedenszeiten mehrern Um⸗

gang mit den Franzoſen wegen ihrer Nachbarſchaft
hatten , die eiſten waren , wo eine feinere Lebensart

Eingang fand ; diejenigen hingegen , welche wenig
Gelegenheit hatten , mit den franzoͤſiſchen Armeen ,

oder mit den Gefluͤchteten aus Frankreich naͤher be⸗

kannt zu werden , in dieſer Gattung von Cultur am

laͤng⸗

k ) Moſers patriotiſches Archib , B. VIII . S . 527.
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laͤngſten zurükblieben . Der Umſtand , daß es unter

den deutſchen Fuͤrſten Mode wurde , nach Patis zu

reiſen , trug auch nicht wenig bei , franzoͤſiſche Sit⸗

ten und Manieren zu verbreiten ; indem an den

deutſchen Hoͤfen bald alles auf franzoͤſiſchen Fuß um⸗

gemodelt wurde ; das Beiſpiel des Hofes aber ge⸗

meiniglich auch auf die uͤbrigen Siaͤnde ſehr ſtark

würket . Der Umſtand , daß indie ſer Periode die ein⸗

ſchmelchelnde fon,dſiſche Sprache faſt uͤberall zur

Hofſprache erhoben wurde , iſt um ſo wichtiger , je

ſtaͤtker der Einfluß der Sprache in die Sitten einer

Nation iſt . In ku zer Zeit wuide die Eclernung der⸗

ſelben allen denjenigen Staͤnden gewiſſermaßen zum

Bedürfniſſe , welche je auf einen hoͤhern Rang , und

auf eine feinere Libensart Anſpruch machen wollten .
Ein wirk ames Mittel , den Sitten unbemerkt

eine ardere Richtung zu geben , war wohl auch die

Einführung der franzöſiſchen Schauſpiele . Wenn

die in denſelben geſchilderten franzoͤſiſchen Charaktere

und Sitten ſchon an und fuͤr ſich als eben ſo viele

zur Rachahmung aufgeſtellte Muſter zu betrachten

waren , ſo erhielten ſie durch die Kunſt der theatrali⸗

ſchen Dichter einen noch mehr anziehenden Reiz .

Doch kamen um dieſe Zeit auch ſchon deutſche Schau⸗

ſpiele und Opern hier und da auf die Buhnen , die

aber freilich den regelmaͤßigen flanzdſiſchen Stuͤken

an wahrer theatraliſcher Kunſt , und an dem Einneh⸗

menden , das jene ſo ſehr beliebt machte , weit nach⸗

ſtan⸗
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ſtanden . Beſonders waren die Opern , die größten⸗
theils aus dem Franzoͤſiſchen , Italiaͤniſchen und

Spaniſchen uͤberſezt waren , aͤußerſt geſchmaklos ,
und ſchwuͤlſtig abgefaßt . Ihr Stoff war gemeini⸗

glich aus der bibliſchen Geſchichte , oder aus der Ge⸗

ſchichte der alten Voͤlker, oder wohl gar aus der

Mythologie entlehnt . In Hamburg , Heidelberg
und Dresden hatte man um die Mitte dieſes Zeitrau⸗
mes ſchon ſtehende Schaubuͤhnen , und an lezterm
Ort unterhielt man deutſche Operiſten und hochdeut⸗

ſche Schauſpieler 1) . An andern Orten hingegen
traten nur zuweilen herumziehende Schauſpieler auf .
Zu Augsburg fuͤhrte im Jahre 1697 ein Kapellmei⸗
ſter von Braunſchweig mit ſeinen Leuten auf dem
Theater der Meiſterſaͤnger die erſte Oper auf m) .
Ein ſonderbarer Widerſpruch iſt , daß in dieſem Zeit⸗
raum ein gewiſſer Magiſter Veltheim in Verbindung
mit einigen Studenten zuerſt die artigen Stuͤke des

Moliere ; beinahe zu gleicher Zeit aber auch die

aͤußerſt pobelhaften extemporirten Stuͤke auf die

Buͤhne brachte .

Der Hang der Deutſchen , franzdſiſche Sitten

anzunehmen , zeigte ſich beſonders auch in den Klei⸗
dermoden . Die ſogenannte Augsburger Tracht der

Frauenzimmer in Schwaben entſtand erſt in der

zwei⸗

) Monatlicher Staatsſpiegel . Nob . 1699 . S . 41 f .
m) v. 5

E lchichte
der Stadt Augs⸗

burg . Th .II . S . 315 .
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zweiten Haͤlfte des ſiebzehnten Jahrhunderts ; aber

ſchon gegen das Ende deſſelben wurde ſie von vielin

gegen die leichtere franzdſiſche Kleidung vertauſcht u ) .

Ehemals hatte man nur runde Huͤte getragen ; jezt

fieng man an , ſie zweimal , und endlich dreimal auf⸗

zuſchlagen . Der Gebrauch der Peruͤken, und des

Puders wurde gleichfalls in dieſer Periode aus F ank⸗

reich in Deutſchland eingefuͤhrt. Daß aber ſelbſt die

franzöſiſche Mode damals noch in manchem Stük

etwas Plumpes hatte , bewies eben die Geſtalt der

Perüken . Sie waren eine geraume Zeit ſo lange ,

und ſo dicht an Haaren , daß ſie bis über die Huͤften

htrabhiengen , und mehrere Pfunde wogen . Ein

kleines hageres Geſicht ließ ſich manchmal aus der

dichten Haarwolke ſchwer heraus finden . Am Hofe

des Kaiſers Karl VI durfte kein Meuſch , wenn er

ſeine Aufwartung machen wollte , ohne eine groͤße

Peruͤke mit zwei Zoͤpfen erſcheinen . In Augs⸗

butg erhielten die Peruͤkenmacher im Jahre 1709 ih⸗

re Ordnung , wilches beweiſet , daß ihre Zahl um

dieſe Zeit ziemlich ſtalk angewachſen ſeyn muß 0) .

Zugleich mit dieſen Dingen aͤnderte ſich allmaͤhlig

die ganze Lebensart der Deutſchen . Der Thee, der Kaf⸗

fee , die Choccolade , der Tabak , deren Gebrauch ehe⸗

mals die gioͤßte Seltenheit geweſen war , machten jezt

nach

n ) Ebendaſelbſt , S . 95 und gbe

e )b. Stettten Kunftgeſchichte der Stadt Augsb⸗
S . 5 .
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nach und nach ordentliche Artikel in den Hausaus⸗

gaben , det Familien aus . Was man zuvor als ein

Arzneimittel gebraucht hatte , wie der Thee und Kaf⸗

fee , wurde jezt ein Beduͤrfniß des Lurus . Das er⸗

ſte Kaffeehaus in Deutſchland ſoll im Jahre 1696 zu

Nüurnberg p) , oder , nach andern Nachrichten , von

einem hollaͤndiſchen Arzt , Cornelius von Bontekoe ,

zu Hamburg eroͤffnet worden ſeyn g) . Augsburg
bekam das erſte Kaffeehaus erſt im Jahre 1713 r ) .

Die Gewohnheit , Tabak zu rauchen , hatte ſich im

ſiebzehnten Jahrhundert aus Holland nach Deutſch⸗

land veibreitet ; war aber anfaͤnglich ſo ſehr verhaßt ,

daß ſie in einer Lüneburgiſchen Verordnung vom

Jahre 1691 ein liederliches Werk genannt
wurde s) . Die Gewohnheit , Tabak zu ſchnupfen , ent⸗

ſtand ein wenig ſpaͤter . Im Jahre 1700 war jedoch
der Gebrauch des Schnupftabaks ſchon in Deutſch⸗
land eingefuͤhrt , wie man aus der Rechnung eines

nachgebornen deutſchen Peinzen erſieht , in welcher

nebſt 12 Pfund Choccolade auch 1 Pfund ſpanni⸗

ſchen Schnupftabaks vo koͤmmt t ) .

Bei der großen Veraͤndetung , die um dieſe Zeit
in

p) Galletti Geſchichte Deutſchlands , oder : allge⸗
mieine Welthiſtorie , Th . LIX . S . 252 .

ꝗ4) Schlözers Briefwechſ . B. VIII . Heft XLIV .
S . 10bh.

r ) v. Stettin 8 . 156.
s ) Galetti a. a. O. S . 452 .

t ) Schlözers Briefwechſel , B. X. H. LV. S . 36.
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in der Denkungsart , und in den Sitten vorgieng ,

iſt es wirklich auffallend , daß man unter denjenigen

Dingen , womit ſich die Fürſten und der Adel bes

luſtigten , noch immer hier und da die den alten

Ritterzeiten mehr , als den damaligen , angemeſſe⸗

nen Ringelrennen , und Waldturniere findet . Mit

ſolchen unterhielt man ſich auch , als der König

von Pohlen , und Kurfürſt von Sachſen ſich im

Jahre 1699 mit vielen pohlniſchen Fuͤrſten und

Edelleuten zu Leipzig befand n) . Es waren dieſes

gleichſam die lezten Zukungen des bereits erſtorbe⸗

nen kriegeriſchen Geiſtes der deutſchen Nation .

u) Monatlicher Staatsſpiegel . December 1699 . S . 34.
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